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Leitartikel

TVer bestinmt Standort
Aufgabe von Kirche in
Gese]'lschaft?

und
der

Vortrag bei der Tagrrng des Dietrich Bon-
hoeffer-Vereins in Kooperation ddt der
Evangelischen Alcadenie Ihüringen in Rein-
hardobrunn/Thüringet ^m 27. Mai 1995

I.

Vier Arrnäherungen auf der Suche nach
Standort und Aufga^be von Kirche

1, Von der Gese1lschaft der Voye'ure zur
partizipatorischen GeseJ-lsetraf t

Zuschauen ist schön, Fernsehen, Stadien
und ,Theater sind beliebt. Ich bin dabei,
ohne dabei zu sei-n. Ist dieser Tatbestand
verantwortlich für den Glaubwürdigkeits-
verlust der Kirche heute? Hat sie Teil an
dem zuschauenden und kommenti-erenden Le-
bensstil der Moderne? Ich könnte es rnir
einfach machen und für den GIaubwürdig-
keitsverlust der Kirche die Medien verant-
wortl-ich machen. Stellen sie nicht die
Kirche in die fal-sche Ecke? tsedenklicher
aIs der oft härr-ische Tonfall ist die Un-
kenntnis, rrr-it der über Religion und Glau-
ben gesprochen wird. Ein Großtej-l der Be-
rj-chterstattung über dj-e Synoden früher in
der DDR mußte a1s antwortenden Bericht
rn-itbrj-ngen, was auf die mitgebrachten Fra-
gen paßte. l{ie ernst muß ich eine Zeitung
nehmen, die in ihrem Feuilleton über den
polnischen Regj-sseur und seinen Film über
die Zehn Gebote Ki-eslowski berichtet: "Im
rDekal oo- F,i ns I - nach dem Gebot 'Duf ull'v

soll-st keine anderen Götter haben neben
mir' - geht es um einen Computerspeziali-
sten, der seinen Sohn Pawel großzieht und
i hm hci hri nai- die VJeIt aus der rational-en
Perspektive des Wi-ssenschaftl-ers zu sehen.
D"t ]uno" ertrinkt aber im Sce- weil- LEoEzsvv! ffrL svvt

der Berechnungen des Vaters die Eisdecke
der Belastung nicht standhielt - so er-
fährt er den alttestamentarisch strafenden
Gott. Im 'Dekalog, Zwei' ('Du soll-st nicht
fal-sch Zeugnj-s reden wi-der Deinen Näch-

sten') geht es um eine Frau, die die Ge-
burt ihres Kindes davon abhängig machen
will, ob ihr an Krebs erkrankter Mann eine
Überlebenschance hat. " ( FR 13. 10. 1994 ) .

Die Besprechnung über eine Ausstellung
"Das Al-te Testament im goldenen Zeitalter
der ni-ederIändischen Kunst" schließt: "Die
Identifikatj-on nLlt einer KuItur, in der
Gott jederzeit in den Alltag eintreten und
den Einzelnen strafen und erwähl-en konnte,
erscheint uns nach so vieLen Schritten der
Emanzipation, Rationalisierung' und Moder-
ni si crrtna n i eh! Vefl-OCkend. A]^.är wani a-,t errr Y

stens behalten wir im Blick auf diese Ge-
mälde eine Ahnung von der Frühzeit des
Käni ia l 'i smrr s als das Bewrrßtsein seinerrrgY+ eg4+v^!rss t

archaischen Gewalt noch nicht verdrängt
war. " (FAZ 05.10.1994) . !'Ias muß ich von
einer iriissenschaftl-erin halten, die in
ihrer Geschichte der Psychoanalyse in
Deutschland schreibt: "Freud hat nicht nur
seine eigenen Rachegefühle gekannt. Er
kannte auch seine Mordimpulse. Aber da es
ihm nicht möglich war, das Vertilgen und
Ausrotten einer Feindgruppe nach al-ttesta-
mentarischem Muster sei-nem Gott zu über-
lassen, waren es schließIich dj-e Behörden,
die die 'Vertilgung' vornehmen sollten."
/^nnan=ria niih>55sn: Ej-n Jahrhundert psv_
choanalytischer Bewegung in Deutschland.
Die Psychotherapi-e unter dem Einfluß
E rar,Äc i.At- r- i --en 1994 ) .

Die ZEIT bringt eine mehrceilige Serie
iiber Re l i ci on - ohne auch nur ej ne ei n z.i cee+rrafYe

Stirune aus der vielstlmrn-igen Diskusslon
über die Selbstverständnisse von Judentum,
Christentum, Islam oder Hinduismus zu zi-
tieren. Es ist, a1s ob über die Naturwis-
senschaften berichtet würde und nur Ari-
stoteles, Kopernikus und Isaak Newton er-
wähnt würden. Man muß nicht mehr wissen,
wovon man spricht.

Heißt der Ausweg eine bessere PR-Arbeit?
Oder heißt der Ausweg nicht, in der Diffe-
rerLz zur Gesellschaft - nicht neben der
Gesellschaft, nicht gegen die Gesell-
schaft- nicht für die Gesellschaft - wohl
aber in der Gesel-Ischaft, aber in erkenn-
barer Differenz zu deren gängigen Wertvor-
sf el I rrnoen 711 1elrcn? T,ao i n .li eser Dif fe-!sY

renz in der Existenz ni-cht die aufmerksame
Lebensform der Kirche in der DDR? Ist die
Unauffälligkeit der Kirchen in einer
pluralistischen Gesellschaft nur der Demo-
kratie, dem Rechtsstaat und der Industrie-
cesel I sch:ft zrt vefdanken? Ist di e nl rrr:-
listische Gesellschaft nicht noch durch
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einen vierten Faktor, dem auch die Kirche
unterworfen wird. gekennzeichnet: di-e In-
dustrieal-isierung der Unterhaltung? Unter
diesem Gesichtspunkt ist natürlich der
Unterhaltung- und Nachrichtenwert von Kar-
dinal Groer sehr viel größer a1s der einer
Kj-rchenasylgruppe oder ej-ner Gruppe, die
sich um die Übersetzung der Bergpredigt in
die Neuzeit, um Euthanasieprobleme oder um
Friedens f ragen küLrnmert.

Die Friedenspreisträgerin des deutschen
Buchhandels, Annemarie Schimmel, hat sich
gewiß nicht sehr klug ausgedrückt. als sie
das von ihr nicht geteilte Todesurteil ge-
gen Salman Rushdie kommenti-erte. Sie hat
sich bei Rushdie entschuldigt. Eine span-
nencle Frace i st aus dieSef KOntroverse
aber ernsthaft zu diskutieren. Wie ist die
unbedingt notwendige Religionskritik ver-
einbar mit dem Respekt vor dem Glauben,
der Religion und damit der Kultur anderer
Menschen und Völker? Stärker als bei uns
hat in anderen Kontinenten Religion einen
identitäts- und kulturprägenden Charakter.
Bei uns wird Religion sehr oft in einem
verkürzten Verständnis von Aufklärung ab-
geschoben, aIs gehöre sie in dj-e Kinder-
stube der Menschheit, aus der jeder aufge-
klärte Mensch so rasch wie mögIich heraus-
zukommen versucht.

2. Vom unenrrl iclren t'talkt zur Frage nach
dem lilotwendigen und nach der Pr.-is des
menschlichen Lebens, Zusanrnenlebens und
äber]-ebens

Der l-etzte Bischof der tschechischen Brü-
derunität Johann Amos Comenius schrieb a1s
F1üchtling aus Amsterdam 1-668 an den
Pfalzgrafen bei Rhein: "Die ganze l,ielt ist
ein Markt nr-it allerlei lVaren voll von de-
nen. die jene lr7aren verkaufen, kaufen und
beschauen; aber die wenigsten von ihnen
allen wissen das Nötige von dem Unnötigen
zu unterscheiden. Da ist bunt durcheinan-
der Gutes und Schl-echtes, Notwendiges und
Überflüssiges, Nützliches und Schädliches,
Kostbares und Wertloses ausgestellt und
wj-rd angepriesen, verkauft und gekauft.
Und was noch mehr verwunderlich und bekla-
dahqtrtarl. i <f . M>n l-rrinal- härrf i nar iil.rar-

f I iiss i ae T)i nce zqm Markt aLS nöti ac - härr-
fi cer schäd l i chc al q niil-z l i chc härrfi acr

cnhlanlrta al< rrr1.a häh nraici- - sre äD,
verkauft und kauft sie."

Auch die Religion, vor all-em in Osteuropa
nach der Wende, ist eine Ware auf diesem
Markt geworden. Sie unterliegt wie Wj.ssen-
schaft und Industrie der kritischen Frage,
welche sinnlosen Produkte und Effekte sie
auf den Markt bringt: Ich plädiere nicht
dafür, daß die Kirche auf diesem Markt rnit
einem besonders religiösen Stand präsent
ist, vielleicht unter dem Titel- "Leben im
Angebot". Ich halte es nuit Johann Amos Co-
menius, der in demselben Schreiben vor-
schl-ug, man sol-Ie zu den damals vier Fa-
kultäten an den Universitäten (Theologie,
Philosophie, Recht, Medizin) zwei wei-tere
einrichten. Die fünfte Fakultät soIIe dar-
über nachdenken, was heute unbedingt not-
wendig sei, denn nicht a1les, was Men-
schen, Staaten, Kirchen, Wissenschaften
und Industrien können und tun, sei notwen-
dig. Di-e sechste Fakultät solle daran ar-
beiten, wj-e man vom VJj-ssen zum Tun, vom
Reden zum Handeln, vom Glauben zum Leben
kommt.

3. Von der Barbarisierung alJ-er Wissen-
schaften und Institutionen, 4ie J.ernen
ruüssen, nictrt den Mäehtigen stets zu
DienEten zu sein, sondern det Mensch-
lichkeit und den Menschen

7829 schrieb F.D.E. Sch1ei-ermacher in ei-
nem Brief an den aus der Nähe von Magde-
burg' stammenden Göttinger Professor Lücke:
"VrTenn Sie den gegenwärtigen Zustand der
Naturwissenschaften betrachten, wie sie
sich immer mehr zu einer umfassenden Wel_t-
kunde gestalten"... dann stel1t sich die
Frage, was daraus für "unser ewangelisches
Christentum" folgert? Gewiß, der braucht
sich nj-cht anfechten zu l-assen, der "im
Besitz all-er äußeren Hilfsrnittel- sich ein-
zäunen kann gegen allen Angriff gesunder
Forschrrna r:nj n1F Jri hhöh öi FA ^ebietendeY

Kirchenlehre aufstel-Ien kann, die allen
draußen wie ein wesenloses Gespenst er-
sr:heint- dem sie aber doch huldiqen müs-
sen, wenn sie einmal ordentlich begraben
sein wolLen. " Schl-eiermacher fährt fort,
daß Lücke der Spott "wenig schaden" werde,
"Aber die Blockade ! Die gänzliche Aushun-
gerung von al1er lrlissenschaft, die dann
notgedrung'en von Euch, eben weil Ihr Euch
so verschanzt, die Fahne des Unglaubens
aufstecken muß ! So11 der Knoten der Ge-
schichte so auseinandergehen: Das Chri-
stentr.r.r'n rrt-it der Barbarei und die Wissen-
schaft rn-it dem Unglauben?"

- Verantwortuns 76/95 S. 26I -
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Inzwischen hat sich herausgestellt, daß es
in der Tat eine Richtung in der heutigen
Soziobiologie gibt, dj-e eine umfassende
"Taleltkunde" Iiefert. Mit ihrern Begriff der
Autopoiesis liefert sie eine Theorie, in
der al-le materielLen, geistigen und seeli-
schen Vorgänge slch der Selbstentfaltung
des Lebens verdanken. Dann geht Religion
nicht mehr nuit der Barbarei. sondern nur
noch der der wesenlosen Bedeutungslosig-
kej-t. Jacques Monod hats schon in seinem
Buch "Zufall- und Notwendigkeit" (1975)
darauf hingewiesen, daß die jüdisch-
christliche Tradition die "prirn-itivste"
alLer Religionen seJ-, die thre Ethiken
aLl-e aus dem Überlebensdrang der Gruppe
entwickelten. heute sei es an der Zej-E,
das Leben nach der Erkenntnis (der lVissen-
schaften) zu gestalten.

Entscheidend für dj-e heutige Gesprächslage
ist jedoch nicht der allumfassende Erkl-ä-
rungsanspruch, den die eine oder andere
Iüissenschaft in einigen ihrer Vertretern
erhebt, sondern die reale Erfahrung reaLer
Barbarei-. Wir l-eben nach der Schoah ndt
der Erfahrunq, daß keineswegs nur die Re-
ligion, sondern aIle lilissenschaften und
Institutionen mit der Barbarei gehen konn-
ten und können. Vilenn befohlen wurde, Blau-
säure zu entwickeLn und z1r produzieren,
dann geschah es. lVenn Schädelmessen und
psychiatrische Gutachten zur Ausschaltung
von Menschen verlangt wurden, dann fanden
sich die notwendigen Lieferanten. Stets zu
Diensten waren die !{issenschaften, r^renn es
um den Nachwei-s der Minderwertigkeit der
jüdisch-bolschewistischen Rasse und Unter-
menschen ging. Ej-n kluger Jurist Globke
schrieb, wenn er die Chance hatte, die
Konmentare zu den Nürnberger Gesetzen.
Ialenn es kommandiert war, dann trieb die
Wehrmacht die Juden in Ghettos und Ver-
nichtungslager. Wenn das Blockinteresse es
befahl, dann marschierte die nationale
Volksarmee 1968 gegen den Prager Frühling
rLit. ltenn der Pen-Club Ost es aus Staats-
räson für gut befand, Zensur hinzunehmen,
dann wurde sie hingenommen. Wenn Sadam
Hussein Giftgas wünschte, dann fanden sich
in unseren Labors und Fabriken die Herren-
ausstatter für Sadam Hussein. Wenn Landmi-
nen verkäuflich sind, dann werden sie pro-
duziert, exportiert und e.ingesetzt. In An-
gola gibt es soviel Einwohner wie l,andmi-
nen.

Hier ist die Kirche gefordert, sich an der
Ermittlung einer ethischen Wahrheit zum

Überleben der Menschheit zu beteiligen.
Sie legt sich rLit allen Autonorn-ieansprü-
chen der Wissenschaften, der Industrie und
all-er Institutionen äD, wenn sie irn
Gl-eichschritt der Gleichschaltung nicht
fol aj- - cli e Si r Robert Edwards 1978 alsLv+av,

Maxime des wissenschaftJ-ichen Handefns
formuliert hatte: "Die Ethik muß voran-
schreiten, gemej-nsam nlit der Wissenschaft,
die können wir nicht aufhalten." Im Über-
bau herrscht Konsens: Die Ethik muß voran-
schreiten. Im Alltag wird sie gleichge-
schaltet: gemeinsam rn-it der ülissenschaft.
Und in der Gleichschaltung gibt der unge-
steuerte Fortschritt von lilissenschaft und
Produktion den Marschtritt: den können wir
nicht aufhalten !

4. Von d.er Verdinglichung des Mensctren zur
Kritik und Gestaltung der GeselJ-schaft
als protestantische Aufgalce

Al-s 1929 die Technische Hochschule Dresden
ihren 100. Geburtstag feierte, ergingen
sich Rektor und Studenten in bramarbasie-
renden Lobgesängen und festl-ichen Liedern
auf Vaterland und wissenschaftli-ch-techni-
schen Fortschritt. PauL Tillich, der die
Festrede aIs Professor für Theologie und
Philosophie in Dresden halten mußte, sag-
te: "Je mächtiger und komplizi-erter die
technischen Gebilde sind, desto mehr er-
halten si-e ein eigenes, von Menschen unab-
hängiges Leben, desto schwerer ist es, sie
zu beherrschen, desto bedrohlicher werden
si-e selbst für den, der sie am besten
kennt und durchschaut. Mit dem Ej-genl-eben
des technischen Gebil-des erhebt sich ein
neues Element des UnheimJ-ichen rn-itten im
Bekanntesten. , , ltler kann es noch beherr-
schen?" Paul- TiLlich geht dem Probl-em
nach, wie aus dem "Diener der Menschen"
ein Zustand wurde, der die "Menschen zu
Dienern" der techni-schen Gebilde machte.
Ihm geht es nicht um die Dämonisierung der
Technik der der modernen ltlissenschaft, Das
wird an seiner in der Festatmosphäre vöI-
Ii-g unangemessenen Erwähnung der Arbej-ts-
losen damals deutlich. Sie zeigen aufs
men-schl i chste- welche unmenschlichen Aus-
wirkungen dJ-e Verdinglichung des Menschen
hat. "Der Menschheit i-st der üIirtschafts-
prozeß 1ängst aus den Händen geglitten. "
Hier nicht zu räsonieren und in eJ-ne pr1-
vatistische oder ästhetische Existenz zE
flüchten, das ist die Aufforderung von
Paul Ti1lich. Der Protestantismus ist so-
wohl Kritik wie Gestaltung, Kritik derar-
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tiger Zustände und die Gestaltung mensch-
Licherer Verhältnisse.

II .

Uber die aufklärerische Aufgabe von Kir-
che: Macht und Durmheit zu kritisieren und
zu zetsetzen

Die aufklärerische Aufgabe von Kirche
hängt m-it dem ersten Gebot zusammen, das
auch Ge1ächter und Spott für Selbstanma-
ßung selbsternannter Autoritäten und
sel Lrsf crcmach,1- er Anhc1- ttnn hei schender Göt-
ter produziert. Psal-m 115 'und Jes. 44 und
45 Äachen diese freche Freiheit derer
deutlich, die sich nur an ej-ne dinglich
nicht festzumachende Autorität binden.
Dietrich Bonhoeffer hatte im Blick auf die
Mächte seiner Zeit - in der Bilanz 10
Jahre Nationalsozlafismus - formuliert:
"Die Macht der einen braucht die Dummheit
der anderen." Dummheit ist für ihn kei-n
intellektuelLes Defizit, sondern ein
menschliches Defizit. Hoch intelligente
Leute stellen si-ch den Machthabern zur
Verfügung. Dieses Defizit an Menschlich-
keit aufzuheben und darnit di-e Dummheit
auszuhebeln, ist eine entscheidende Auf-
qabe der Kirche. Model-1e sol-chen Handelns
s i nd di e Pronhctcn rii c wai thi n aIS Vüahf-! !vy.rv uef'

sager rn-ißverstanden werden. Es s j-nd Wahr-
hci 1-ss:ocr. Si c en: l vsi eren rrnd kritisie-
ren in radika.Ier lVahrhaf tigkeit ihre
Situation. Sie finden slch nlcht ab rLit
dem, was ist, sondern orientieren sich an
dem, was sein soll und sein kann. Sie ha-
ben die ganze Gesellschaft j-m Blick, auch
wenn es der Blickwinkel einer Minderheit
ist. Der Beitrag einer Minderheit ist aber
cer:de in eincr nfuralistischen und Ciemo-
kratischen Gesellschaft, wenn er ein Bei-
trag zum ganzen der Gesellschaft ist, un-
aufgebbar.

Ich kann also nicht vom Standort der Kir-
che in der Gesellschaft sprechen und vom
Industriestandort Deutschland schweigen.
Ich möchte deshalb an drei Beispielen
riarrl- l i ch m:chen - WaS iCh meine.

1. Seitdem die Reichswehr in wilhelrn-ini-
schen und irleimarer Zeiten sich aIs
Staat irn Staate verhielc, ist zum er-
sten Mal- dieser diimml-iche Standpunkt
wieder von unserem derzeitigen Wirt-
s chaf tsrn-inister mit dem Satz vertreten
worden: "Vtirtschaft findet in der Wirt-

schaft sratt." Eigengesetzlichkeit und
Sachzwänge sind dann die schlagenden
Arcttmenfe daqen eine Ofientierrrnc der
Wirtschaft z.B. an Gerechtigkeit und
VoIlbeschäftigung, Schonung der Schöp-
€,,-- ..*r rra.i t- crn:Lro Äac mOndial_enufrs rusr LstYels u9-

Reichtums an die kommenden Generati-o-
nen. Der Nobelpreisträger der $Iirt-
schaft 1981 August Friedrich von Hayek
nennt die Rede von sozialer GerechtJ-g-
keit ein "zerstörerisches Gerede. Al-l-e
Redner sollten si-ch schämen, die di-eses
VJort benutzten". Die anonymen Kräfte
des Marktes regeln, was zu regeln ist.
Wirtschaft findet in der Vtirtschaft
statt. Niemand denke, ej-ne so.l-che Beto-
nrrhd ricr F. i cencesetzl i chkei t Sei kfi-
tikfrei. Nein, sie folgt der von i-hr
acsch:ffenen Ethi k- die si r:h in der
Fraqe ausspricht: "Rechnet es sich?
Recinet "" "i.n nicht?"

2. Was Schleiermacher von einer sich
sel-bst einzäunenden Theologie befürch-
tef e. e-wei sl- Sich an SOlqhen T)omcn
und Ethiken der Ei-gengesetzlichkeit.
Si-e werden "wesenl-ose Gespenster". Ob-
wohl sie tot sind, werden sie noch an-
actral- ai- Trlr nanna zr.rai F,ai <n i a l a

a) "Mehr Waffen bringen mehr Sicher-
heit, " Auch nach den l-etzten Abrü-
stungsschritten besteht sowohl eine
erhebliche overkill-Qualität, die
cias menschliche Leben auf der Erde
mehrfach auslöschen kann, wie auch
ei-ne ungebremste Rüstungsforschung
und Rüstungsproduktion, r.renn auch
an "intelligenteren" Waffensyste-
men. Wenn zu den Erfahrungen der
Neuzeit gehört, daß Kriege keine
Konflikte }ösen. sondern neue
schaffen, ciaß sie, wej-I ihre ln-
strumente monströs und plump im
Ausmaß und in der Steuerung sind,
also zerstören, was sie zu erhalten
rraraclrcn - müssen andefe Instfumente
zur Konfliktregulierung gesucht und
dringend ausgebaut werden. Es gibt
kein anderes fnstrument al-s Recht
in der Gestalt von Menschenrecht,
Völkerrecht und sozi-a1er Gerechtig-
keit. Vüenn ich diese Begri-ffe
nenne, nenne ich bibLische Grundbe-
griffe - und damit Aufgaben der
Kirchen.

b) "Nur wenn unsere ltlirtschaft wächst,
haben wir etwas zum Vertei-len." tr{as

IO/yJ >. ZO5 -- \Iarrnl-r^r^ri1rn^
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auf der betriebswirtschaftli-chen
Ebene stimmen frä9, stj-mmt auf der
weltwirtschaftlichen Ebene nicht.
Die Überproduktion, der Überreich-
tum und der Überkonsum der reichen
20 I der Weltbevölkerung, die 80 I
der Energj-e und Rohstoffe der Welt
verbrauchen, sind das entscheidende
Entwicklungshindernis für eine ei-
genständige Entwicklung der 80 &

der llel-tbevö1kerung. die nur über
20 I der Ressourcen und Energie
verfügen können. Eine Zahl erhärtet
das. Von 1980 - l-990 erhielt die
Zweidrittelwelt (Iaut einer OECD-

Statistik) 1.195 Mrd. $ sogenannter
EntwicklungshiJ-fe. An Tilgung
(42 Z) und Zinsen (58 8) zahlte die
Zweidrittelwelt an die reichen Län-
Äar Äoc Nordens zurück
1.528 Mrd. $. Der Reingewinn der
reichen Industrienationen des Nor-
dens beträgt also 333 Mrd. $. Diese
Zahlen sind ebenso skandalös wie
das Demokratieverständnis des In-
ternationalen Vtährungsfonds und der
Weltbank. Dort verfügen die 7 rej--
chen Industrienationen über die
Mehrheit der Stimmen. Bis heute der
schlagendste Beweis, daß Marktwirt-
schaft und Demokratie ni-cht notwen-
digerweise zusatnmengehören, sondern
daß Demokratie als dynarn-isches
Prinzip noch unerschl-ossene Regio-
nen kennt. Was Kirche lernen muß,
ist die der Dynanr-ik der Marktwirt-
schaft längst vertraute Rücksichts-
losigkeit. Angeraten wird, z.B.
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
der von Slemens übernommenen kor-
rupten Atomfirma Nukem und Alkem,
Becker, der gesagt hatte: "Es gibt
so komplizierte Dinge, daß Ver-
trauen an die Stelle von V'lissen
treten muß. "

Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Bil-anz
nach 10 Jahren a1s "l-etzte verantwortliche
Frage" f estgehalten: "Nj-cht wie j-ch rn-ich
heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie
kommende Generationen weiterleben können?"

III.

über den Zusamerrtrang von Gottes Wohnort
und den Standort der Kirche

Der Standort der Kirche sewinnt sich aus

zwe! Meßgrößen. Und dieser Standort der
Kirche hat etwas zo tun rlit dem hlohnort
Gottes. Gott ist an zwei SteIIen verortet.
"So spricht der Hohe und Erhabene, der
ewig Thronende und dessen Name der
'Heiliger ist: j-n der Höhe und als Heili-
ger throne ich und bei den Zerschlagenen
und Gedemütj-gten, daß ich den Geist der
Gebeugten belebe und das Herz der Zer'
schlagenen belebe, " (Jes. 51 , 15) "

Die eine Ortsangabe überschreitet nicht
die Erfahrbarkeit der Menschen. Der Heil-i-
ge ist erfahrbar. Das zeigt die Religions-
geschichte, auch wenn sie dessen Eindeu-
ti ckei f ni cht zei o|'. Di e rei che - bunte und! v+ v.rv,

nicht aussterbende Vielt der Religionen
häIt die Frage nach dem VJohnort Gottes
wach. Das/der Heilige ist dann Real-ität.
Aber einen Stando'rt zu besti-mmen, braucht
der Sextant zwei Bezugsgrößen.

Die Zerschlagenen und Gebeugten - der Aus-
druck spiegelt die reale Erfahrung derer
r^ri alar Ai a :rrc Äer l.r:hrzl nni <alran l,]efrnaan-

, Y3v

schaft nach Jerusalem und in die zerstörte
Umgebung zurückgekehrt sind. Sie hatten
den messianischen Ruf gehört: "Bahnt,
h:hn1- - al-rncf c i ne Sl- re ße - rärgnl meinem
Volk j eden Anstoß aus dem !t7eg. " So heißt
es unmittelbar vor der doppelten Wohnsj-tz-
bezeichnung Gottes. Hier ist die Situation
zwischen babylonischer Gefangenschaft und
neuer Freiheit, an der Grenze von Traum
und Verwirklichung. Die Freiheit trägt
Trauer über thre Defizite. Situationen,
rrercl ai chl^r: r dc7 1 945 - der 'l 989 in NamibiaLJ 

'J,

und in Mitteleuropa rrr-it dem Ende won dj-k-
i>f ari cahcn Qeaimcn Äar tlaf fnrrna l qAq i n

a Yv! rrv!!rru]]Y

Südafrika und Nordirland und im Nahen
Osten. Zerstörte Häuser und Infrastruktu-
ren, bevöLkert von gebeugten und zerschla-
dcncn Menschen zei aen - rs handel-t sich
nicht um eine Nullpunktsituation. Die
Schatten der schuldvollen Vergangenheit
sind lang, deswegen sind di-e Vlege in die
neue Zukunft so mühsam. Und die l{ege zu
der unheil-vollen Vergangenhelt z.B.
Deutschland 1933-45 waren lang. Antisern-i-
tismus, Vertrauen auf Militär und Gewalt,
\/er:nhfrrn.r 1rön Demokratie und Menschen-
rechten, Nationalismus und Gehorsamsfröm-
rn-igkeit r^raren jahrhundertelang eingeübt,
ehe der Nationalsozial-ismus sie bewaff-
nete. Erfinden mußte er sie nicht. Er fand
qt a \t^r

Der Heilige ist sich nicht selbst genug.
Er wohnt bei seinen Ebenbildern, die
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entheiligt und entwürdigt wurden oder in
ihrer VJürde bedroht sind. Die Existenz im
"Beten und Tun des Gerechten". Auf mehr
kommt es nicht an. Beten meint di-e Korunu-
nikation mit dem Heiligen, dessen wort uns
in der Bibel, die Memoiren Gottes - wie
Heinrich Heine sagt - zugänglich ist. Er
nennte sie "die Hausapotheke der Mensch-
heit". Ej-n Konzept für die Menschheit, daß
nit den Ingredienzen von Gerechtigkeit und
Befreiung, Liebe und Vertrauen, Versöhnung
und Frieden einfach gut ist für die Vlelt.
Vor allem auch desweg:en, weil der Heilige
eine tendenziöse Vorliebe für die Mühseli-
gen und Beladenen hat.
Die Konnrunikation rn-it Gott findet in wie-
lerlei Gestalt statt I "Dj-e große Tat Isra-
e.Is ist nicht, daß es den einen, wirkli-
chen Gott Iehrte, der Ursprung und ZLeL
allen Vtesens ist, sondern, daß es die An-
redbarkeit dieses Gottes al-s Wirklichkeit
zeigE, das du sagt zv ifun, das nit-ihm-
Angesicht-im-Angesicht-stehen, den Umgang
rrr-it ihm. " (Martin Buber) . Gewiß, Gebete
gj-bt es viele und überall. Aber hierr so
meint Martin Buber, wird die !\lelt und die
Geschichte als ein "Zwiegespräch" und
nicht aIs eine statische Beziehung ver-
standen. Israel "lehrte, es zeigEe: der
wirkliche Gott ist der Anredbare, weil
Anredende Gott". Es ist kej-n a-pathis,cher
/?al-l- <nnrlarn ai r erm-nal- h i qahar l]^l- l- dcrvvuer srr. sjrrr 

- 
vveet

sich um seine Menschen küLnunert. Gott Iei-
det rdt seiner Welt. Er geht, nach uraltem
jüdischen lilissen, mit seinem Volk ins
ExiI. Er leidet mit Jesus die Leiden der
Menschheit.

I'Ienschen gehen zu Gott in ihrer Not,
ffehen um HiLfe, bitten um Gl-ück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, SchuLd und

.5o tun sie aJ-J-e, al,Le, Cärjsten und llej-
den.

Menschen gehen zu Gott in seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne obdach und
Pr^f

sehn ihn verschlungen von Sünde,
heit und Tod.
Christen stehen bei Gott in seinem

Schwach-

Leiden

Gott geht zu aJ-l-en tslenschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und dj.e See-l.e mjt seinem
Pr^f

stirbt für Christen und Heiden den Kreu-
zestod,
und vergibt ihnen beiden.
(Dietrich Bonhoeffer)

Diese bipolare Vtirklichkeit. mit der Letz-
ten Verankerung der Menschlichkeit außer-
halb der Menschen, danit der Mensch nicht
hemmungslos in die Hände der Menschen
fäL1t, findet sich auch in Mt. 25 i-m
Gleichnis vom Endgericht. Der Weltenrich-
ter ist der, der nicht das letzte Urteil
fäl-l-t. Christus ist kein Gericht und erst
recht kein Gerichtsvollzieher. Er ist der,
der in den geringsten seiner Geschwister
gegenwärti-g ist. Er ist der, der kein Brot
hat wie die Häl-fte der Weltbevöl-kerung. Er
ist der, der kein hlasser oder kei-n reines
Wasser hat wie ej.n Drittel der Weltbevöl-
kerung. Er ist der, der kein Zuhause hat
wie 75 Mill-ionen FIüchtlinge heutzutage.
Er ist der, der keine Kleidung hat wj-e
Unzählige, die ihre 81öße nicht decken
können. Er ist der, dem die Gesundheit
fehLt. Er ist der, der keine Freiheit hat,
weil man Andersdenkende und Andersglauben-
de sowie Überschuldete lieber einsperrt.

An diesen 6 Kriterien wird der wahre Glau-
be gemessen, Sie sind der Maßstab für das
ewj-ge Leben und nicht Lehrsätze. Das Leben
ist in einem gewissen Sinne
"SeIbstjusELz". Ich lasse es scheitern,
i eh I > < <c ac aa l i naan - ac hänni. äh r{ar

"srrY 
e

Verbindung zu dem Heili-gen, der außerhalb
von nuir eine Realität ist und deshalb mein
Beistand sein kann. Der Standort der Kir-
che wie der Christen,/innen ist also mobil,
untervreg's. Die Kirche hat wie der Glaube
kej-nen Standpunkt, sondern sie hat einen
VJeg vor sich und einen Weg hinter sich.
Ein Weg ist mehr als e1n Standpunkt. Es
ist ein way of life. Halacha, Weg, Nach-
folge. Immer wieder ist auf diesem Weg
Umkehr angesagt, denn sowohl die Kirche
wie dle elnze]nen können auch dadurch vom
rechten !{eg abkommen, daß sie zu lange
geradeaus gehen. Dieses Unterwegssein ist
also nicht jene gepflegte Ruhelosigkeit in
der Pose des Gottsuchers mit skrupulös
gegrübelter Stirn, der nicht Ieben und
sterben kann, wej-l er die lVeltformel, dre
Theorie zum Leben und Sterben noch immer
nicht gefunden hat. Die Bibel ist konkret.
Sie beschäftigt sich mit dieser Erde. Bon-
hoeffer schreibt aus dem Gefängnis am 21.
Juni 1944, daß er im Al-ten Testament keine
Erlösungsreligion finden könne wie in den
anderen orientalischen Religionen. Jä, im
Alten Testament sei von einer Erlösung die
Rede, aber sor "daß es sich hier um ge-
schichtliche Erlösungen handelt". Es ist
die Erlösung aus Agypten und aus Babylon.
Es sind Erlösunqen "di-esseits der Todes-
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grenze". "Israel- wird aus Agypten erlöst,
darn-it es al-s VoIk Gottes auf Erden vor
Gott (man beachte die doppelte Ortsan-
gabe | ) leben kann. "

Dietrich Bonhoeffer macht sich selbst ei-
nen Einwand, in dern er an die christl-i-che
Auferstehungshoffnung erinnert. Fäl-1t da
nicht das Schwergewicht auf das Jenseits
der Todesgrenze? Hier sieht Dietrich Bon-
hoeffer i-n der Tat Fehler und Gefahren.
"ErIösung heißt nun Erlösung aus Sorglen,
Nöten, Angsten und Sehnsüchten, aus Sünde
und Tod in einem besseren Jenseits." Er
bestreitet aber, daß dies das !\lesentliche
der Chrj-stusverkündigung der Evangelien
und des Paulus ist. In den Evangelien wie
im ALten Testament wird der Mensch in ver-
schärfter V\leise "an sein Leben auf der
Erde" verwi-esen.
"Der Christ hat nicht wie die Gläubigen
der Erlösungsmythen aus den irdischen Auf-
gaben und Schwierigkeiten immer noch eine
letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muß

das irdische Leben wie Christus ('mein
Gott, warLun hast du rn-ich verlassen?r) ganz
auskosten und nur indem er das tut, ist
der Gekreuzi-gte und Auferstandene bei ihrn
und j-st er rnit Chri-stus gekreuzigt und
auferstanden. " In einem Brief, unmittelbar
nach dem Scheitern des 20. Juli 1-944, er-
innert er sich an seinen Mj-tstipendiaten
in New York, an den pazifistischen franzö-
sischen Pstor Jean Lasserre. Beide unter-
hielten sich über das Ziel i.hres Christ-
seins. lasserre wollte ein Heiliger r^rer-
den, Bonhoeffer wollte glauben Iernen.
"Später erfuhr ich und ich erfahre es bls
zvr Stunde, daß man erst in der vollen
Diesseitigkeit des Lebens glauben 1ernt."
Bonhoeffer - er weiß was er nach dem
Scheitern des 20. Jul-i vor si-ch hat - hat
es nicht bereut aus den USA 1939 kurz vor
Kriegsbeginn zurückgekehrt zu sein. obwohl
ihm dort Lehrstuhl- und ÜberLeben einiger-
maßen sicher utalen, wollte er teilnehmen
am Schicksal Deutschf ands. Darn-it ist kein
nationales Argument von ihm angeführt. Es
ist das Teilnehmen an dem Kontext, zu dem
or nolrÄrl- rl <a {4g Leben in def menSChen-
gefährdenden Wirklichkeit, die von
Deutschland ausgeht und in Deutschland
herrscht. Teilnehmen am Schicksal Deutsch-
lands ist für ihn gekoppelt nr-it dem Teil-
nehmen am Leiden Gottes in der WeIt, am

Sein Jesu.

rv.

Drei Ihesen für eine Erneuerung der Kirc,he

1. Es gibt keine religiösen Fragen. ReIi-
giöse Probleme sind Scheinprobleme, Die
Religionen haben wj-e alle politischen
Theorien und Vileltanschauungen Antworten
auf reale Probleme zu geben. Z.B. Le-
bensanfang-Lebensendei Schuld-Leid; Ar-
mut-Reichtum; Gewalt-Frieden; Haß-Ver-
gebung; Erziehung-Lebensziele (Sinn);
Geborgenheit-Bildung etc. Diese Probl-e-
me haben alle Menschen, ob sie sie ver-
drängen oder an ihnen zerbrechen. fn
Konkurrenz und Dialog der Weltreligio-
nen und Weltkonzepte ist nicht die
9lahrheit zu errritteln, sondern lebbare
Wahrheiten von Menschen für Menschen.
Friedrich Nietzsche hatte einst gefor-
dert: "Zerschlagt dj-e alten Tafeln".
Jacques Monod hatte vom alten Bund be-
snrochen- der endl-ich zu überwinden
sei. Dietrich Bonhoeffer greifE rlit
Martin Luther das Zj-el auf, "Neue Deka-
loge" zu formul-ieren. Er nimmt diese
Forderung j-n seiner nicht vollendeten
Ethik auf, j-n ausdrücklicher Ausei-nan-
dersetzung mit Nietzsche. Ich möchte
diese Forderung an den beiden Beispie-
len deutlich machen, die der Bj-bel zu
entnehmen sind. In dem kleinen Sabbat-
gebot, den Sabbattag zv heiligen (was
in den altorj-ental-ischen Religionen für
den König und seine Hofschranzen auch
möcl i nh w: r, was abef in lSfael
"sozialisiert" und demokratisiert wird
bis hin zv den Tieren) - in diesem
kleinen Gebot steckt die Energie der
Wel-tveränderung. Kommt die Zei-t, kommt
rlie Krisc- dann zeial sich diese Enef-, Y5..^1

gie. Dann steckt in diesem Gebot. den
siebten Tag zu heiligen, auch das Ge-
bot, das siebte Jahr zu heiligen und
der Natur ej-ne Brache zu gönnen und den
Armen und den Tieren die Ernte derer zu
überLassen, die sonst zu den Habenden
gehören. Dann steckt darin das Gebot
der Sklavenfreilassung und alle sieben
mal si-eben Jahre das der Schuldentil--
gung. Hierzulande ist i-n der akademi-
schen ltelt nur das ständische Privileg
der Professoren auf ein Sabbatical- ent-
wickelt worden, ein Produkt der be-
schränkten Phantasielosiqkeit.

2. Christus vollzieht diesen Prozeß der
neuen Dekaloge auch in der Bergpredigt.
Er erinnert an die Zehn Gebote: "Ihr
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hat gehört, daß zu den Alten gesagt
ist. . . Ich aber sage euch. " Dann folgt
eine zuspitzende, neue AusJ-egung, die
das ALte nicht außer Kraft setzt, son-
dern gerade in radikaler Erneuerung in
Kraft setzt. Dann beginnt das Töten
schon rn-it dem Vorurteil .

3. Die Gestalt der Kirche ist nicht neu-
tral. In ihrem Umgang rnit GeId und
Macht, in ihrer Ordnung und in lhrer
Gestalt verkündet die Kirche ihre Bot-
schaft - oder widersprj-cht ihr sel-bst.
Die theologische Erklärung von Barmen
1934 hat das deutlich ausgedrückt. Ver-
weigert die Kirche, ein eigenständig
handelndes, d.h. christlich lebendes
(rrlrialei zrr coi n rrcrrÄl- <i a ria< I'.1t:hdF-!s eer.1/

Iium. Sie überlastet die Einzelnen und
entlastet die Institution. Sie ver-
schont sich selbst rLit dem, r^ras ihr
aufgetragen ist: Nachfolge. Zum ersten
Ma1 stehen wir heute in der Situation,
auch auf die Rahmenbedingungen kirchli-
cher Existenz einwi-rken zu können. Ein
demokratischer und pluralistischer
Staat zwi-ngt uns dazu. Seit Konstantin
haben sich Veränderungen der Kirche und
ihrer Gestalt, ihres Umgangs nr-it Macht
und Recht vor affern als ein Reagieren
auf die staatl-ich gesetzten Rahmenbe-
dingungen ereignet. Das war in der Re-
formatj-on so, das war 1918 so.1945
knüpfte man im !{esten wieder an, wo man
1q33 :rrfaehö11! hatte. 1989 wurde das
ModeII der Volkskirche aus lilestdeutsch-
Iand auch dem Bund der Evangelischen
Kirchen in der DDR übergestü1pt.

Vtj-r gedenken in diesem Jahr des 50. Jah-
restages der Ermordung Dietrich Bonhoef-
fers. Er hat im Sommer 1944 in der Haft
und nach der Erfahrung, wie die Kirche vor
und in der Nazizeit versagt hatte, sich
Gedanken über die Erneuerung der Kirche
gemacht, Sie sind festgehalten im Entwurf
einer Arbeit, die er noch schreiben woll-
te. Darin steht als Hauptsatz: "Kirche ist
nur Kirche, wenn sj-e für andere da ist" -
und nicht für sich selbst. Das hat z1t
Konsequenz, daß die Kj-rche f. ihr gesamtes
Eigentum den Notleidenden zu schenken hat;
2. daß die Pfarrer von den Gaben der Ge-
meinde und in einem weltlichen Beruf exi-
stieren. Dazu gehört 3., daß dj.e Gemeinden
in ihren Kirchenvorständen sich um die
"weltlichen Aufgaben des menschllchen Ge-
meinschaftsl-ebens" bemühen, also nicht
soziale und politische Fragen für ein

Randproblem des christl-ichen Glaubens, der
Ki-rchenvorstände und der Synoden haLten.
Auf den Tagesordnungen der Kirchenvorstän-
de und Synoden haben zuerst dj-e weLtlichen
Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftsle-
bens zu stehen. Die Kirche in ihrer Sorge
um sich selbst (Haushalt, Kirchengebäude,
Personalprobleme, Einrichtungen etc. ) ge-
hörts an die zweite Stel-Ie. Bonhoeffer ver-
langt 4, Menschen all-er Berufe zu sagen,
"was ein Leben mit Christus ist, was es
hej-ßt, für andere dazusein".
Die Kirche sol-l-te heutzutage nicht warten,
bis durch einen Gang nach Karlsruhe oder
eine neue Mehrheitsentscheidung in unserer
Republik auch das Staatskirchenrecht neu
geordnet wi-rd, auch die Kirchensteuer
evtl. abqeschafft wird. Die Kirche so1lte
saoen, oi sie in Zukunft weiter so nr-i-t dem
Geld umgehen wj-ll, wie sie es bisher tut.
Ich bin nicht der Meinung, daß das Kir-
chensteuersystem die Kirche unfrei an den
Staat bindet. Die "unfreien Freiki-rchen"
haben 1933-f945 ebenso anpasserisch auf
die Nazidi-ktatur geantwortet wie die bei-
den großen Kirchen. Ein Skandal ist aller-
dings, daß sich die "Besserverdienenden"
und "LeJ-stungsträger" der GeselLschaft
durch Kirchenaustritt aus den sozialen und
kulturellen Aufgaben verabschieden können.
Könnte die deutsche evangelische Ki-rche
nicht zu einer Vorkämpferin der italieni-
schen Lösung werden, eine SoziaL- und Kul-
tursteuer einzuführen, die a1le die bezah-
len müssen, die Lohn- oder Einkormensteuer
bezahlen? Der Beitrag sollte in der Höhe
der jetzigen Kirchensteuer sej-n. AIIe, die
zahlen, sollten dabei frei sein zu sagen,
ob ihr GeId der Kirche zukommt oder Am-
nesty International, Pro AsyI, einem Frau-
enhaus oder dem Roten Kreuz.

Mit diesem Vorschlag, den die Kirchen of-
fensiv vertreten sollte, sollte werbunden
sein ej.ne Entmythologiesierung des Staa-
tes, die auch darin besteht, daß der Staat
seine Finanzämter allen sozial und geseIl-
schaftlich wichtigen Gruppen (wie Parteien
und Gewerkschaften, Kul-turvereinen und
Bürgerinitiativen) als ej-ne Dj-enstl-ei-
stungsmöglichkeit zuE Verfügung stellt,
d.h. durch die Finanzämter die Mitglieds-
beiträqe der senannten Orqani-sationen ein-
zfenr.
Mit diesem Vorschlag ist aber auch eine
Aufwertung der sozialen Bewegungen verbun-
den, ohne deren Existenz der Gesellschaft
wichtige innovative Kräfte und menschliche
I'5Lri aleci tcn rrcr'l nran ai nnan

:_"Y vÄ^ '
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Leitartikel

Auch für einen solchen Schritt haben wir
soviel Freiheit, wie wir uns nehmen. Dj-e
Freiheit wurde uns 1945 bzw. Ostdeutsch-
land 1989 geschenkt. Gehen wlr i-n der Kj-r-
che so darn-it um, daß wir sie verdienen.
Lassen wir uns nicht auf einen Tausch ein,
in dem die Privilegi-erung der Kirche von
dieser vergolten wird mit Bravheit. A.Ls
Paul Schneider aus Buchenwald entlassen
werden sollte, bot man ihm an, daß er die
Freiheit bekäme, wenn er zusichere in Zu-
kunft zu schweigen. Er antwortete: der
erste Bordstein won hleimar wird meine Kan-
zel werden, wenn ich frei bin.

Prof. D. Martin Stöhr
Universität Siegen
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Personalia

Lehrstuhlwechsel
Zum Professor für Evangelische Theologie
und Sozialethik an der Bundeswehr-Univer-
siuit München ist Gottfried Küenzlen er-
nannt worden. Küenzlen übernimmt am l.
April den Lehrstuhl von Eberhard Ame-
lung, der nach 20 Jahren in den Ruhestand
grng.

7/95 evangelische information

Vorsitzender
Mainz. Der Vorsiuende Richter i.R., Jan
Niemöller (Usingen), ist am 22. Februar in
Mainz von der Mitgliedenersammlung der
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Be-
treuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK)
zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt wor-
den. Er ist damit Nachfolger des im vergan-
genen Jahr verstorbenen Pfarrers Wolf-Udo
Smidt (Bremen). Die Mitgliederversamm-
lung bestimmte darüber hinaus die Pfarrer
Hans Michael Germer (Darmstadt) und Karl
Leonhäuser (Kassel) zu stellvertretenden
Vorsitzenden. Als Beisitzer gehören Pastor
Dietrich Frahm (Hamburg), Detlef Harland
(Aneelroda), Diakon Siegfried Laugsch
(Nürnberg) und Pfarrer Alf Seippel (Olpe)
dem neuen Vorstand an.

Der 69j:ihrige Niemöller hat das Amt des
EAK-Vorsitzenden nach eigenen An,eaben
vor allem wegen der ,,ständigen Rückkopp-
lung zur kirchlichen Basis" angenommen.
Uberdies sei das Nachdenken über Fragen
der Kriegsdienstverweigerung und des Zivil-
dienstes eng mit seinem diakonischen und
friedensethischen Engagement verknüpft,
sagte Niemöller gegenüber epd. Der Sohn
des ersten Kirchenpräsidenten der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau. Martin
Niemöller. ist unter anderem Vorsitzender
des Diakonischen Werkes in Hessen und
Nassau. des Erangelischen Vereins für Inne-
re Mission in Nassau sowie Mitglied des
,, Dietrich-Bonhoeffer-Vereins zur Förderung
christlicher Verantwornrng in Bundeswehr,
Kirche und Gesellschaft".

Freita{, 31. März 1995 / Nr. 77 / 51. Jahrgan1

I{iesbadener Kurier

DIe neue Wehrbeauftragte und ,lhr" Ministen Der Chef der Hardthöhe, Volker
Rühe, Elratuliert Claire Marlenfeld im Bonner EundestaEl 2ur Wahl als 

"Om.budsfiau" der Bundeswehrsoldatelt Foto: dpa

Jan Niemöller (epd-bild/Neetz)

Erstmals wird eine Frau
..,,,,, Wehrbeaufttagte

: ii

Große Mehrheit im Bundestag für Claire Marienfeld

BONN (dpa) Zumersten Mal in der
Geschichte der Bundeswehrwird ei-
rie Frau über die Grundrechte'der
$oldaf,en wachdn. Der EUndestEe
wählte gestern die CDU-Abgeordne-
tq e!üe Marienleld 'mit großer
Mehrheit zur neuen Wehrbeauftrag-
ten- Die 54jährige erhielt 459 Stim-
men und damit weit mehr als die
eilorderliche Mehrheit der Mitglie'
der des Buridestages. Marienfeld löst
Alfred Biehle ab,,dqr aus persönli-
chen Gründen auf eine zweite Kan-
didatur verzichtet hatte.

. Marienfeld betonte, sie wolle mit
aller Kraft dazu beitragen, das Anse-
hen der Soldaten wieder zu stärken.
,,Es sind Soldatinnen und Soldaten,
die den politischen Auftrag erfüllen,
für die Sicberheit unseres Landes zu
sorgen. Sie schützen die freiheitlich-

ste Staatsform, die es je auf deut-
schem Boden gab", sagte Marienfeld.
. Verteidigungsminister Rühe un-

tershieh nit MarienJe.Id, sßi cine.
. kompetente, engagierte und mutige

Frau in dap f(i'r die Soldaten so wich.
tige Amt berufen wor{en. Sie habe
,,hervorragende Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Tätigkeit als
Wehrbeauftragte". Rühe bot Marien-
feld eine 

"gute, 
offene und kollegiale

Zusammenarbeit an".
Die in Bingen geborene gelernte

pharmazeutisch-technische Ange.
stellte gehört dem Bundestag seit
1990 an. Sie hat sich als Mitglied des
Verteidigungsausschusses überwie-
gend mit sozialen Fragen der Solda-
ten befaßt und bei zahlreichen Trup-
penbesuchen die Probleme der Bun-
deswehr kennengelernt.

1O/95 evangelische information
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l,Ii 1itärseelsorge grundsätzl iche s

Lektionen gegen
die Geschichts-
blindheit rI

Militär-SeeJ-sorg'e Dit staatJ-ichen Erzie-
hungsauftrag

Ein Dokurent zun dopl-lten Ansatz der ni-
litärischen SeeJ.sorge in der Bundeswehr

Das Jahr !957 ist inzwischen Geschichte.
Aber Geschichte Prägt und wirkt, das gilt
auch vom Militärseelsorgevertrag von 1957
und seiner Vorgeschichte. Im Blick darauf
erscheint es nötig, angesichts so mancher
Nebel- und lteihrauchschwaden, die durch
die EKD ziehen, an ein früheres Geheimdo-
kument zu eri-nnern, das Licht in die Dis-
kussion bringen könnte.

Bei den Vorplanungen für den Aufbau einer
Armee legte am Anfang des Jahres 1953 ( ! )

Theodor 81ank, der nachmalige Verteidi.-
gungsrn-inister, j-m Bundeskanzleramt die
Ziele für dj-e 'Innere Führung' der Bundes-
wehr fest. In der geheimen Konzepti-onsvor-
lage L/II-58/53 vom 10.1.1953 wlrd zusam-
mengefaßt: "A-l-Ie Arbeiten auf dem Gebiet
'Innere Führung' haben das ZieJ-, den Typ
des modernen Soldaten zu schaffen und
fortzubilden, der freier Mensch, guter
Staatsbürger und vollwertiger Soldat zu-
gleich ist. " In diesem Zusammenhang wurde
dann angeordnet, unter anderem 'dj-e Grund-
sätze und Richtlinien auf den Gebieten der
Seel sarce- sozi alen und kulturellen Be-
treuung, sowie der zivilberuffichen Aus-
und Fortbildung zu erarbeiten'.

Wichtig ist hj-er, was dabei schl-ießlich an

"Grundsätzen" auf dem Gebiet der
"SeeJ-sorge" herauskam. Was herauskam, ist
ein im Rahmen neues, gesamtökumenisches
Kirchenverständnis höchst erstaunlicher,
nämIich großkirchlj-cher nationaler Erzie-
hungsauftrag gegenüber dem doch eigentlich
erwachsenen Soldaten - ein Erziehungsauf-
trag, den offenbar Vorgesetzte und Groß-
kirchen unter sich teilen sollten.
Im Militärseelsorgevertrag vom 22.2.1951 |
der den gewäh1ten Kirchenvertretern z:ur

Abstimmung vorgelegt wurde, j-st dieser
Punkt mit vöIligem Stillschweigen übergan-
gen worden.

Umso deutlicher wurde die bereits vorher,
schon am 28.8.l-956 vom Verteidigungsn[ni-
ster erl-assene Zentrale Dienstvorschrift
66/L, die den Dienst des Mil-itärseelsor-
g'ers regelt. In ihr bekommt die Militär-
seelsorge "die Aufgiabe. das religiöse
Leben zu wecken, zu festigen und zu ver-
tiefen. Dadur.:n fördert sie zugleich die
charakterl-ichen und sittli-chen Vterte i-n
den Streitkräften und hilft die Verantwor-
tung tragen, vor die der Soldat al-s Waf-
fenträger gestellt ist. Die Militär-
seelsorge sieht in Deutschland auf eine
jahrhundertelange Geschichte zurück. Sie
nimmt auch in den neuen Streitkräften
wieder ihren Platz ein." Viloh1 wahr!

lilie aber nahm sie wiederum "ihren" erzie-
herj-schen und offenbar kampfwertsteigern-
den Platz ei-n?
Die Zentrale Dienstvorschrift 66/2
(November l-959, Fassung vom 14 . L2 .'7 6)
setzE die Militärseelsorger ein als Unter-
richtspersonen zu einem "lebenskundLichen
Unterricht". Er hat einen besonderen Sinn:
"Der Lebenskundli-che Unterricht in der
Truppe ist im Zusammenhang rdt der Gesamt-
erziehung der Soldaten zu sehen. Er
hat die Aufgabe, dem Soldaten Hiffe für
sein tägliches Leben zv geben und damit
ej-nen Bej-trag zur Förderung der sittli-
chen, geisti-gen und see.Iischen Kräfte zu
leisten, die mehr noch al-s fachlj-ches Kön-
nen den Vtert des Soldaten bestimmen. " Ver-
ständl-ich, daß dann auch die Einheitsfüh-
rer verpflichtet sind, ihrerseits "dem
Soldaten Sinn und Vtert des Unterrichts na-
hezubringen" !

So mutet die EKD der Mj-litärseelsorge z!,
unabsichtlich j-n Zwiespältigkeit und Dop-
pelzüngigkeit zu geraten, indem seefsor-
gerliche Präsenz in der Bundeswehr funk-
tionalisiert wird durch diesen kl-aren
staatlichen Anspruch, dem Soldaten
'innerste Führunq' zuteif werden lassen.

Konrad Mol1

Militärseelsorge: Berichte zrtr Lage vor den

Gesprächen zwischen Kirche und Staat (Nr.
14195l. 32 Seiten).

Zt besrellen bei GEP-Venieb, Postfach 50 05 50'

60394 Franlfun am Main 50, TeI.: 069/5 80 98-IE9
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Kirchliche Bruderschaft in Württemberg

Geschäftsführung und Leiterkrei.s:

Heinrich Schmid, Andreästraße 15, 70374 Stuttgart, Telefon 07Ltl527182;
frmgard Anger, 70435 Stuttgart; Richard FIach, 71679 Asperg; Martin Günzler,
78056 Villingen-Schwenningen; Wolf-Dietrich Hardung, 72070 Tübingen; Ingrid
Mayer, 74078 Heilbronn; Hermann Schäufele, 70597 Stuttgart; Eberhard Straub,
74564 Crailsheim; Dankwart ZeIler, 72076 Tübingen.

Stuttgart, 10.Mai 1995

Herrn
Dr. Karl Martin
Dietrich-Bonhoeffer-Verein
Am Heienberg 4

65193 Wiesbaden

\,
(Heinrich Schmid)

Pfarrer

Die Kirchliche Bruderschaft in Württemberg erhebt Protest dagegen, daß

der Beschluß des Ständigen Ausschusses der Landessynode vom 13.Septem-

ber 1994 betr. Mili-tärseelsorge nicht von der Kirchenleitung in der EKD-

Synode vom 08.bis.10.November 1994 vertreten worden ist.

Wir fordern - eine Revision dieses merkwürdigen Verfahrens,

- die Erfahrungen und die überzeugung der Evan-
gelischen Kirchen in den neuen Bundesländern
zu achten.

- sich nicht dem staatlichen Druck zu beugen;

- für Mode1l B einzutreten
um der Kirche wil_len

und auch angesichts der neuen Bundeswehrkonzeption.

Von der Versammlung der Kirchlichen Bruderschaft in der Andreäkj-rche

in Stuttgart-Bad Cannstatt einstimmig angenommen. 24.April 1995

zu Ihrer Kenntnis I

Synodale Entscheidung nicht
weitergeleitet
In der Württembergischen [an' besonders bedauerlich' weil mit
deskirche hat die Kirchenleitung der Thüringischen Synode durch

eine knappe Entscheidun'g für das iinen Unterausschuß ein gemein'

Modell B schon gar nicht in die sames Vorgehen verabredet wor-

EKD-Synode weltergeleltet und den war und diese sich für das

damit dem Willen der landes- Modell B entschieden hatte.

synode widersprochen. Das ist

Aus: Dekan i.R. Wolf-Dietrich Hardung,
Streitpunkt Militärseelsorge. OFFENE KIRCHE-
INFORTIIATIONEN Württemberg tlärz 1995, S. 14 f .

\ ./
/ z t'.. ', _/, "'
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,,Möglichkeiten für Neuordnunq" flanyngsunsicherheit""v bei Zivildienst gerügtBonhoeffer-Verein: Entwurf für Militärseelsorgevertrag Mainz. Die Evangelische Arbeitsgemein_
Frankfurt a.M. Der Dietrich-Bonhoeffer- HerrnderKirchedarfdurchandereBindun- schaft zur Betreuu-ng der Kriegsdienstver-

:rt werden, daß es zur weigerer (EAK) hat die Bundesregierung
)mmt", sagte Martin. aufgefordert, .,umgehend" über die Begleit-
Ratsmitglied Jan Nie- umstände der zum L Januar 1996 vorgesehe-
te in der Frage der Be- nen Verkürzung des Wehr- und Zivildienstes
Ltes ,,Refinanzierungs- zu informieren. .,Bis heure ist nicht geklärt,
wa beim Diakonischen ob die angekündigte Dienstzeitreduiierung
:lischen Erwachsenen_ um zwei Monate nur für Wehrpflichtige gel_

rng kommt. Soldaten- ten soll, die zum I' Januar 1996 oder später
jedem Fall aus Kir- ihren Dienst beginnen, oder ob sie rückwir-

se beender werden. schrug einen ,""..u,1;ilff*" ril:ä:'j:: 5:lt,:ä:t iltid;Tl'S'i "l"Tä";'$#;
rshalt der Militärseel_ Wehr- oder Zivildienst befinden.., heißt es in
reichend Kirchensteu_ einem papier, das die EAK_
e Besoldung der nicht Mitgliederversammlung am 22. Februar in
len Seelsoreer sicher_ Mainz verabschiedete.

unter orge an Sol- Der von Zivildienstste
daten en wird, die ztrr plätzen für Kriegs
im Di hen und von Bun
dieser bezahlt werden. Vortäufig sol diese gen. Er tritt seit Jahrer B:"rrltä#r::;

der Kriegsdienstve
dienstes. In ihr vertreten sind regionale Ar_

te sich im November beitsgemeinschaften, kirchliche Werke und
f eine Kompromißfor- chen und
n Streit über die Mili- ragen der
Danach soll die Seel- es Zivil-
nftig in unterschied- dienstes'

I in enger Anbindung
stes sei 

.,.dringend geboten", sagte Martin. an die Kirche erfolgen. In ailen EKD-Mit: KOnSgfVatiVe SghenDie Seelsorger müßten von staatl-ichen wei- gliedskirchen soll dJr Dienst a
sungen unabhängig sein. rern gereistet werden r.inn.r,'ä!l fi|*l- Kirche in der Krisg

Nürnberg. Die Evangelische Kirche in
Deutschland steckt nach Ansicht theoloeisch
konservativer Christen in einer ..Glaub-wür-
digkeitskrise". Ein Uberdruß an der Institu_
tion Kirche lockere bei vielen Evangelischen
die Bindung, betonte der ,,Arbeitskreis Be_
kennender Christen" zum Abschluß eines
dreitägigen Kongresses am 27. Februar in
Nürnberg. Gegen die ,,deprimierenden Fol_
gen des anhaltenden Mitgliederschwundes,.
helfe aber nicht ,,kundenfreundliche Wer_
bung", sondern nur eine ,,Vertiefung der
Glaubenswahrheiten", erklärte der Sprecher
der Vereinigung, der Augsburger pfarrer
Wolftrart Schlichting. Die religiöse Kompo-
nente im Leben der Kirche müsse künftig

orye: Mili- wieder konsequenter betont werden.teilt das
aus. Die Kirche sei nicht Selbstzweck, sondern

(epd-bild/Neetz; ..Gemeinschaft des Glaubens", heißt es in
der Abschlußerklärung. Der gesamte institu-Gegen eine Beibehaltung der bisherigen Re- telbarem kirchlichen Diensr stehen. Nach tionelle ;;;;;;ä?";."#,iurlä'0"r" ot"-gelung spreche vor allem die ,,Struktur la- dem bisher gültigen vertrag sind sie Staats- nen, ,,eine religiöse Botschaft zu übermit-tenter Abhängigkeiten" vom Staat, die sich beamte auf Zeit.-Die Synoäe hatte dem Rat telni,. Es sei unprotesr,antisch, ,,wenn diezum Beispiel bei der Besoldung der pfarrer in Deutschland

bemerkbar mache, so der Vorsitzende des andlungen über
Vereins. ,,Die Bindung der Kirche an den

9/95 evangelische information
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I{ilitärseelsorge nach Halle

Aus: Frankfurter Rundschau vom 24. febiuar 1995

Neuordnung der Militärseelsorge angemahnt
Bonhoeffer-Verein legt erneut Verhagsentwurf vor / Unabhängigkeit vom Staat gefordert

FBAI.IKFURTA. M., 23. Februar (epd).
Der Dietriü-Bonhoefer-Verein hat er-
neut einen Entwurf für einen neuen Mili-
tärseelsorgeverbag zwischen dem Staot
und der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) vorgelegt. Damit sollten Mäg-
lichkeiten frr eine Neuordnung iler Seel-
sorge bei der Bundeswehr aufgezeigt wer-
den, sagte cler Vorsitzende des Vereins,
IGrl Martin, an Donnerstag in FranH:n
am Main- Es seien.b.aadfeste Z,eichen" er-
kennbar, daß ilie Befrrworter des alteo
Militärseelsorgeverhages aus dem Jalu
1957 jm Grunde gar nichts verändera"
und ilie von der EKD-Synode im Noven-
ber vergaagenen Jabres getroffene Ent-
süeitlung,beiseite schieben wollen".

Der Verhagsentmuf des Bonhoeffer-
Vereins sieht unter aaderern vor, daß die
Seelsorge an Soldateu von Pfarrera wahr-
genourmen vdrd, <Iie von ibrer jeweiligen
Iandeskirüe bezablt werden. Vorläufig
soll tliese Aufgabe auch wie bisher von
Pfarrern erfüllt werdeu können. die Bun-
desbeamte auf 7,ett sind. Außerdem wird
in rlem Entwurf die besondere Rolle der
24 Gliedkirüen der EKD bei der Reform
der Soldatenseelsorge hervorgehoben.
Eiae ebtreitliche Skuktur des Dienstes
sei 

"dringend 
geboten", sagte Martin. Die

Seelsorger mäßten von staatlichen Wei
sungen unabhängig sein. C'egen die bishe.
rige Regeluag spreche vor allem die
.Struktur latenter Abhängigkeiteo" vom

Staat, rlie sich etwa bei der Besoldung cler
Pflarrer bemerkbar mache, frgte Martin
hinzu.

Das frühere ElO-Ratsmitglied Jaa
Niemöller lebnte in der Frage iler Besol-
drrng ein sogenanntes oRefiannzierungs-
modell" ab, wie es etwa beim Dialoni-
sc.hen Werk oder der Evaagelischen Er-
wachsenenbilduag üblich ist. Soldateo-
seelsorger mü3ten in jedem Fall aus Kir-
chensteuermittela ls2ahll werden. Nie
möller sehlug einen in.erkirchlichen Fi-
nan'ausgleich vor.

Laut Niemöller gibt es in Deutscblancl
zt:r 7.eit nrnil 120 evanselische Milittu-
pfarrer. Die Kosten der Bäsoldungbeliefen
sidr aufetwa sechs Millionen Markim Jahr.

Bei Verhandlungen über Veränderungen in der Militärseelsorge
Kein rasches Ergebnis erwartet Erhard Knauer

eingeführt
Bonn. Uber die angestrebten Veränderungen
in der evangelischen Milirärseelsorge, wird
es voraussichtlich im kommenden Monat zu
einem Spitzengespräch zwischen der Bun-
desregierung und der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) kommen. Die an-
schließenden Verhandlungen zwischen Staat
und Kirche würden dann aber längere Zeit
erfordern, sagte Militärbischof Hartmut Lö-
we am 3. März vor Journalisten in Bonn. Lö-
we ist als Bonner EKD-Bevollmächtigter
Verhandlungsftihrer für die evangelische
Seite.

Vor allem bei neuen Regelungen für die Mi-
litärpfarrer, die in unmittelbarem kirchlichen
Dienst stehen werden, werde die ,,Phantasie
der Juristen" gefragt sein, so der Bischof.
Die daftir erforderliche ,,Rechtsfigur" müs-
se noch gefunden werden. Nach seinen An-
gaben werden jedoch Militärpfarrer auch
künftig im Regelfall Staatsbeamte auf 7,eit
bleiben.

Wie Löwe äußerte auch der neue Leiter des

Evangelischen Kirchenamtes für die Bundes-
wehr, Generaldekan Erhard Knauer, die An-
sicht, daß der Staat sich nicht gegen Anpas-
sungen des Militärseelsorgevertrages von
1957 sträube. Knauer sprach von einer ,,er-
staunlichen Kooperationsbereitschaft" der
staatlichen Seite. Eine ,,Blockierung" sei
nicht zu erwarten. Auch gebe es keine An-
haltspunkte für eine Verärgerung des Ver-
tragspartners Staat. Knauer wurde zum Auf-

takt der in Rothenburg ob der Thuber
tagenden 40. Gesamtkonferenz evangelischer
Milit?irseelsorger in sein Amt eingeführt.

Nach mehrjährigen Auseinandersetzungen
innerhalb der Kirche hatte die EKD-Synode
im vergangenen November in Halle einer Ei-
nigungsformel zugestimmt, wonach die Mi-
Iilärseelsorge künftig in unterschiedlichen
Strukturen und in engerer Anbindung an die
Kirche erfolgen soll. Dem Rat der EKD
wurde dabei ein Mandat für Verhandlunsen
über die dafür nötigen Anderungen erteät.

,,Das Bewährte des Mililärseelsorgevertra-
ges bleibt ohne Einschränkung erhalten",
sagte Löwe zu dem Beschluß von Halle. Er
habe in den evangelischen Landeskirchen im
Osten und Westen zur ,,Befriedung und Be-
ruhigung" beigetragen. In der MilitZirseel-
sorge werde ,;wieder normal gearbeitet."
Der Konflikt um die Milifärseelsorge ist
nach den Worten des Militärbischofs die
..Kehrseite" der Geschichte der wiederer-
langten kirchlichen Einheit in Deutschland.
Die dabei sichtbar gewordenen unterschied-
lichen Prägungen hätten sich nicht pragma-
tisch wegreden laSsen, sondern müßten ab-
gearbeitet werden. Generaldekan Knauer
rechnet nach eigenen Angaben damit, daß
sich die Zahl der hauptamtlichen Militär-
pfarrer bis zum Jahr 2000 als Folge der Ver-
kleinerung der Bundeswehr auf ll2 verrin-
gern werde. Versrärk1 würden künftig neben-
amtliche Mililärofarrer einsesetzt.

Rothenburg o.T. Die 40. Gesamtkonferenz
evangelischer MiliUirgeistlicher ist am 6.

März in Rothenburg ob der Täuber eröffnet
worden- Die bis zum 10. März dauernde Tä-
gung befaßt sich mit dem Thema ,,Zukunft
des Protestantismus". Zum Auftakt wurde in
einem Gottesdienst in Anwesenheit von Ver-
teidigungsminster Volker Rühe (CDU) der
Theologe Erhard Knauer als Milifärgeneral-
dekan und Leiter des Evangelischen Kir-
chenamtes für die Bundeswehr eingeführt.
Nach dem Amtsantritt von Militärbischof
Hartmut Löwe im vergangenen Herbst ist
damit die Führungsspitze der evangelischen
Miliiärseelsorge wieder komplett. In
Deutschland gibt es rund 130 evangelische
Militärpfarrer.

Der 52jährige Theologe, zuletzt Superinten-
dent des Kirchenkreises Cuxhaven. ist wie
seine beiden vorzeitig ausgeschiedenen Vor-
gänger im Kirchenamt ftir die Bundeswehr -
Reinhard Gramm und Johannes Ottemeyer -
mit der Militärseelsorge in der Bundeswehr
vertraut. Nach dem Abitur leistete der in Er-
fun geborene Knauer seinen Wehrdienst und
verließ die Bundeswehr 1964 als Leutnänt
der Reserve. Während des Militärdienstes
entschloß er sich zum Theologiestudium,
das ihn nach Göttingen und Heidelberg führ-
te. In Lingen trat er 1972 seine erste Pfarr-
stelle an- In Hildesheim wurde er 1980
Standortpfarrer, als Militärdekan wechselte
er 1984 nach Hannover an die Offiziersschu-
le des Heeres.
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Deutschland (EKD) sei seit dem
,.Kompromiß von Halle" vom No
vember lezten Jahrcs ausgesun-
den, im. Der Kompromiß wollte
die Einheit des bundesdeuschen
Proresanrismus dokumentieren. Er
kam zustande. weil die Synodalen
auf rhre Kompetenz, mit Mehrhcit
für oder gegen eine grundsätzliche
Reform der Militärseelsorge zu
stimmen, vezichteten und sie da-
rnit an die 24 Gliedkirchen zurück-
gaben. Die Konsequenz isl nach
.Auffassung des Dierich-Bonhoef-
fer-Vereins. Wiesbaden. der l9E3
zur Förderung christlicher Verant-
wonung in Gesellschaft, Kirche
und Bundeswelr gegündet worden
w'ar: allgemeine Ratlosigkeil Un-
slcherheir und eine gewisse Ersw-
nrng. Das fü}n dazu, ,.daß alles
beim alten bleibt".

Haben die Kirchenparlamente in
den neuen und mehrheitlich in den

ahen Bundesländem vergebens für
eine Beendigung des alten Militä-
seelsorgevenrags aus dem Jahre
1957 und \eulerhandlunSen mit
dem Snat rotien?

Der Kompromiß von Halle
bnngt nach Meinung des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins die,.unredli-
che" Situadon. rlaß die Enrschei-
dung der klaren Mehrheit der
Gliedkirchen ..in der manpulienen
Art, wie die Exekutive mit dem Be-
schluß von Halle umgeht". un-
berücksichitgt bleibt .Das ist in-
nerkirchlich keine gute Entwick-
lung", merkt das frühere EKD-
Rarsmit,elied, Vorsitzender Richter
i.R. Jan Niemöller. an.

Deshalb wird ein neuer ,-Ent-
wurf eines geändenen veruages
der Bundesrepublik Deuschland
rnit der Evangelischen Kirche in
Deutschland zur Regelung der
evangelischen Seelsorge an Solda-
ten" vorgelegt.

Für den Vercinsvorsieenden
Pfarrcr Dr. Karl Manin gibt es
genügend Hinweise darauf, daß die
Reformveriryeigerer darauf bauen,

,daß sich mit derir Beschluß von
Halle das lnteresse an dem Thema
verlien und eine Verantwom.rng für
die Umseeung des Synodenbe-
schlusses dlein dem Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
übcrlassen wird." Das Verfahren
läufi dann so ab: Der Rat ,.waner
auf Vorlagen, die'ihm die Verwal'
tungsspirzen, der Militäöischof
und der: Beirat der Evangelischen
Militärseelsorge zuleiten". Die
Folge: ,.W'enn sich niemand in die-
sen Ablauf einschaltet, wird die
Exekutive der Institution Kircbe
das Sagen bekommen und sich
über die Meinung der Mehrheit der
Synoden innertnlb der EKD ein-
fach hinwegsetzen." Der Grund:

,Einflußreiche Bremser , für die
das Alte Maßstab für alles Neue ist,
finden sich in den Spitzen von Kir-
chenleitungen und Kirchenverwal-
nrngen."

Für seine Sorge gibt der Die-
trich-Bonhoeffer-Verein handfeste
Gründe an. So zeigt sich der gegen-
wänige Militäbischof Hanmut
Uiwe mit dem Kompromiß von
Halle,.hochzufrieden". Warum?

,.Die einheitliche kirchliche Lri-
tung und Verwaltung der Miliür-

gungsministerium herausgeglieden
und zu einer ..rein kirchlichen
Behörde" werden

3. Für den ,.Lebenskundlichen
Unterricht" von Militärpfarrem
muß eine Vereinbarung zwischen
Kirche und Saat getroffen werden.

Die Gründe, wanrm der Die-
trich-Bonhoeffer-Verein sich enga-
gien für die Neuordnung der Sol- .

darenseelsorge einsetzt, werden in
einem Grundsatzpapier seines Vor-
siuenden Manin genannt: ,,Theo-

mung der Kirche erfüllen. Wir ver-
werfen die falsche lehre, als solle
und könne sich die Kirche über
ihren besonderen Auftrag hinaus
sEatliche Art, staatliche Aufgaben
und saatlichen Würde aneignen
und damit selbst zu einem Organ
des Staates werden."

Mit den Einsichten von Barmen
ist für den Dierich-Bonhoeffer-
Verein die ,,gegenwänige Ordnung
der Militärseeisorge" nicht in Ein-
klang zu bringen. Vielmehr wird

WggW @WW

w @ww Eä$€ärs@@ffis@trg@ &w

DietrichBonhcetfer'Yerein üeist Weg aus der Sackgasse

seelsorge ist gewlihrleistet. und
deswegen sehe ich überhaupt keine
Probleme. ln der Praxis wird sich
nichts, gar nichß ändem." Soweit
Löwes Originalziat aus einem Bei-
trag des Deu[schen Allgemeinen
Sonnugsblattes vom lE. Novem-
ber leeten Jahres.

Viel, sehr viel muß sich ändern,
setz! der Bonhoeffer-Verein dage-
gen, damit die evangelische Kirghe

Der .,faule
" macht je-
gelung ,.der

Zweigleisigkeit:' mit Soldaten-
seelsorgem in einem gliedkirchli-
chen Diensr- und Besoldungsver-
hältnis oder - ,jn vorläufigeiFon'-
führung der bisherigen Regelung"
- als Bundesbeamte auf Zeit not-
wendig. Doch die eigentlichen Zie-
le heißen:

l. Soldatenseelsorger dürfen nicht
Staatsbeamte sein.

2. Das Kirchenamt für die Bun'
deswehr muß aus dem Veneidi'

logische, verfassungsrechtliche und
gesellschaftspolitische Aspekte ver-
schränken sich zu einem Be-erün-
dungszusammenhang für den an-
gesrrebten Emeuerungsprozeß."

Scharf zurückgewiesen wird die
Unrcrstellung, daß es ihm letzrcnd-
lich nur um die Abschaffung der
Bundeswehr und die Durchseuung
einer pazifistischen Gesinnungs-
ethili geht. -Die Reformbefürwoner
in Sachen Militäseelsorge bestrei-
ren weder deren Legidmiüt noch
die L:gitimitZit der Bundeswehr und
sraatlicher Sicherheitspolitik."

Wird das Verhälrnis von Kirche
und Staat diskutien. wird kirchli-
cherseits gern auf die Theologische
Erklärung von Barmen aus dem
Jafue 193-1 venviesen. In These 5
heißt es da: ..Wir verwerfen die
falsche Lehre, als solle und könne
der Staat über seinen besonderen

Aufuag hinaus die einzige und to-
tale Ordnung menschlichen Lebens
u'erden und also auch die Bestim'

ii:,r,,,:i,ilri:'iia!,::l:ii,:.rr:iliijj::i::.r*: Sl;).i'

ein neues pannerschaftliches V'er-
hälmis von Kirche und Staat ül
,,gegenseitiger Unabhängigkeit und
Freiheit" geforden Manin Nie-
möllem Sohn Jan Niemöller meim
,daß es der Kirche auf Dauer scha-
det, wenn sie den Weg der Bewah-
rung von Besitzständen und hivi-
legien weitergeht."

Ubrigens. der vor 50 Jahren um-
gebrachte Dieuicb Bonhoeffer
solhe im Jahrc l9zll Militärseelsor-
ger werden. Doch wurde er als un-
sicherer l(andida abgelehnt. Wel'
che Chancen rechnet sich dcr nach
ihm benannte Verein aus. zukunfu-
weisend weircrzukommen? Nie-
möller: Die Sorge. cinfach totge-
schwiegen zu werden, ist auch
1995 groß. Dennoch sind alle re-
formfreudigen evangelischen Kir-
chen für den 13. und 14. März nach
Hannover eingeladen worden, um
über das weitere Vorgehen in der
Frage der Militärseelsorge an bcra-

- Verantürortung 16/95 S. 2'74 -
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MilitänseeLsorge nach Hall-e

Noch keih Termin für ein Gespräch über die Militärseetsorge
Interview mit dem Militärbischof Harturut l-riwe / 

"Grtindliche Verhardluogen dauernihre ZJit.

Bonn {€pd). Ftu die Verhod-
lungen auisdun der Evotgelisdun
Kirclv in Dewsehlotd (EKD) urrd
dcr Budsregierang ühr dic ott-
gutrebten Anderugcn h der Mili-
tdrseelsorge steht nach kein Termh
fest. Er enuarte .grMlidu Ver-
hatdlungen" dic ihrc Zcit daucm
wcrden', sagte Mihüftisdrof
Hartnul liwe on 3I- Mai in ehum
efi-Iucniew in Bom. Die Fragen
stehc tfi-Konapndent Raircr
Aot.

epd: Hen Bischol dcr Beschhrß
der EKD-Synode über die Neuord-
nung &r MiliErseelsorge liegt ein
halbes Jahr afick. lo März war
amächst davon die Rede, ein Spit-
zengespräcä zcriscben EKD ud
Staat äber die Anderungswänscüe
stehe berror- Wie hat die Bundesre-
gieug auf den Gespräcbswunsch
der Kirche reagiert?

ISwe: Der Rat hat einige Zeit
darauf venvendet, Folgerungen aus
dcm Bescblnß der Hallenser SyDode
zu zieben, die allgemeire Zustim-
mung finden. Gespräche mir der
Bundesregierung werden stattfinden.
Die Terminkalender mässen aber
erst noCh aufeinander abgestimmt
werden.

epd: Mit welchen EcSunkten
werden Sie in Staat-Kirche-Ver-
handlungen gehen? Kann nach dem
langwierigen Willensbildungsprozeß
innerhalb der Kirche nach Ihrer Ein-
schätzung mit einer raschen l.ösung
gerechnet werden?

Eckpunkte
Läwe: Eckpunkte der Verhand-

Iungen werden sein: die Erhaltung
des 1957 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der EKD
geschlossenen Vertrages sowie die
Erweiterung der Anstellungsmög-
lichlceiten von Pfarrerinnen und
Phrrern, die in der Militärseelsorge
in einem ausschließlich kirchlichen
Dienswerbältnis verbleiben sollen.

Zwei unterschiedliche Dienst-
verhältnisse berähren natärlich eine
ganze Reihe von Bestinmungen -
zum Beispiel Umfang und Auftrag
des Evangelischen Kirchenamtes frlr
die Bundeswehr - und verlangen
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entsp€chende zusätdiche Regelur
8en.

cpd: Als Militäöischof haben
Sie kürzlich die deutscben Milirär-
pfarrer besrcht, die in dco Vereirtg-
ten Staaen tätig sird. Welche Ein-
dräcke haben Sie üei den Treffen
mit den Seelsorgcru, dcn deutschca
Soldaten rmd Ihren amsrilanischen
Gespräctspartnern gewmnen?

ISwe: Militärpfarrer in eincm
anderen kirchlicben, tulErelleo uoil
politisctretr Konrtcxt an sein, ist eine
besondere Chatroe, aber aur,h eine
nicht geriqge Ansteogung. Die übcr
70 Standorte, die vom in-lVashing-
ton angesiedelten Pfarrer an vensor-
gen sind, verlangen einen intensiven
Besucüdienst und eine umfangrei-
che Freizeiaröeit, also Angebote
zum gemeinsanen Leben frr nch-
rere Tage. In El Paso dagegen sind
die evangelischen wie katholischen
Geneinden auch sozialer und kulnr-
reller Miuelpunlr. Da ist ein guter
Teil des gesellscbaftlichen l,ebens in
der Kirchengemeinde an Hause.

Die amerikanische Militärseel-
sorge ist uo11 rrnd ganz in die Sueit-
lcräfte integdert. Der Verantwortli-
che in der Marine am Bcispiel ist
Admird rrnd als L,utheraner auch
zuständig fir Pfarrer der Mormo-
nen, Baptisteu und Katholiken. Der
Staat ist rechtlich und finanziell in
einer Weise frir die religiöse Beglei-
nug und Betreuung der Soldaten
rrnmittelfXl ggständig, qrig qriy rrns

das niemals vontellen können und
fir 'nsere Verh,ältrisse kaun billi-
gen wärden- Die Parole 

"Trennungvou Staat und Kirche" sagt also für
die faktische Gestaltung der Militär-
seelsorge überhaupt nichts aus.
Vielleicht auch frr 'rns eirr Finger-
zeig, die Dinge sehr pragmatisch
anzugehen.

Noch vor der Sommefpause

Kohl will mit EKD über
Militärseelsorge reder

Neubrandenburg (epd). Bundes-
kanzler Helmut Kohl will mit dem
Rat der Evangelischen Kircbe in
Deutschland (EKD) reh vor der
parlamenariscben Somnerpause

äber die aBgestrebte Andenag des
Milidrseelsorgevertrages sprechen.
Fär ein Treffcn gebe es zwar noch
keben Termin, doch sei das Ge-
spräcü bcreits vom Kanzler argpsagt
worden, leilte der evangelischc
MilitIüischof Hartmut ISwe
(Boon) am 31. Mai vor lounalisten
im mecklenburgischen Groß Ne-
merow bei Neubrardenburg mit.
Ziel &r Verhandlungen sei, trou
unrcrschiedlicher Anstellungsver-
b:ilbiss€ eine eintreitliche Milirär-
seelsorge-Vcnralnng uDd einhcitli-
che rectcliche Bcdinguqgen zt)
schaffen.
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RrdesrretuÄirde

Landeskircien pllsr
Militärseelscrp rcgefn

lettarnerU:rg (AP) hr BeirErt
für E\,argelisdE ltilitärseel-
orge will die eirzelren lan-
ded<i-rögr entsöeiden lasssr,
cb sie ihre MiLit irseelsorrger
selbst bezalrfgt de vcn der
hrrdesretr bsoldst lassen. Af
ds eeintstagrrg an Mitürcdt
in Nlerüardstb.ug v,ude ein
entslredterter tbsAüag der
Erdngelisöen Ki-röe in
h:tsdrlad (EKD) anr Ärd€nrg
,lac StaatsverEages begribt.
Er Vorsdrlag soll dgmäöst.
&r Andesregier'-rrg vcgelegb
vedgr. Die larvjackiröen in
dgr rergr trindem lehngr eine
staatlide Besfdrg der Mili-
tär1trarrer wie in dsr altst
Iärdern ab, r€il sie an glof3e
Staatsähe befärften-
He
N/Ll/xe

311554 rtai %
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Militärseelsorge nach Halle

Militörseelsorge
Spitzengespräch
verabredet

Bonn (epd). Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) und
die Bundesregierung haben ein
zweites Spizengespräch über die
Militärseelsorge verabredet. Nach
einem Treffen von Bundeskanzler
Helmut Kohl (CDU) und dem EKD-
Raßvorsitzenden. Landesbischof
Klaus Engelhardt, am 29. Juni ver-
lautete in Bonn, ein weiteres Ge-
spräch sei fiir die Zeit nach der
Sommerpause ins Auge gefaßt. Ein-
zelheiten der Unterredung, bei der
die EKD-Vertreter den Beschluß der
Synode von Halle zur Neuregelung
der Militärseelsorge darlegten, wur-
den nicht mitgeteilt.

Teilnehmer des Meinungsaus-
tauschs im Kanzlgl2s1 waren neben
Kobl und Engelhardt auf seiten der
Bundesregierung Verteidigungsmi-
nister Volker Rühe und Kanzlgl-
amtsminister Friedrich Bohl (beide
CDU) sowie ftir die EKD deren
stellvertretender Ratsvorsitzender,
Bischof Johannes Hempel, und der
Bonner Bevollmächtigte, Bischof
Hartmut Löwe. Militärbischof lxiwe
sagte gegenüber epd, das Gespräch
sei von einer ,,unkomplizierten At-
nosph?ire" geprägt gewesen. Nach
mehrjäihrigen Debatten über den
Militlirseelsorgevertrag hatte die
EKD-Synode im November vergan-
genen Jahres einem Kompromiß zu-
gestimmt. Danach sollen die zu-
ständigen Landeskirchen entschei-
den, ob in ihrem Bereich die Seel-
sorge an Soldaten wie bisher durch
Militärpfarrer mit dem Status von
Bundesbeamten auf Zeit oder durch
Soldatenseelsorger erfolgt, die einen
gleichwertigen Status erhalten sol-
len. aber im urunittelbaren kirchli-
chen Dienst bleiben. Um diese
rechtlich unterschiedlichen Anstel-
lungsverhälhisse at ermöglichen,
errrächtigte die Synode den Rat der
EKD zu Verhandlungen über Ande-
nrngen des Staat-Kirche-Vertrages.
Zugleich befürwortete das Kirchen-
parlament Veränderungen in der
Leitung der Militärseelsorge mit
dem Ziel einer stärkeren kirchlichen
Einbindung dieses Dienstes.

Hintergrund ist die Haltung der
ostdeutscheD Landeskirchen, die ei
ne Übernahme des Militlirseelsorse-

vertrages, in dem die kirchliche
Verktindigung in der Bundeswehr
geregelt ist, ablehnen. Gruudlage
für die Soldatenseelsorge in..Ost-
deutschland ist seither eiae Uber-
gangsregelung, die zwischen EKD
und Verteidigungsministerium ver-
einbart wurde. Für dieseu Arbeits-
zweig gibt es in den acht östlichen
Landeskirchen drei hauptamtliche,
zwei halbe und rund 50 nebenamtli-
che Stellen. Von den 60.000 Bun-
deswehrsoldaten in Ostdeutsctrland
sind Schäzrmgen zufolge knapp
10.000 evangelisch. Im alten Bun-
desgebiet gibt es derueit rund 125
syengelische Militärpfarrer für rund
150.000 evangelische Soldaten.
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Luftwaffe
Militärpfarrer begleiten
Soldaten nach Bosnien

Rendsburg (epd). Uwe Feigel,
evangelischer Militärpfarrer in
Rendsburg, und Alfred Heil, katho-
lischer Militärpfarrer in Schleswig,
werden die Luftwaffen-Soldaten der
Bundeswehr bei einem möglichen
Einsatz in Bosnien begleiten. Dies
bestätigte Feigel am 4. Juli dem
epd. Die Militärpfarrer werden
mehrere hundert Luftwaffensoldaten
des Aufklärungsgeschwaders 51 aus
Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg)
und eine Luftwaffeneinheit aus

Lechfeld (Bayem) betreuen. Der
Standort der Pfarrer wird nach Fei-
gels Angaben im italienischen
Piacenza liegen, wo auch die Luft-
waffen-Einheiten stationiert seien.

,,Stellung beziehen"
Die Begleitung von Bundeswehr-

soldaten bei ihrem Eiasatz in Bosni-
en durch Militärpfarrer hat der
Vorsitzende des deutschen Zweigs
des Internationalen Versöbnungs-
bundes, Konrad Lübbert, scharf
kritisiert. Es sei beschämend, daß

die beiden großen Kirchen nicht ge-
gen den Einsatz der Bundeswehr
klar Stellung bezögen, sagte der in
der nordelbischen Kirche als "Frie-
denspastor" bekarnte Theologe am

6. Juli in Kiel. Statt dessen würden
sie durch Militärgeistliche den Ein-
satz sogar indirekt anerkennen.

Der Bundesrag hatte sich Ende
Juni mit Mehrheit für den Einsatz
deutscher Truppen zur Untersttit-
zung der UN-Blauhelme in Bosnien
ausgesprochen. Der Beschluß sieht
vor, Kampf-, Transport- und Auf-
klärungsflugzeuge bereioustellen
sowie Sanitäter und Stabspersonal
zu entsenden.

Deutsche Soldaten, die für den
Einsatz im ehemaligen Jugoslawien
vorgesehen sind, wurden uach An-
gaben von Bundeswehr-General-
inspekleur Klaus Naumann psycho-
logisch auf ihren Tod vorbereitet.
Ein möglicher Todesfall während
des Dienstes sei bei den Gesprächen
mit Psychologen und Militärpfarrern

"nicht ausgeklammert worden*,
sagte der General am 8. Juli bei ei-
nem Symposion in München.

Die Familien hätten ein Merk-
blatt erhalten, in dem -auch für sie
verständlich" die Versorgungslage
nach dem möglichen Tod von Solda-
ten erläutert worden sei.

Wie der Generalinspekteur sag-
te, komme grundsätzlich jeder.Zeit-
und Berufssoldat der Bundeswehr
für einen Auslandseinsatz in Frage.
Wer sich weigere, müsse die Bun-
deswehr verlassen. Nach Ex-Jugos-
lawien werde man aber keine Solda-
ten schicken, deren Frauen schwan-
ger sind.

Rheinische Kirche
Für ,,Zivilen
Friedensdienst"

Düsseldorf (epd). Die rheinische
Kirchenleirung hat sich grundsätz-
lich für die Einrichrung eines .Zi-
vilen Friedensdienstes' zur Beile-
gung von innen- und außenpoliti-
schen Konflikten ausgesprochen.
Dieser Friedensdienst solle freiwil-
lig sein, gesellschaftlich anerkannt
und staatlich gefördert werden, er-
klärte die Kirchenleitung am 4. Juli
in Düsseldorf. Die Organisation ha-
be bei den freien Trägern zu liegen.
Eine Dienstpflicht werde abgelehnt.
Christlich orientierte Friedensdien-
ste sollten nach Ansicht der Kir-
chenleitung ausgebaut und gefördert
werden.
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E rklärung des Versöhnungsbundes zur Militärseelsorge

Die Mitgliederversammlung des Versöhnungsbundes, die vom 25. - 28. Mai 1995 in Bonn aßammenkam,
brachte ihr Befremden über die Entscheidung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum Ausdruclg die
von der Mehrzahl der Landeskirchen gewünschte Veränderung der Milit2irseelsorge abzulehnen. Die Gliedkirchen der
EKD, insbesondere die Ostdeutschlands, haben mit den Beschlüssen ihrer Synoden mehrheitlich geforderg das Kir-
chenamt für die Bundeswefu aus dem Verteidigungsministerium herauszulösen und in kirchliche Strukturen einzu-
binden und die Militlirgeistlichen nicht mehr als Staatsbeamte, sondern als Kirchenbeamte arzustellen. Die EKD-
Synode hat in Halle dagegen einstimmig entschieden, diesen Forderungen nicht nachzukommen. Sie stellte vielmehr
durch ihren Beschluß den Landeskirchen anheirn, unterschiedliche Regelungen für den Beamtenstatus voarnehmen,
und sie beaufuagte den Rat der EKD lediglich, im Gespräch mit staatlichen Stellen ,,geeignete Schritte einzuleiten,
um die gegenwlirtig guten Arbeitsbedingungen der Seelsorge an Soldaten einschließlich der Finanzierung dieses

Dienstes für das Gebiet aller Gliedkirchen zu erreichen."

Der Versöhnungsbund bedauert diese Entscheidung und bemängelt, daß die bestehende Kritik an der

,Mlil,ärseelsorge" und an ihrer institutionellen Verankerung im Verteidigungsministerium von dem parlamentari-
schen Organ der EKD nicht aufgenorlmen, sondern mit geschickter Manipulation abgetan wurde. Der Militärbischof
Hartmut Uiwe hatte daher guten Grund für seine Erklärung, die Militlirseelsorge könne mit dem Synodalbeschluß

,,hochzufrieden" sein. Der Versöhnungsbund ist dagegen der Ansicht, daß der Beschluß der EKD-Synode nicht nur
dem Aasehen der Kirche nachhaltig geschadet ha! sondern auch für die künftige Ausfühmng ihres Auftrages zu einer

schweren Belastung geworden ist.

o Nach Ansicht des Versöhnungsbundes sollte der bestehende ,,Militärseelsorgevertrag" gektindigt werden. Es

gehört nicht zum Auflrag der christlichen Kirche, sich Sorgen um die ,,Seele des Militärs" zu machen, sondern es

kann hdchstens Aufgabe der Kirche sein, Seelsorge an einzelnen Soldaten zu leisten. Um dies zu gewährleisten,

reichen die im Grundgesetz in Artikel 140 festgeleglen Bestimmungen voll aus. (,,Soweit das Bedürftris nach Got'
tesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht"

sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten
ist.")

o Wenn manjedoch an einem über das Grundgesetz hinausgehenden Vertrag festhalten wolle, so müsse eine der-
artige Seelsorge an Soldaten wenigstens aus der staatlichen Einbindung gelöst und ihr größere Unabhängigkeit als
bisher gegeben werden. Das ,Bvangelische Kirchenamt für die Bundeswehr" darf daher nicht weiter dem Bun-
desminister fiir Verteidigung ,,unmittelbar nachgeordnet" bleiben, sondern es muß ktinftig den kircheneigenen Ar-
beitsstrukturen voll eingegliedert werden. In der Erfüllung ihres kirchlichen Aufuages und Dienstes müssen die
Seelsorger unabhängig von staatlichen Weisungen sein und im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung (These

Ii) in ihrer fubeit Jesus Christus als ,,Gottes krtiftigen Anspruch auf unser ganzes Leben" verkündigen.

o Den mit der Seelsorge beaufuagten Geistlichen ist künftig der Status des Staatsbeamten zu entziehen, und sie

sind voll den kirchlichen Dienst- und Anstellungwerhältnissen einzuordnen. Der sogenannte ,,Sonderhaushalt
Evangelischer Militiirseelsorge", der aus den Kirchensteuem der Soldaten gebildet ist, muß aus diesem Grund voll
unter die Verfügung der jeweiligen kircilichen Leitungsorgane gebracht und zur Finanzierung der Seelsorger für
Soldaten eingesetzt werden. Für diese Seelsorge an den Soldaten ist eine möglichst enge Anbindung an die beste-
henden Kirchengemeinden anzustreben; nur auf diese Weise kann eine Eigenentwicklung dieses Arbeitsbereiches
nach militlirische Prinzipien verhindert und der gemeinsamen Aufuag kirchlicher Arbeit verdeutlicht werden.

r An den Verhandlungen mit dem Staat tiber eine Veränderung des bisherigen Militärseelsorgevertrages sind die
Vertreter der Landeskirchen, insbesondere derjenigen, die sich kritisch gegenüber dem bisherigen Vertrag g€u-
ßert haben, zu beteiligen. Da sich die EKD auf ihrer Synode über die bestehenden Bedenken ihrer Gliedkirchen
hinweggesetzt hat, dürfen die Verhandlungen mit dem Staat nun nicht mehr nur den Vertretern der EKD überlas-

sen bleiben.

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat in den evurgelischen Kirchen unseres Landes immer Einvernehmen

darüber bestanden, daß Krieg in Deutschland nie wieder ein Mittel der Politik sein dürfe. Seit aber die Planungen des

Bundewerteidigungsminsteriums auf den sog. Kriseneinsatz der Bundeswehr abzielen und das Bundesrerfassungsge-
richt grünes Licht für einen möglichen Kriegseinsatz deutscher Soldaten auch außerhalb der bisher geltenden Vertei-
digungsgrenzen gegeben hat, ist von seiten der evangelischen Landeskirchen keinerlei Einspruch dagegen erhoben

und von seiten der EKD sogar die Zustimmung dazu bekundet worden. Das bisher bestehende Einvernehmen inner-
halb der Kirche ist damit zerbrochen. In den kirchenleitenden Amtern gibt es derzei! anders als nach dem Zweiten
Weltkrieg, niemanden mehr, der eine eindeutige pazifistische Haltung vertritt. Die Amtskirche hat erklärt, daß sie

,deutsche Soldaten nicht in Stich lassen" wolle. Der Versöhnungsbund als Vertretung der Pazifisten in unserer Kirche
merkt da'u an, daß nun einmal wieder durch das Schweigen der Kirche ebenso wie durch ihre Erklänrngen die nicht-
militiirischen Glieder der Kirche auf bedauerliche Weise in Stich gelassen werden.

'Jot, u , (4c< ZÄ' t'. 4 4'l !- I. A. Konrad Lübbert, Pastor und Vorsitzender des Versöhnungsbundes.
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Bischof Lehmann

,,Militärseelsorge hat
sich bewährt"

Bonn (epd). Die katholische Kir-
che sieht bei der Mililärseelsorge
keinen A-uderungsbedarf. Die Seel-
sorge an Soldaten, wie sie in Staat-
Kirche-Verträgen vereinbart ist, ha-
be sich bewährt. erklärte Bischof
Karl lrhmann, Vorsitzender der
katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz, an 23. Juni in Bonn.
Der Aachener Bischof Heinrich
Mussinghoff stellte fest, die Rechts-
beziehungen zwischen Staat und
Kirche seien kein -strukturelles
Hindernis" für die Verkündigung.

Die beiden Bischöfe äuSerten
sich adäßlich der Verabschiedung
des katholischen Militärgeneralvi-
kars Ernst Niermann (65). Nach
l4jähriger Amtszeit als Leiter des

Katholischen Militärbischofsamtes
tritt Niermann Ende Juni in den Ru-
hestand. Zum neuen Generalvikar
wurde Jürgen Nabbefeld (46) er-
nannt. bisher Caritas-Direktor in
Mainz.

Kein Streit
Anders als in der evangelischen

Kirche gibt es nach Darstellung von
Mussinghoff in der katholischen
Kirche keilen Streit über die Mili-
tärseelsorge. Nach der deutschen
Vereinigung seien die bisherigen
Regelungen zur katholischen Mili-
tärseelsorge auf die neuen Bundes-
länder ausgedehnt worden. .Die
katholische Kirche bleibt seelsor-
gerlich bei den Soldaten und sieht
hier eine Chance missionarischen
Wirkens im Sinne der Vermittlung
der ethischen und sozialen Werte
des Evangeliums", so der Bischof.
Der Streit der Protestanten über die
Mililärseelsorge ist nach sehem
Eindruck das Ergebnis von Diffe-
renzen in der Friedensethik und
über die weltpolitische Verantwor-
tung Deutschlands, sowie von Un-
terschieden beim Kirchenversllind-
IUS.

Im Blick auf die deutsche Betei-
ligung an UN-Einsätzen versicherte
Mussinghoff:,,Bei eventuellen UN-
Einsäzen haben katholische Solda-
ten Anspruch auf Seelsorge gerade
in schwierigen Lebenssituationen."
Dies sei jedoch nur mit hauptamtli-

2611995 epd-Wochenspiegel

chen Militärseelsorgern möglich,
die in dem .austarierten System"
von Selbständigkeit in der Seelsorge
und "gewissen Loyalitätsobliegen-
heiten" handeln können.

Resolution Nr. 15
des dbv
vom 28. 05.1995

Resolution Nr, 16 des dbv, angenommen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
28.05. 1995 ln Reinhardsbrunn:

Elenente won Mode11 B raüssen
gleichbereehtigt zurn Tragen korunen

Der Dietrich-Bonlroeffer-Verein (dbv) ver-
abschiedet üiberarbeiteten neuen Vertrags-
entwurf auf der G:rrndJ-age des EKD-Be-
schlusses won Ea]-J-e

1. Sei-t Jahren wj-rd in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) eine
kontroverse Diskussion über eine Neuord-
nlrnd der Sol cl:f enscal sarae oefi[i1;!. Die
Synode der EKD im November 1994 in
HaL.l-e/Saal-e verrated esr zwischen den ihr
vorliegenden Lösungsvorschlägen alternativ
zu entscheiden und dandt für die unterle-
gene Seite eine Zwangslage zu schaffen.
Viel-mehr stellte es dj-e Synode rnj-t ihrem
Beschluß vom 10. November 1994 ("Kornprorniß
von Hal-]e") den Gliedkirchen frei, wie sie
in Zukunft in Sachen "MiIitärseelsorg'e"
verfahren wollen. Sowohl Militärpfarrer im
Staatsdj-enst (wie bisher in den alten Bun-
desländern gemäß Militärseelsorgevertrag
von 1957) als auch Soldatenseelsorger j-m

kirchlichen Dienstverhältnis (wie von der
Mehrhei-t der Gliedkirchen und ihrer Syn-
oden gewünscht) sol-l-en in Zukunft möglich
^^;-
Durch den Beschluß von Hal1e wurde viel
Unsicherheit hervorgerufen, Um in der
neuen Situation einen gangbaren l{eg aufzu-
zeicen- h:t eine Juristen- und Theolodcn-
crrrnne cles dl^rrr fbestehend aus dem Veffas-\

sungsrichter i.R. Dr. Dr.h.c. Hel-mut Si-
mon, Vors. Richter i.R. Jan NiemöIler, Dr.
Peter Becker, Dr. Dieter Deiseroth, Pastor
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Hermann Schaefer und Pfarrer Dr. Karl Mar-
tin) den

I'Entwurf eines geänderten Vertrages der
BRD nit der EKD zu Regelung d.er evangeli-
sctren SeeJ-sorge an SoJ.datent'

ausformulj-ert. Mit dj-esem Vertragsentwurf
vom Februar 1995 (veröffentlicht in: epd-
Dokumentation Nr. 14/95, Seite 2'l ff. )

wollen die Verfasser deutlich machen, daß
sie eine differenzierte Struktur hinsicht-
Iich des rechtlichen Status und der struk-
turel]en Einbindung der Soldatenseelsor-
gerlnnen für möglich halten.

Auf Einladung des Refornr-ierten Bundes ha-
ben sich am 13. und 14. lf,ärz 1995 Vertre-
terfnnen aus verschiedenen Gl-iedkirchen
der EKD (Ev.-ref. Kirche, Lippische Lan-
deskirche, Ev. Kirche von !{estfalen, Ev.
Kirche im Rheinland, Ev. Kirche in Hessen
und Nassau, Nordel-bische Ev.-Luth. Kirche
sowie Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs)
und des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins in
Hannover getroffenr M Möglichkeiten der
Umsetzung des Beschl-usses der EKD-Synode
vom 10. November 1994 in HaIIe,/SaaIe zu
erörtern. Die Teilnehmer der Konsul-tation
haben den Vertragsentwurf des dbv vom Fe-
bruar 1995 überarbeitset und ihm die vor-
liegende Fassung vom März L995 gegeben
(siehe Anhang II zu dieser Resolution). In
der einmütig verabschiedeten Erklärung
"Perspektiven für die Soldatenseelsorge"
(siehe Anhang I) haben die Teilnehmer der
Konsultation dle Empfehlung an die Gl-ied-
kirchen ausgesprochen, den Vertragsentwurf
für ihre Beratunqen heranzuziehen.

2. Die Mitgliederversammlung des dbv
begrüßt den erneuten Versuch der genannten
Juristen- und Theologeng.ruppe, die Ent-
wicklung einer neuen Struktur der SeeI-
sorge an Soldaten voranzutreiben. Der vor-
gelegte Vertragsentwurf weist einen !'leg
auf, wj-e dem Begehren der Mehrheit der
Gliedkirchen in der EKD entsprochen werden
kann, Ziel ist €sz die Eigenwerantwort-
lichkeit der Kirche auf dem sensiblen Feld
der .Seel soroe an Soldaten dufch eine
Struktur zv sichern, die frühere staats-
kirchl-iche Elemente ln der
"MiliEärseelsorge" vermeidet und statt-
dessen eine echte Partnerschaft zwischen
Staat und Kirche eröffnet.
Dem Beschluß der EKD-Svnode in Halle würde
es nicht entsprechen, wenn die wohlüber-
legten Stellungnahmen der Mehrheit der

'Gliedkirchen für eine neue Struktur der
Soldatenseelsorge nur zu einer geringfügi-
gen Verbesserung der al-ten Struktur der
"Militärseelsorge" führen soIlten. Erst
recht darf der Beschluß von Halle keine
Endstation der Neuordnung kirchlicher
Seelsorge an Sol-daten bedeuten. Vielmehr
kann und darf er nur als Zwischenstation
zu einer kirchen- und verfassungsgemäßen -
und damit zu einer schl-ießlich noch EKD-
einhej-tlichen - Regelung im gesamten Be-
reich der EKD verstanden werden.
Nach Auffassung der Mitgliederversammlung
des dbv müssen die Gliedkirchen, die sich
mehrheitlich durch Synodenbeschlüsse für
das ModeII B ausgesprochen hatten, darauf
bestehen, daß in den kommenden Verhandlun-
ncn mi f der Rtrndeqraci arrrnc rii e wgsentli-
chen Elemente der von ihnen gewünschten
neuen Struktur erhalten bleiben und in die
Umrisse einer Neuordnung einfließen, ltlie
dies geschehen kann, ist in dem neuen Ver-
tragsentwurf, gegen den sachliche Einwände
bj-slang nicht erhoben wurden, aufgezelgt
worden.

Anhang I:
"Perspektiven für die Soldatenseelsorge" -
verabschiedet auf der Konsultation am 13.
und 14 . IvIärz 1995 in Hannover

Anhang fI:
Entwurf eines geänderten Vertrages der BRD
nit der EKD zu Regelung der evang. SeeI-
sorge an Soldaten (Fassung: März 1995) in
einer Synopse ndt dem bestehenden
"Mil-itärseelsorgevertrag" aus dem Jahr
19 57

Verteiler:
Rat der EKD

Kirchenl-eitungen und
chensynoden
der Gliedkirchen der
Evang. Mifitärbischof
Evang. Kirchenamt für die Bundeswehr
Die Mitgtieder der Verhandlungskomrnissi-on
der EKD für die anstehenden Verhandlungen
mit der Bundesregierung
Der für die Militärseelsorge zuständige
Referent im Verteidigungsministerium

Evang. Pressedienst (epd)
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Anhang zur Resolution Nr. 16 des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

Reformierter
Bund

Genenlselaeüir
Pfarrcr Herntnn Sdracrbr

Gesdtäftsstdle:
Vogdsangsr:20

42 109 Wqperal
Td.: (02m) 7551 ll - Fax (@00754202

Raftarrrnrülr - Vcgangsr-Zl - 42 l(I)\ivt@p.fit

An die
Leihrngen der Gliedkirchen
der Evangelischen Kirche in Deutschland 18.04.1995

Perspektiven für die Soldatenseelsorge

1. Da die Gliedkirchen der EKD zu entscheiden haben, ob ihre Pfarrerlnnen für die Zeit

ihrer Tätigkeit als Seelsorgerlnnen an Soldaten in einem r-urmittelbaren kirchlichen

Dienswerhältnis verbleiben sollen, und der Rat der EKD eine Regehurg ftir die in
unmittelbar kirchlichem Dienst verbleibenden Pfarrerlnnen in den Verhandlungen mit

dem Staat nur im Auftrag der Gliedkirchen (als Vertretung ohne Mandat) vereinbaren

kann, empfehlen wir den Gliedkirchen dringend, den Rat der EKD um eine

ausreichende Mitwirlmng an dem Verhandlungsprozeß zu bitten. Zumindest sollte

der Rat den Landeskirchen erkennbare Verhandlungslinien und Zwischenergebnisse zur

Kenntnis geben, damit diese ihre Entscheidung vorbereiten und (im Interesse einer

raschen Klärung der Fragen) dem Verhandlurgsergebnis dann auch zustimmen können.

2. Der "Kompromiß" von Halle hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Gegenüber vorschnellen Urteilen wie: "Es ändere sich gar nichts" oder "der Beschluß

sei gar nicht umsetzbar" bleibt für uns das Ziel des Synodenbeschlusses erkennbar, dafJ

Andenurgen an deni bestehenden Vertrag neue Strukturen der Soldatenseelsorge

ermöglichen sollen, nachdem die Mehrheit der Gliedkirchen sich ftir das Modell B
entschieden hat. Wir halten eine differenzierte Regelung hinsichtlich des rechtlichen

Status und der strukturellen Einbindung der Soldatenseelsorgerlnnen lür möglich -
ohne die Arbeitsbedingungen in der Seelsorge an Soldaten zu gefährden, die sich

bewährt haben. Wir raten den Gliedkirchen, den von Fachleuten des Dietrich-

Bonhoeffer-Vereins erarbeiteten und von den Teilnehmerlnnen dieser Konsultation

überarbeiteten "Entwurf eines geänderten Vertrages" für ihre Beranurgen heranzuziehen.

- Verantwortung 16/95 S. 280 -
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Anhang zur Resolution Nr. 16 des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

3. Um eine "dauerhafte, möglichst einheitliche Procis der Milittirseelsorge ais Seeisorge

unter Soldaten" (EKD-Synode Halle) auch bei der vorgesehenen differenzierten
Regelung für Pfarrerlnnen zu ermöglichen, muß eine einheitliche kirchliche Leitung
der Soldatenseelsorge geschaffen werden, in der die Funktionen des bisherigen Ev.

Kirchenamtes für die Bundeswehr, des Militärbischofs und des Sonderhaushaltes Ev.

Milittirseelsorge ansammengefaßt werden. Die gemeinsame kirchliche Leitung, wie sie

in den von der Synode 1993 in Osnabruck beschlossenen "Gemeinsamen Gnndsätzen"
vorgesehen ist, wird sowohl im Modell A als auch im Modell B angestrebt und erfährt

im Synodenbeschluß von Halle eine äusdnickliche Bestätigung.

4. In Entsprechung zv der Beschäftigung von Soldatenseelsorgerlnnen mit
unterschiedlichem Rechtsstatus sollte auch eine differenzierte Finanzierung der
Soldatenseelsorge vorgesehen werden. Der von den Kirchensteuem der Soldaten

gespeiste "Sonderhaushalt Ev. Militärseelsorge" (den es in dieser Form auch bei der

röm.-kath. Kirche nicht gibt) sollte in die Zustlindigkeit der gemeinsamen Leitung
übergehen. Die gemeinsame Leitung sollte aus den Kirchensteuern der Soldaten den

Gliedkirchen, deren Pfarrerlnnen für die Zeit ihrer Tätigkeit als Soldaten-
seelsorgerlnnen in einem unmittelbaren Dienst verbleiben, die Kosten erstatten. die
diese fur den "kirchlichen Anteil" des Dienstes ihrer Soldatenseeelsorserlnnen
aufwenden.

Der "Kompromiß" von Halle darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, daß Gliedkirchen,
die sich für einen kirchlichen Rechtsstatus ihrer Soldatenseelsorgerlnnen entscheiden,
finanziell stärker belastet werden als die Gliedkirchen, deren Soldatenseelsorgerlnnen
als Bundesbeamte tätig sind.

5. Als wesentlichen Punkt frir ihre Entscheidung frir das Modell B haben der

Reformierte Bund gemeinsam mit der Mehrheit der Gliedkirchen der EKD die
Verbesserung der kirchlichen Akzeptanz der Soldatenseelsorge in Ost und West
herausgesteilt. Die für die gesamte Diskussion um eine Neuordnung der Seelsorge an

Soldaten maßgeblichen Ziele:

- eine größere Unabhängigkeit von staatlicher Einbindung,
- eine klare Erkennbarkeit des kirchiichen Auftrages in der Seelsorge an den Soldaten

und

- eine größtmögliche Nähe zur Kirchengemeinde anzustreben, dürfen bei den

anstehenden Verhandlungen und bei der Umsetzung des Beschlusses von Halle im
Interesse der Akzeptanz der Gliedkirchen in Ost und West nicht außer acht gelassen

werden.

Der vom Dietrich-Bonhoeffer-Verein erarbeitete - und von den Teilnehmerlnnen der

Konsultation in Hannover durchgesehene und überarbeitete - "Entwurf eines geänderten

Vertrages" ist den vorliegenden "Perspektiven für die Soldatenseelsorge" beigefugt.

Um der besseren Ubersicht willen wird er in einer Synopse mit dem alten

Militärseelsorgevertrag aus dem Jahr 1957 dargeboten.
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Dietrich-Bonhoef f er-Verein ( dbv )

Dr. Karl Martin, Vorsitzender
Vliesbaden, uärz 1995

SYNOPSE

Bestehender Vertrag
aus dem Jahr 1957

Vertrag

der Bundesreprblik Deutschland
mit der Enang. Kiretre in Deutschland
zur Regelung der evangelischen
lfilitärseelsorge
(BGBI 1957 II S. L229i VMBI 1957 S. 757)

Auf der Grundlage des Beschlusses
der Synode der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) zur
"Militärseelsorge" vom 10. November
1994 in galle,/Saa1e legt der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein ( dbv )

vor den folgenden

etürnrf
eines geänder-ten Vertrages

der hrndesregtblik lleutschland
nit der Bvang. Kirche in Deutschland
zur Regelung der evangelischen
Seelsorge an Soldaten

Die
die

Bundesrepublik DeutschLand und
$irang. Kirche in Deutschland,

in dem Bestreben, die freie religiöse
Betätigung und die Ausübung der Seel-
sorge in der Bundeswehr zu gewähr-
leisten,

in dem Bewußtsein der gemeinsamen
Verantwortung für diese Aufgabe

und
in den lVunsche, eine förmliche Über-
einkunft über die Regelung der evan-
gelischen Militärseelsorge zu treffen,

sind über folgende Artikel überein-
gekommen:

In ErfülLung der Verfassungsgebote,
daß die Kirche zurn Dienst an ihren
Gliedern in der Bundeswehr zuzulassen
ist (Art. 14O GG i.v. mit Art. 141
l{RV) und daß keine Staatskirche be-
steht (Art. L40 GG i.v. mit Art.
137 (1) wRV),

in dem Bestreben, die freie religiöse
Betätigung und die Ausübung der Seel-
sorge in der Bundeswehr zu gewähr-
Ieisten,

in dem Bewußtsein, daß die je eigene
Verantwortung von Staat und Kirche
ein partnerschaftliches zusammenwirken
zurn Wohl der Menschen gebietet,

vereinbaren die Bundesrepublik
Deutschland (BRD) und die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD), diese
nunmehr handelnd auch für die in ihr
zusanrmenge schlos senen Gl i-edkirchen,
den "Vertrag der Bundesrepublik
Deutschland mit der Evangelischen

- Veranti^rortung L6/95 S. 282 -
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Abschnitt I

Gmndsätze

Kirche in DeutschLand zur Regelung
der evangelischen Militärseelsorge"
vom 22. Februar 195'1 zu ändern.

Die Vertragsbestimmungen erhalten
demgenäß nunmehr den folgenden
Wortlaut:

Abschnitt I

Grundsätze
des Seelsorgedienstes

Artikel 1 Artikel 1

Für die Bundeswehr wird eine ständige Die Evangelische Kirche in
evangelische Mil itärseelsorge
eingerichtet.

Artikel 2
(1) Die Militärseelsorge als Teil der
kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und
unter der Aufsicht der Kirche ausqeübt.

Deutschland und ihre Gliedkirchen
nehmen die Seelsorge an Soldaten
a1s ständigen kirchJ,ichen Dienst
wahr.

Artikel 2
(2) Der Staat sorgt für den organisa- (1) Die Bundesrepublik Deutschland
torischen Aufbau der Militärseelsorge schafft für diesen Dienst der Kirche
und trägt ihre Kosten. die räumlichen und organisatorischen

Voraussetzungen.

(2) Darüberhinaus trägt sie auch die
Kosten, die bei der Wahrnehmung des
kirchlichen Dienstes an Soldaten
durch Besonderheiten des militäri-
schen Dienstes bedingt sind.

Artikel 3 (3) Für je ..... evangelische Soldaten
(1) Die Militärseelsorge wird von (Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit
Geistlichen ausgeübt, die mit dieser und wehrpflichtige während des Grund-
Aufgabe hauptamtli.ch beauftragt sind wehrdienstes) ist eine Seelsorge-
(MiIitärgeistliche). Für je eintausend- stelle vorzusehen.
fünfhundert evangelische Soldaten
(Artike] 7 Absatz 1 Nr. 1 bis 3) wird Artikel 3

ein Militärgeistlicher berufen.
(1) Die in der Seelsorge an Solda-
ten tätigen Männer und Frauen
werden von der Kirche zu diesem
Dienst beauftraqt.

(2) Die Soldatenseelsorser versehen
ihren Dienst

entweder
a) in einem qliedkirchlichen Dienst-
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und Besoldungsverhältnis
oder

b) als Bundesbeamte auf Zeit.

(2) In besonderen Fällen können auch im
Dienst der Gliedkirchen stehende Geist-
liche nebenamtlich mit Aufgaben der
t{ilitärseelsorge betraut werden
(Militärgeistliche im Nebenamt ) .

(3) webenantliche Seelsorger an Solda-
ten bleiben in ihrem jeweiligen glied-
kirchliehen Dienstverhältnis.

Artikel 4
(1) Die Soldatenseelsorger in einem
kirchlichen Dienst- und Besoldungs-
verhältnis haben eine Erklärung zu
unterzeichnen, die sie verpfliehtet,
die Sicherheitsinteressen irn militä-
rischen Bereich zu wahren.

(2) Soweit Soldatenseelsorger ihren
Dienst als Beamte auf Zeit versehen,
haben sie den entsprechenden
beanntenrechtlichen Diensteid zu
leisten.

Artikel 5
In einer Dienstanweisung, die der Zu-
stimmung der jeweiligen Gliedkirche
bedarf, werden die Einzelheiten des
Seelsorgedienstes entsprechend den
Besonderheiten der jeweiligen Situa-
tion festgelegt. Sie ist ebenso wie
etwaige änderungen dem Bundesminister
der Verteidigung zur Kenntnis zu geben.

Artikel 4
Aufgabe des Militärgeistlichen ist der
Dienst am lrlort und Sakrament und die
Seelsorge. In diesem Dienst ist der
Militärgeistliche im Rahmen der kirch-
lichen Ordnung selbständig. Als kirch-
licher Amtsträger bleibt er in Bekennt-
nis und Lehre an seine Gliedkirche
gebunden.

Artikel 6
(1) Die Seelsorge an den Soldaten,
welche alle Bereiche kirchlichen
Dienstes umfaßt, hat Teil an dem
Auftrag der Kirche, Jesus Christus
als "Gottes kräftigen Anspruch auf
unser ganzes Leben" (Barmer Theo-
logische Erklärung These fI) zu ver-
kündigen.

(2) In ErfüIlung dieses kirchlichen
Auftrages und Dienstes sind die Seel-
sorger von staatlichen Weisungen un-
abhängig. Sie bleiben in Bekenntnis
und Lehre an ihre Gliedkirche gebun-
den.
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(3) Für den Lebenskundlichen Unter-
richt werden die Vertragsschließenden
eine gesonderte Vereinbarung treffen.

Artikel 7
( L ) Die Seelsorge an Soldaten wendet
sich an all-e Glieder der Evangelischen
Kirche, die der Bundeswehr angehören
oder in ihr tätig sind.
(2) Sie nimmt sich auch derjenigen an,
die nicht Angehörige der Evangelischen
Kirche sind, jedoch den Dienst der
Seelsorge wünschen.

Artikel 5
Den Soldaten ist im Rahmen der dienst-
Iichen Möglichkeiten Gelegenheit zu
geben, sich am kirchLichen Leben zu
beteiligen.

Artikel 8
Den Soldaten ist im Rahmen der
dienstlichen Möglichkeiten Gelegen-
heit zu geben, sich am kirchlichen
Leben innerhaLb und außerhalb des
militärischen Bereichs zu beteiligen.
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Abschnitt If

Personale Seelsorgebereiche und
üi I itärk irchengeneindeu

Artikel 6
(1) Die MilitärseeJ.sorge wird in perso-
nalen Seelsorgebereichen ausgeübt. Die
personalen SeeLsorgebereiche werden von
den beteiligten Gliedkirchen gebildet.

(2) Den Gliedkirchen bleibt es über-
lassen, für die Militärseelsorge
Militärkirchengemeinden als landes-
kirchliche Personalgemeinden zu
errichten.

(3) Die Bildung, Errichtung und
Änderung der einzelnen personalen
Seelsorgebereiche und der Militär-
kirchengemeinden wird zwischen dem
l{ilitärbischof und den beteiligten
Gliedkirehen nach vorheriger Ver-
ständigung mit dem Bundesminister
für Verteidigung vereinbart.

Artikel 7
(1) Zu den personalen Seelsorge-
bereichen oder den Militärkirchen-
gemeinden gehören

1. die Berufssoldaten,
2. die Soldaten auf Zeit,
3. die Wehrpflichtigen während des

Grundwehrdienstes r

4. in Verteidigungsfall auch die auf
unbestimmte Zeiiu einberufenen
SoIdaten,

5. die in der Bundeswehr tätigen
Beamten und Angestelften, die der
Truppe im Verteidigungsfall zu
folgen haben,

6. die Ehefrauen und die unter elter-
licher GewaLt stehenden Kinder der
in Nurnmer 1' 2 und 5 genannten
Personen, sofern sie deren Hausstand
am Standort angehören.

(2) Aus den personalen Seelsorge-
bereichen oder den Militärkirchenge-
meinden scheiden aus

Artikel 9
Die in dem Vertrag vom 22. Februar
1957 genannten "Personalen Seelsorge-
bereiche" und "Militärkirchengemein-
den" werden dort, wo sie bestehen und
fortgeführt werden sollen, in perso-
nale Seel.sorgebereiche und Personal-
gerneinden gI iedkirchlichen Rechts
umgewandelt.

(Siehe Artikel 7 Abs. 1)

- verantr^rortung 16/95 S. 286 -



Resolutionen

Anhang zur Resolution Nr. L6 des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

1. Personen, die ihren Kirchenaustritt
rechtswirksam erklärt haben,

2. Personen, bei denen die Zugehöri-g-
keit zu den personalen Seelsorge-
bereichen oder zu den Militärkirchen-
gemeinden bedingende RechtsverhäIt-
nis zum Bund endet,

3. die in den Ruhestand versetzten
Personen sowie ihre Ehefrauen und
unter elterlicher Gewalt stehenden
Kinder,

1 4. die Ehefrauen und unter elterlicher
j Cewalt stehenden Kinder verstorbener
,, Angehöriger der personalen SeeI-
' sorgebereiche oder der Militär-

kirchenqemeinden.

(3) Der Militärbischof und der Bundes-
minister für Verteidigung können eine
andere Abgrenzung des in Absatz 1 Nr. 5
und 6 genannten Personenkreises verein-
baren.

Artikel 8
(l) Die Angehörigen der personalen
Seelsorgebereiche sind Glieder der
Ortskirchengemeinden, bei denen die
personalen Seelsorgebereiche gebildet
werden. Die Angehörigen der l'lil-itär-
kirchengerneinden gehören Ortskirchen-
gemeinden nicht an.

I
! ( 2 ) Der für den personalen Seelsorge-
I bereich bestellte Militärgeistliche ist

für kirchl,iche Arntshandlungen in seinem
Seelsorgebereich zuständig. Mit den
Militärkirchengemeinden sind Parochial-
rechte verbunden.

Artikel 9
Die Militärseelsorge nimmt sich auch
der Soldaten an, die nicht Angehörige
der personalen Seelsorgebereiche oder
der Militärkirchenqemeinden sind"

(Siehe Artikel 7 Abs. 2)

Artikel 10
Die DienststeLlen der Bundeswehr sind
verpf liehtet, den Soldatenseelsorgern
die Namen der Mitglieder der Evange-
Iischen Kirche im jeweiligen Dienst-
bereich mitzuteilen.
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Abschnitt fII

t{ilitärbisehof

Abschnitt fI

Das Kirchenamt für die Seelsorge
an Soldaten

Artikel 10
Die kirchliche Leitung der Militär-
seelsorge obliegt dern Militärbischof .

Artikel 1-1

(1) Die Evangelische Kirche in
Deutschland richtet für die Seelsorge
an Soldaten ein Kirchenamt ein, das
für die Leitung und Venraltung der
Soldatenseelsorge zuständig ist.

Artikel 11
(1) Der Militärbischof wird vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland
ernannt. Vor der Ernennung tritt der
Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland mit der Bundesregierung in
Verbindungr uro sich zu versichern, daß
vom staatlichen Standpunkt aus gegen
den für das Amt des Militärbischofs
vorgesehenen Geistlichen keine schwer-
wiegenden Einwendungen erhoben werden.

(2) Der Leiter des Kirchenamtes wird
vom Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland ernannt. Vor der Er-
nennung ist der Bundesregierung
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann den Militärbischof aus
wichtigen kirchlichen Gründen abberufen.
Er unterrichtet die Bundesregierung
angemessene Zeit zuvor von einer dahin-
gehenden Absicht und teilt ihr zugleich
die Person des in Aussicht genommenen
neuen Amtsträgers mit.

(3) Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland kann den Leiter des
Kirchenamtes aus wichtigen kirchlichen
Gründen abberufen. Angemessene Zei-t
vor solcher Abberufung unterrichtet
der Rat die Bundesregierung von seiner
Absicht und teilt ihr zugleich die für
die Nachfolge in Aussicht genonrmene
Person mit.

Artikel l-2
(1) Der Militärbischof ist zuständig
für alle kirchlichen Angelegenheiten
in Zusamrnenhang mit der l'liLitärseel-
sorge, insbesondere für
1. die Einführung der Militärgeist-

lichen in ihr kirchLiches Amt in

der Militärseelsorge,
2. die oberste kirchliche Dienstauf-

sicht über die Militärgeistlichen
mit Ausnahme der Lehrzucht und der
Disziplinargewalt, die bei den
Gliedkirchen verbleiben,

3. den Erlaß von Richtlinien für die
Ausbildung der l"liIitärgeistlichen
und die Überwachunq ihrer Durch-
führung,

Mtikel 12
(1) Der Leiter des Kirchenamtes ist
zuständig insbesondere für
1. die Ausarbeitung eines Stellen-

planes für die haupt-, neben-
und ehrenamtlichen Soldatenseel-
sorlter, der unter Berücksichtigung
der Meßzahl des Art. 2 (3) aufge-
stelIt, nach Gliedkirchen geordnet
und nach den unterschiedlichen
Dienstverhältnissen der Soldaten-
seelsorger (Art 3 (2)) aufge-
schlüsselt ist; die Errichtung der
Stellen selbst obliegt der jewei-
ligen Gliedkirche bezw. dem Ver-
te idi qung smini sterium ;

2. die Erstellung und Erteilung der
Dienstsanweisung gemäß Art. 5.;
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A

1

4.

6.

e

4. die Abhaltung von wiederkehrenden
dienstlichen Versarnmlungen der
Mi 1 itärgei stli chen,

5. die Visitation der personalen SeeI-
sorgebereiche und der Militär-
kirchengeme inden,
den ErIaß einer Feldagende,
das religiöse Schrifttum in der
Militärseelsorge,
das kirchliche Urkunden- und
Berichtswesen und die Führunq von
Kirchenbüchern,
die Einweihung von gottesdienst-
lichen Räumen der Militärseelsorge,

10. das kirchliche Sammlungswesen in
der Militärseelsorge,

11. den Erlaß von Richtlinien für die
seelsorgerische zusammenarbeit mit
kirchlichen Stellen des zivilen
Bereichs und mit der Militärseel-
sorge fremder Staaten,

12. die Seelsorge für evangelische
Kriegsgefangene.

die Einführung der Soldatenseel-
sorger in ihr kirchliches Amt,
sofern nicht die Gliedkirche selbst
diese Einführung vornehmen möchte;
die oberste kirchliche Dienst-
und Fachaufsicht über die haupt-
amtlichen Soldatenseelsorger -
mit Ausnahme der Lehrzucht und
der Diziplinargewalt, die bei den
Gliedkirchen verbleiben ;
die Fachaufsicht über die neben-
amtlichen Sof datenseelsorger ;
den Erlaß von Richtlinien für die
Fortbildung der mit der Seelsorge
an Soldaten Beauftragtent
das in der Seelsorge an Soldaten
benötigte Schrifttum;
Klärungen und Absprachen mit dem
Bundesminister der Verteidigung
über die Durchführung des Lebens-
kundlichen Unterrichts, über die
Zuteilung von Seelsorgebeauftragten
an die Streitkräfte und deren Be-
gleitung gemäß Art. 19 und 27
dieses Vertrages und über andere
Fragen;
die Verwaltung des der Soldaten-
seelsorge von der EKD zugeteilten
Kirchensteueraufkommens der
Sol,daten und staatlieher Erstat-
tungen und Zuschüsse.

o

(2) fm Rahmen der Militärseelsorge kann
sich der Militärbischof in Ansprachen
sowie mit Verfügungen und anderen
schriftlichen Verlautbarungen an die
personalen Seelsorgebereiche und die
Militärkirchengemeinden sowie die
MiIitärgeistlichen wenden.

(2) Innerhalb und außerhalb des mili-
tärischen Bereichs kann sich der
Leiter des Kirchenamtes in Ansprachen
sowie mit Verfügungen und anderen
schriftlichen Verlautbarungen an die
Glieder der Evangelischen Kirche, die
der Bundeswehr angehören oder in ihr
tätig sind, und an die Soldatenseel-
sorger wenden.

Artikel 13
Vorschriften und Riehtlinien des Militär-
bischofs müssen sich im Rahmen des aII-
gemeinen kirchlichen Rechts halten.
Soweit sie auch staatliche Verhältnisse
betreffen, bedürfen sie der Zustirnmung
des Bundesministers für Verteidigung.

Artikel 13
(1) Vorschriften und Richtlinien des
Leiters des Kirchenamtes rnüssen sich
im Rahrnen des alfqemeinen kirchlichen
Rechts halten.
(2) Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland kann eine Überprüfung
oder Aufhebung von einzelnen Vor-
schriften und Richlinien verlansen.
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Abschnitt IV

(i3g[anarnt

Artikel L4
Zur ldahrnehnung der zentralen Verwal-
tungsaufgaben der evangelischen Mili-
tärseelsorge wird am Sitz des Bundes-
ministeriums für Verteidigung ein
I'Evangelisches Kirchenamt für die
Bundeswehrtt eingerichtet, das dem
Bundesminister für Verteidigung
unmittelbar nachgeordnet ist.

Artikel 15
(1) Zun Leiter des Evangelischen
Kirchenamtes für die Bundeswehr wird
auf Vorschlag des Militärbischofs ein
Militärgeneraldekan beruf en.

(2) Der Militärgeneraldekan untersteht
den l.{ilitärbischof . Soweit er mit der
Militärseelsor ge zusammenhängende
staatliche Vervraltungsaufgaben wahr-
nimmt, untersteht er dem Bundes-
miniSter für Verteidigung.

(3) Der }lilitärbischof kann den
Militärgeneraldekan im Einzelfall mit
der l,lahrnefunung der ihrn nach Artikel 12
Absatz 1 zustehenden Befuenisse
beauftragen.

- Verant!,rortung L6/95 S. 290 -



Resolutionen

Anhang zur Resolution Nr. 16 des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

Abschnitt V

l{iIitärgeistlictre

Abschnitt IIr

Die Seelsorgebeauf tragten

Artikel 16
Die MiIitärgeistlichen stehen in einem
geistlichen Auftrag, in dessen Er-
füllung sie von staatlichen Vfeisungen
unabhängig sind. Irn übrigen wird ihre
Rechtsstellung nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen geordnet.

(Siehe weiter oben Artikel 6)

Artikel 17 Artikel 14
(1) Die Militärgeistlichen müssen Die nit der Seelsorge an Soldaten
1. ein mindestens dreijähriges theolo- beauftragten Männer und Frauen müssen

gisches Studium an einer deutschen in der Regel dureh Ordination zur Aus-
staatlichen Hochschule zurückgelegt übung des Pfarramts in einer G1ied-
haben, kirche berechtigt sein.

2. zur Ausübung des Pfarramtes in einer
Gliedkirche berechtigt sein,

3. mindestens drei Jahre in der landes-
kirchlichen Seefsorge tätig gewesen
sein.

(2) Sie sollen bei ihrer Einstel-Iung in
den MiIitärseelsorgedienst das fünfund-
dreißigste Lebensjahr noch nicht über-
schritten haben.

(3) Bei Einverständnis zwischen dem
Bundesminister für Verteidigung und dem
Militärbischof kann von den Erforder-
nissen des Absatzes L Nr. 1 und 3 ab-
gesehen werden.

a) Die Seelsorgebrauftragrten im
kirchlicben Dienstverhältnis

Artikel 15
Vor einem Auftrag zur Seelsorge an
Soldaten hat die jeweilige G1ied-
kirche dem Leiter des Kirchenamtes
die in Aussieht genonunene Person mit-
zuteilen und ihm Gelegenheit zu geben,
sich binnen einer Frist von vier
!,lochen zu der beabsichtigten Beauf-
tragung zu äußern.

Artikel 16
(1) Die mit der Seelsorge an den
Soldaten hauptamtlich Beauftragten
werden zunächst für die Dauer von
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drei Monaten probeweise in den Dienst
gestel lt.

(2) Diese Erprobungszeit kann von der
Gliedkirche auf sechs Monate verlän-
gert werden.

(3) Bei neben- und ehrenamtlichen
Soldatenseelsorgern entfä1lt eine
Erprobungszeit.

Artikel 17
(1) Die hauptamtlichen Soldatenseef-
sorger werden für sechs bis acht
Jahre von ihrer Gliedkirche beauf-
tragt. Diese Zeit kann um höchstens
vier Jahre verlängert werden.

(2) Die in Abs. 1 genannten Beauftra-
gungsfristen gelten nicht bei neben-
und ehrenamtlichen Soldatenseel-
sor9ern.

( 3 ) Eine beabsichtigte Versetzung
des Seelsorgers bedarf des Einver-
ständnisses zwischen dem Betroffenen,
der Gliedkirche und dem Leiter des
Kirchenamtes.

(4) Ein Soldatenseelsorger kann von
seiner Gliedkirche vorzeitig aus
seinem Dienst zurückgerufen werden,
wenn eine andere Venrendung im Dienst
der Gliedkirche dies qebietet.

Artikel 18
(1) Die mit der Seelsorge an Soldaten
haupt-, neben- und ehrenamtlich
Beauftragten sind von der Gliedkirche
in einer zu vereinbarenden Form über
den Leiter des Kirchenamtes dem
Bundesminister der Verteidigung anzu-
zeigen. Der Bundesminister der Ver-
teidigung nimmt die Verpflichtungs-
erklärung nach Art. 4 (1) dieses Ver-
trages entgegen und erteilt sodann
die Zugangsberechtigung für den mili-
tärischen Bereich.

(2) Die Zugangsberechtigung darf nur
verweigert werden, wenn die EinhaL-
tung der Verpflichtungserklärung nach
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Art. 4 (1) dieses Vertrages gefährdet
erscheint. Eine bereits erteilte
Zugangsberechtigung kann nur zurück-
genonmen werden bei Vorliegen eben
dieser Voraussetzung. Die Gründe für
eine Vemeigerung oder Zurücknahme
der Zugangsberechtigung sind der
Gliedkirche über den Leiter des
Kirchenamtes bekanntzugeben.

(3) Korunt eine einvernehmliche Rege-
lung nicht zustande, steht gegen die
endgültige Ver:ureigerung oder Zurück-
nahme der Zugangsberechtigung der
Rechtsweg offen.

Artikel 19
(1) So11 die Truppe bei Einsätzen
außerhalb ihres Standortes von Solda-
tenseelsorger begleitet werden, so hat
der Bundesminister der Verteidigung
eine entsprechende Zuteilung gernäß den
einschlägigen vöIkerrechtlichen Be-
stimmungen (u.a. f. Zusatzprotokoll zu
den Genfer Abkommen über den Schutz
der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte vom 12. Dezernber t977) vor-
zunehmen. Diese Zuteilung setzt das
Einverständnis der Gliedkirche, des
betroffenen SeeLsorgers und des
Kirchenamtes voraus.

(2) Die Dienstanweisung (Art. 5) ist
der besonderen Einsatz-Situation
ausdrücklich anzupassen.

Artikel 18
(1) Die Militärgeistlichen t^rerden auf
Vorschlag des Militärbischofs, der sich
zuvor des Einverständnisses der zu-
ständigen Gliedkirche versichert hat,
zunächst für die Dauer von drei Monaten
probeweise in den Militärseelsorgedienst
eingestellt. Die Erprobungszeit kann
rnit Zustimmung der zuständigen Glied-
kirche verlängert werden.

b) Die Seelsorgebeauftragüen
als Brurdesbeamte auf Zeit

Artikel 20
(1) Die Soldatenseelsorger werden auf
Vorschlag des Leiters des Kirchenamts,
der si.ch zuvor des Einverständnisses
der zuständigen Gliedkirche ver-
sichert, zunächst für die Dauer von
drei Monaten probeweise in den Dienst
der Soldatenseelsorge eingestellt.
Die Erprobungszeit kann mit Zustimmung
der zuständigen Gliedkirche auf sechs
Monate verlängert werden.
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(2) Die Militärgeistlichen stehen
während der Erprobungszeit im Ange-
stelltenverhältnis und erhalten eine
Vergütung mindestens entsprechend
ihren kirchlichen Dienstbezügen.

(2) Die Soldatenseelsorger stehen
während der Erprobungszeit im Ange-
stelltenverhältnis und erhalten eine
Vergütung mindestens entsprechend
ihren kirchlichen Dienstbezüqen.

Artikel 19
(1) Nach der Erprobungszeit werden die
l4ilitärgeistlichen in das Beamtenver-
hältnis aus Zeit berufen; soweit sie
dauernd für leitende Aufgaben in der
l'1ilitärseelsorge vensendet werden
sollen, werden sie in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit berufen.

Artikel 21
(1) Nach der Erprobungszeit werden
die Soldatenseelsorger in das Be-
amtenverhältnis auf Zeit berufen.

(2) Auf Militärgeistliche, die in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
rufen werden, finden die für Bundes-
beamte auf Lebenszeit geltenden Vor-
schriften Anwendung, soweit nicht in
diesem Vertrage etwas anderes bestinmt
ist.

(3) Die übrigen Militärgeistlichen
werden für sechs bis acht Jahre in das
Beamtenverhältnis berufen. Mit Ablauf
der festgesetzten Amtszeit endet das
Beamtenverhältnis. Die Amtszeit kann
um höchstens vier Jahre verlängert
werden; in diesem Falle gilt das Be-
amtenverhältnis als nicht unterbrochen.
Auf diese Militärgeistlichen finden die
für Bundesbeamte auf Lebenszeit gelten-
den Vorschriften sinngemäße Anwendung,
soweit nicht in diesem Vertrage etwas
anders bestinmt ist.

(2) Die Soldatenseelsorger werden für
sechs bis acht Jahre in das Beamten-
verhältnis auf Zeit berufen. Mit
Ablauf der festgeset,zten Amtszeit
endet das BeamtenverhäItnis. Die
Amtszeit kann um höchstens vier Jahre
verlängert werden; in diesem Fal-Ie
gilt das Beamtenverhältnis als nicht
unterbrochen. Auf die Soldatenseel-
sorger aIs Bundesbeamte auf Zeit
finden die für Bundesbeamte auf Le-
benszeit geltenden Vorschriften sinn-
gernäß Anwendung, soweit nicht in
diesem Vertrag etwas anCeres bestinmt
ist.

Artikel 2O
(1) Vorschläge zur Ernennung und Be-
förderung sowie Versetzung der Militär-
geistlichen bedürfen des Einverständ-
nisses des Militärbischofs.

Artikel 22
(1) Vorschläge zur
Soldatenseelsorger
verständnisses des
Kirchenamtes.

Versetzung der
bedürfen des Ein-
Leiters des

(2) vor sonstigen wichtigen Entschei-
dungen in personellen Angelegenheiten
der Militärgeistlichen ist vom Bundes-
minister für Verteidigung die Stellung-
nahme des Militärbischofs einzuholen.

(2) Vor sonstigen wichtigen Entschei-
dungen in personellen Angelegenheiten
der Soldatenseelsorger ist vom Bundes-
minister der Verteidigung die
Stellungnahne des Leiters des Kirchen-
amtes einzuholen.
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Artikel 21
Für die Änter
wärts besteht
Iaufbahn.

vom l"lilitärdekan an auf-
keine regelmäßige Dienst-

Artikel 22
(1) In kirchlichen Angelegenheiten
unterstehen die Militärgeistlichen der
r,.eitung und der Dienstaufsicht des
Militärbischofs (Artikel 12 Absatz 1

Nr. 2) sowie der Dienstaufsicht des
Militärgeneraldekans und der übrigen
vom Militärbischof mit der Dienstauf-
sicht betrauten MiIitärqeistlichen.

Artikel 23
(1) In kirchlichen Angelegenheiten
unterstehen die Soldatenseelsorger
der Leitung und der Dienstaufsicht
des Leiters des Kirchenamtes (Artikel
12 Absatz 1 Nr. 4).

(2) Für die Militärgeistlichen als
Bundesbearnte sind
1. oberste Dienstbehörde der Bundes-

minister für Verteidigung,
2. unmittelbarer Dienstvorgesetzter

der Militärgeneraldekan.

(2) Für die Soldatenseelsorger a1s
Bundesbeante ist
1. oberste Dienstbehörde der Bundes-

minister der Verteidigung;
2. unmittelbarer Dienstvorgesetzter

der für die Soldatenseelsorge
zuständige Referatsl-eiter im
Verteidunqsmini sterium.

Artikel 23
(1) Der MilitärgeistLiche ist zu ent-
Iassen
1. bei Verlust der durch die Ordination

envorbenen Rechte oder bei dienst-
strafrechtlicher Entfetnung aus dem
kirchlichen Amt,

2. auf Antrag des Militärbischofs, wenn
seine Verwendung im Dienst der Kirche
im wichtigen Interesse der Kirche
Iiegt.

Artikel 24
(1) Der Soldatenseelsorger ist
zu entlassen
1. bei Verlust der durch die Ordina-

tion erworbenen Rechte oder bei
dienststraf rechtlicher Entf ernunq
aus dem kirchlichen Amt;

2. auf Antrag des Leiters des Kirchen-
amtes, wenn seine Verwendung im
Dienst der Kirche im wichtigen
fnteresse der Kirche lieqt.

(2) Ein nach Absatz 1 entlassener
MiIitärgeistlicher hat vorbehaLtlich
der Regelung in den Absätzen 3 und 4
keinen Anspruch auf Versorgung aus dem
Beamtenverhältnis. S 154 des Bundes-
beamtengesetzes bleibt mit der Maßgabe
unberührt, daß Absatz 5 auch bei
Wiederverwendung des Militärgeistlichen
im Dienst der Kirche gilt. Ferner
finden für einen durch Dienstunfall
verletzten Militärgeistlichen im FalIe
seiner Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1

die SS 143 und 14? des Bundesbeamten-
gesetzes und im Falle seiner Entlas-
sung nach Absatz l- Nr. 2 der Artikel
25 Absatz 1 Satz 3 dieses Vertraqes
Anwendung.

(2) Ein nach Absatz 1 entlassener
Soldatenseelsorger hat vorbehaltlich
der Regelung in Absatz 3 keinen An-
spruch auf Versorgung aus dem Beam-
tenverhäItnis. S 154 des Bundesbeam-
tengesetzes bleibt mit der Maßgabe
unberührt, daß Absatz 5 auch bei
Wiederver*rendung des Soldaten-
seelsorgers im Dienst der Kirche
gi1t. Ferner finden für einen durch
Dienstunfall verletzten Sol-datenseel-
sorger im Falle seiner Entlassung
nach Absatz 1 Nr. 1 die SS 143 und
174 des Bundesbeamtengesetzes und im
Falle seiner Entlassung nach Absatz 1

Nr. 2 det Artikel 26 Absatz 1 Satz 3

dieses Vertrages Anwendung.
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(3) Einem Militärgeistlichen mit einer
Dienstzeit im Sinne des S 106 Absatz 2

des Bundesbeamtengesetzes von mindestens
zehn Jahren kann im Fal-Ie seiner Ent-
lassung nach Absatz 1 Nr. 1 an Stelle
des Übergangsgeldes ein Unterhaltsbei-
trag bis zur Höhe des Ruhegehaltes
bewilligt werden.

(3) Einem Soldatenseelsorger mit einer
Dienstzeit im Sinne des S 106 Absatz 2
des Bundesbeamtengesetzes von
mindestens zehn Jahren kann im Falle
seiner Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1

an SteLle des Übergangsgeldes ein
Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des
Ruhegehaltes bewilligt werden.

(4) wird ein Militärgeistlicher, der im
Zeitpunkt der Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit a1s Militär-
geistlicher Beamter zur Wiederverwendung
im Sinne des Gesetzes zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 13L
des Grundgesetzes fallenden Personen l^tar
und entsprechend seiner früheren Rechts-
stellung untergebracht ist, nach Absatz
1 entlassen, so leben die Rechte nach
dem genannten Gesetz wieder auf.

Artikel 24
Die Zeit, die ein Militärgeistlicher vor
der Berufung in das Beamtenverhältnis im
Dienst der Kirche aLs Geistlicher ver-
bracht hat, ist ruhegehaltsfähig.

Artikel 25
Die Zeit, die ein Soldatenseelsorger
vor der Berufung in das Bearntenver-
hältnis im Dienst der Kirche als
Geistlicher verbracht hat, ist ruhe-
gehaltsfähig.

Artikel 25
(1) Ein Militärgeistlicher mit der
Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit,
dessen BeamtenverhäItnis durch Ablauf
der festgesetzten Amtszeit endet, hat
keinen Ansprueh auf Versorgung aus dem
BeamtenverhäItnis. S 154, jetzt S 4?
BeamtVG des Bundesbeamtengesetzes,
bleibt nit der Maßgabe unberührt, daß
Absatz 5 auch bei Wiederverwendung des
Militärgeistlichen im Dienst der
Kirche gilt. Ferner behält der durch
Dienstunfall verletzte Militärgeist-
Liche die sich aus dem Beamten-
Unfallfürsorgerecht ergebenden
Ansprüche, die sich bei seiner
Wiederverwendung im Dienst der Kirche
gegen den kirchlichen Dienstherrn
nach dessen Recht richten.

Artikel 26
(1) Ein Soldatenseelsorger mit der
Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit,
dessen BeamtenverhäItnis durch Ablauf
der festgesetzten Amtszeit endet, hat
keinen Anspruch auf Versorgung aus dem
Beamtenverhältnis. S 154, jetzt S 4?
BeamtVG des Bundesbearntengesetzes,
bleibt mit der Maßgabe unberührt, daß
Absatz 5 auch bei Wiedervenrendung des
Soldatenseelsorgers in Dienst der
Kirche gilt. Ferner behä1t der durch
Dienstunfall verletzte Soldatenseel-
sorger die sich aus dem Beamten-
Unf allfürsorgerecht ergebenden
Ansprüche, die sich bei seiner
Wiederverwendung im Dienst der Kirche
gegen den kirchlichen Dienstherrn
nach dessen Recht richten.

( 2 ) wird im Falle des Absatzes 1 der
Geistl-iche wieder im Dienst der Kirche
verwendet, so tragen bei Eintritt des
Versorgungsfalles der Bund und der

(2) wird irn Falle des Absatzes 1 der
Soldatenseelsorger wieder im Dienst
der Kirche verwendet, so tragen bei
Eintritt des Versorgungsfalles der
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kirchliche Dienstherr die Versorgungs-
bezüge anteilig nach den ruhegehalts-
fähigen Dienstzeiten, die der Geist-
liche bei ihnen abgeleistet hat. Bei
der Berechnung der Dienstzeiten werden
nur volle Jahre zugrunde gelegt.

Bund und der kirchliche Dienstherr
die Versorgungsbezüge anteilig nach
den ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten,
die der Soldatenseelsorger bei ihnen
abgeleistet hat. Bei der Berechnung
der Dienstzeiten werden nur volle
Jahre zugrunde gelegt.

(3) Ist der Geistliche bei oder nach
seiner Übernahme in den Dienst der
Kirche befördert worden, so bemißt sich
der Anteil des Bundes an den Versor-
gungsbezügen so, wie wenn der Geist-
liche in dem Amt verblieben wäre, in
dem er sich vor der Übernahme befand.

(3) Ist der Soldatenseelsorger bei
oder nach seiner übernahme in den
Dienst der Kirche befördert worden,
so bemißt sich der Anteil des Bundes
an den Versorgungsbezügen so, wie
wenn der Soldatenseelsorger in dem
Amt verblieben wäre, in dern er sich
vor der Übernahme befand.

(4) Der kirchliche Dienstherr hat die
vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen.
Ihm steht gegen den Bund ein Anspruch
auf anteilige Erstattung zu. Die
Bezüge für den Sterbemonat und das
Sterbegeld faLl-en, sofern sie sich
nach den Dienstbezügen des Geistlichen
bemessen, dem kirchlichen Dienstherrn
in voller Höhe zur tast.

(4) Der kirchliche Dienstherr hat
die volLen Versorgungsbezüge auszu-
zahlen. fhm steht gegen den Bund ein
Anspruch auf anteilige Erstattung
zu. Die Bezüge für den Sterbemonat
und das Sterbegeld fallen, sofern sie
sich nach den Dienstbezügen des
Soldatenseelsorgers bernessen, dem
kirchlichen Dienstherrn in vofler
Höhe zur Last.

Artikel 27
(1) So11 die Truppe bei Einsätzen
außerhalb ihres Standortes von
Soldatenseelsorgern begleitet werden,
so setzt dies das Einverständnis des
beLroffenen Seelsorgers und des
Kirchenamtes voraus.

(2) Die Dienstanweisung (Art. 5) ist
der besonderen Einsatz-Situation
ausdrücklich anzupassen.
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Abschnitt VI

Eilfskräfte

Abschnitt IV

Eilfskräfte

a) Eilfskräfte für die Seelsorlte-
beauftragrten in kirchlichen
Dienstverhältnis

Artikel 28
(1) Den Soldatenseelsorgern werden
die zur Unterstützung bei der Solda-
tenseelsorge erforderlichen HiIf s-
kräfte zur Verfügung gestellt. Diese
Hilfskräfte stehen in einen glied-
kirchlichen Dienst- und Besoldungs-
verhä1tnis.

(2) Die Kosten werden der Kirche
vom Staat erstattet.

b) Eilfslrräfte für die Seelsorge-
beauftragten als Bundesbeante
auf Zeit

Artikel 26 Artikel 29
(1) Den t'li1itärgeistlichen hrerden vom Den Soldatenseelsorgern werden vom
Staat die'zur Unterstützung bei Staat die zur Unterstützung bei
gottesdienstlichen Handlungen und der Soldatenseelsorge erforderlichen
Veryaltungsaufgaben im Zusammenhang Hilfskräfte zur Verfügung gesteIlt.
mit der Militärseelsorge erforder-
Iichen Hilfskräfte zur Verfüqunq
gestellt.

(2) Die Hilfskräfte bei den dienstauf-
s ichtsf ührenden Mi 1 itärgeistl ichen
werden in das BeamtenverhäItnis über-
nonrmen.
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Abschnitt VIf

SchluBvorschriften

Abschnitt V

Sctrlußvorschriften

Artikel 27
Die Vertragsschließenden werden eine
etwa in Zukunft zwischen ihnen ent-
stehende l"leinungsverschiedenheit über
die Auslegung einer Bestimmung dieses
vertrages auf freundschaftliche !{eise
beseitigen. In gleicher bleise werden sie
sich über etwa notwendig werdende
Sonderregelungen verständigen.

Artikel 30
Die Vertragsschließenden werden eine
etwa in Zukunft zwischen ihnen ent-
stehende Meinungserschiedenheit über
die Auslegung einer Bestimmung dieses
Vertrages auf freundschaftlich-
partnerschaftliche hleise beseitigen "In gleicher Weise werden sie sich
über notwendige Regelungen zur Aus-
führung, Ergänzung oder Änderung
dieses Vertrages verständigen.

Artikel 31
Durch die Veränderung des Vertrages
vom 22. Februar 1957 notwendig werden-
de Übergangsregelungen werden die
Vertragsschließenden unter besonderer
Berücksichtigung bereits bestehender
DienstverhäItni sse vereinbaren.

Artikel 28
(1) Dieser vertrag solL ratifiziert
und die Ratifikationsurkunden sollen
in Bonn ausgetauscht werden.

Artikel 32
(1) Die hier vereinbarte Vertrags-
fassung bedarf vor ihrer Ratifika-
tion der förmlichen Zustimmung der
in der Evangelischen Kirche in
Deutschland verbundenen Gliedkirchen,
die ihrer Zustimmungserklärung eine
Aussage darüber beifügen, in welchem
Dienstverhältnis ihre Soldatenseel--
sorger (Art. 3 Absatz 2 a) oder b) )

tätig sein sollen.

( 2 ) Die Ratifikationsurkunden für den
Vertragstext sollen in Berlin ausge-
tauscht werden.

(2)
der

Er tritt am Tage des
Rati f ikat i onsurkunden

Austausches
in Kraft.

(3) Die Regelungen des Vertrages
treten am Tage des Austausches der
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen ist
unterzeichnet worden.
Geschehen zu Bonn am
in zwei Urschriften.

dieser Vertrag

22. Februar 1-957

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Der Bundeskanzler

Adenauer
Der Bundesminister für Verteidigung

Strauß

Für die Evang" Kirche in Deutschland:
Der Vorsitzende des Rates

D. Dibelius
Der Leiter der Kirchenkanzl-ei

D. Brunotte
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Resolution Nr. 19
des dbv
vom 28.05.1995

Resolution Nr. 19 des dbv, angenommen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
28. 05. 1995 in Reinhardsbrunn:

AJ-ternative zur Kirchensteuer

Sozial- und Kultutsteuer für alle

f)er dhrr schläaf lror- :ls All-efnative z:ur
Kirchensteuer eine Sozial-- und Kultur-
steuer - in der Höhe vergleichbar dem bis-
herigen Kirchensteuersatz - für alle Lohn-
steuer- und Ej-nkommensteuerpflichtigen
einzuführen.

Dj-ese Frage ist zuerst ein innerkirchli-
cher Diskussionspunkt. Fal-Is in der Kirche
ei-n ausreichender Konsens zu erzielen isE,
ist dieSer Punkt in einem gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs weiterzuführen.

Ein solcher Weg würde die gegenseitige Ab-
hängigkeit von Kircherun-itgliedschaft und
Kirchensteuereinzugsverfahren vermelden.
Das Recht auf Zweckbestimmung der Sozial-
und Kultursteuer durch den Einzelnen be-
deutet ein stärkeres Ernstnehmen seiner
Ents cheidungs kompetenz .

Es bleibt unaufgebbar, daß auch in Zukunft
das Gemeindemitglied sich - unabhängig von
der Sozial- und KuLtursteuer - an den Ko-
sten der qemei-ndl-ichen und kirchl-ichen Ar-
beit bJteiligt (Gottesdiensrkollekte,
Spenden, Kirchgeld bzw. Gemeindebeitrag) .

., . . -- -- 'i-;,. . ', ,t.. rt;'-:: - '-; 
,

,,1,,,'''', ", ,, '(ulturitCuer statt KirchensGu€i ,

Aus: EKZ H+N 24/95 vom 11.06.95

GEP
Postfach 50 05 50
60394 Frankfud am Main

epd-Wochenspiegel
D i et ri c h-B o nho effe r -Ve rein
Für Kultursteuer
statt Kirchensteuer

Wiesbaden (epd). Der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein hat eine Sozial-
und Kultursteuer als Alternative zur
Kirchensteuer vorgeschla_een. Damit
würde die gegenseitige Abhängig-
keit von Kirchenmitgliedschaft und
Kirchensteuer-Einzugsverfahren
vermieden, erklärte der Verein am
29. Mai in Wiesbaden im Anschluß
an eine Mitgliederversammlung.
Durch das Recht der Zweckbestim-
mung der Sozial- und Kultursteuer,
die in der Höhe der ge_senwärtigen

Kircirensteuer erhoben werden solle,
werde die Entscheidungskompetenz
jedes einzelnen gestärkt. Unerläß-
lich sei es aber, daß die Ge-
meindemitglieder daniber hinaus die
kirchliche Arbeit durch Kollekten,
Spenden, Kirchgeld oder einen Ge-
meindebeitrag unterstützen.

Die Mitgliederversammlung, die
am 27. und 28. Mai im thüringi-
schen Reinhardsbruna tagte, begrüß-
te die Bemühungen einer Juristen-
und Theologengruppe um eine neue

Struktur der evangelischen Militär-
seelsorge. Ziel sei es, in diesem
Seelsorgebereich Eigenverantwort-
lichkeit der Kirche zu sichern und
frühere staatskirchliche Elemente zu
vermeiden. Bereits im Februar hatte
der Dietrich-Bonhoeffer-Verein ei-
nen Entwurf ftir die Anderung des

seit 1957 geltenden Militärseelsor-
gevertrags zwischen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD)
und der Bundesregierung vorgelegt.
Der Verein forderte die EKD-
Mitgliedskirchen auf, sich in die
Verhandlungen mit der Bundesre-
gierung ,,einzumischen und ihre In-
teressen selbst wahrzunehmen".

Die EKD-Synode hatte im No-
vember vergangenen Jahres in Halle
entschieden, daß in alien Landeskir-
chen auch Pfarrerinnen und Pfarrer
in unmittelbarem kirchlichen Dienst
Seelsorge an Soldaten leisten kön-
nen. Nach dem Militärseelsorgever-
trag sind Militärpfarrer Staatsbeam-
te.

22195 epd-Wochenspiegel
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Gesellschaft

r K'irchenfi nanzierung r

fume Priester
In ltalien und Spanien entscheiden die Bürger, ob ein

Teil der Steuer an die Kirche oder soziale Projekte geht

I Die Kirchenfinanzierung in lta-
lien und Spanien wird immer wie-
der als Alternative zum deutschen
Kirchensteuermodell gienannt. In'
beiden Ländem müssen die Bürger ,

auf ihrer Steuererklärung angeben,
ob sie einen bestimmten Prozent-
sat2 religiösen oder sozialen Zwek-
ken zukommen Iassen wollen.

In Italien müssen die Steuer-
pflichtigen auf ihrer Steuererklä-
rung anlreuzen, . wer 0,8 Prozent
der Lohn- und Einkommenssteuer
erhält. Sie können wählen zwi-
schen der römisch-kattrolischen
Kirche, der vereinigten protestanti-
schen Kirche aus Waldensem und
Methodisten, den Adventisten, den
Pfingstlern oder sozialen Aufga-

DAS SONNTAGSBTATT - NR.16 - 21. APRIL 1995

sen. Das Geld der Bürgea die sich:
nicht entscheiden, fließt automa-
tisch dem Staat zu. Ein Kirchen-
ausüitt bringt in beiden Ländem
keine Erspamis.

In Italien und Spaniql hat die
Finalzierung aus einem Teil der
Lohn- und Einkommenssteuer die
direkte Finanzierung der römisch-
katholischen Kirche durch den
Staat ersetzt, wie ihn die Konkor-
date vorsahen. die mit den faschi-
stischen Diktaturen geschlossen
worden waren.

In Italien trat die neue Form der
Kirchenfinanzierung durch eine
Teilzweckbindung der Lohn- und
Einkommenssteuer 1987 in Kmft,

-E-Söffien 1986. Die noch verblie-
benen Staatszuschüsse sollten auf
der trberischen Halbinsel 1990 ab-
gelöst werden, was aber'noch
nicht geschehen ist.'

Intervier mit
Bischof Sänchez

Uber das sp-anische Modell
sprach Jürgen Wandel mit Jos€
Sänchez, dem Generalsekretär der
Spanischen Bischofskonferenz.

Hen'Bischof, runil 45 Prozent
iler Spanier habea in ihrer Steuer-
erEbrung bestimmt, ilaß ilie rö-
mßch-katholische Kirche O,5 Pro-
zeat ihra Lolm- oder Einkommen-
steuer bekommt. 55 Prozent wollet
iliese Summe dageger ilem Staat
ftr sozirile Zwecke zukommea las-
sern oder haben gar nichts ange-
kreuzt. Warum schneidet die ka-
tholische Kirche in einem fast aus-
schließlich kotholischen Land wie
Spanien so schlecht ab?

Das hat eine Reihe von Grün-
den. Dieses Finanzierungssystem
ist noch relativ neu. Und alles, was
mit Steuem zu tun hat, löst bei
den Spaniem auch Angste aus.
Anderen ist die Kirche gleichgül-
tig, oder sie sind antiklerikal. Und
es gibt auch Katholiken, die die

Kirchentinanzie-
rung durch staat-
lich erhobene Steu-
em ablehnen, weil
sie aus theologi-
schen Gründen die
Trennung von Kir-
che und Staat be-
fünvorten. Außer-
dem schadet uns,
daß die Regierung

- nur die Alternative
-katholische Kir-
che' oder -soziale
Zwecke' zuläßt. So
gewinnt der Steuer-
zahler den Ein-
druck er müsse

ben, die der Staat
wahrnimmt. Dar-
über hinaus bemü-
hen sich die Bud-
dhisten und eine
Freidenkervereini-
gung, als mögliche
Empfänger vom
Staat anerkannt zu
werden.

Das Geld der
Btirger, die auf ih-
rer Steuererklärung
nichs antreuzen
wird auf alle enp.
fangsberechtigten
Institutionen auf-
geteilt. Die Zahl

Bischof Sänchez Foto: watter

sich entscheiden zwischen der Be-
zahlung der Priester und der Un-
terstäuung der Armen. Wir sind
im übrigen dafrr, daß auch andere
Reli$onsgemeinschaften in den
Genuß dieser Form der Kirchen-
finanziqrung kommen.

Wenn Sk il.os ileutsche System
dv Kircheafinanzienng mit dem
spanischet uagleiche4 uelches
haltea Sie fiir besser?

Unser .System entspricht der
Mentalität unseres Volkes. Steuern
zu zallen ist bei uns nicht populär.
Eine neue Steuer, eine Kirchen-
steuer, hätte sich in Spanien nicht
durchseEen lassen. Unser System
der Kirchenfinanzierung ist dage-
gen einkommensneutral. Das heißt,
bei uns müssen die Leute nicht
mebr Steuenr zahlen, wenn sie der
Kirche Geld zukomrnen lassen
wollen, sondem sie müssen nur er-
kliüen, was mit einem Teil der
Steuem geschehen soll, die sie
ohnehin zahlga. Uud das bedeutet
auch, wer aus der Kirche ausuitt,
kann keine Steuern spareu, wie
das in Deutschland der Fall ist.

Mit dem Geld, das ilie spani-
schen Steuerzahler der Kirche zu-
kommen bssen, kann diese nur
rund ein Drittel der Ausgoben fi-
nanzieren. Det Rest zohlt im Au-
geüIick noch der Stoat aus seinem
Haushalt. Wie hoch müßte ilet
Prozeatsatz sein, ilomit die Kirche
sich selber finanzieren kann?

Die 0,5 Prozent, die der Steuer-
zahler der Kirche zukommea las-
sen kann, ein Prozentsatz, den die
Regierung einseitig festgelegt hat,
ist unzureichend. Er mÜte schon
0,75 'Prozent betagen. Dann
könnte die Kirche auf die Staats-
leistungen vbrzichten und sich
selbst finanzieren. Dabei ist zu be-
achter, da.ß die katholische Kirche
Spaniens sidr in einem finanziell
ganz schlichten Rahmen bewegt.
So verdient ein Gemeindepfarrer
im Monat durchschnittlich 75 000
Peseten, das sind rund 80O Mark.

der italienischen Steuerzahler, die
sich entscheiderL ist aber von 57
Prozent 1990 auf 70 Prozent 1994
gestiegen. Dabei bekommen die
kleinen. nichtkatholischen Reli-
gionsgemeinschaften mehr Geld,
als sie Mitglieder haben. Das heißt,
manche lGtholiken entscheiden,
daß ein Teil der Steuer anderen
religiösen GrupPen zukomnt

Die iüdischen Gemeinden ver-
zichten- auf das Geld aus der Ein-
kommenssteuer. Dafür können die
Mitglieder der Israelitischen ReIi-
gionsgemeinschaft bis zu zehn
Prozent ihres zu versteuemden
Einkommens von der Steuer abset-
zen.

In Spanien können die Bürger
nur zwischen der römisch-katholi-
schen Kirche und sozialen Aufga-
ben des Staates entscheiden und
ibnen 0,5 Prozent der Lohn- und
Einkommenssteuer zukommen las-
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Llorär 
'cno^oh6n

von der Pressestelle
der Evangelischen
Kirche in Deutschtand (EKD)
Herrenhäuser Str 1 2
304 1 9 Hannover
Tel : (0511) 2796-26E/269i266
Fax: (05i1) 2796-777

Pressemitteilung
Zu dem Urteii des BVG erkiärt Dr. Hermann Barth, der Yizepräsident des Kirchenamtes der
Evangelischen Kirche in Deutschland:

Das Urteii des Bundesverfassungsgerichts zu Ausiandseinsätzen der Bundeswehr bedarf einer
sorgfältigen Betrachrung. Bei einer voriäufigen Auswertung zeigt sich ein hohes Maß an
Ubereinstimmung mit den "Orientierungspunkten für Friedensethik und Friedenspoütik", die
der Rat der EKD in diesem Fnihjahr untär dem Titel "Schritte auf dem Weg dös Friedens"
vorgeiegt hat:
1. "In den Jahrzehnten nach dem Ende des 2. Weltlcrieges hat Deutschland in der internatio-
nalen Politik eine Sonderrolle gespielt. Dies hing vor allem mit der deutschen Geschichte, der
Teilung, der exponierten Sinration an der Schnittstelle der Blöcke und der eingeschränkten
Souveräniiät zusammen. Das Ende der Ost-West-Konfrontation und die Wiedergewinnung der
staatlichen Einheit haben frir Deutschiand innerhalb der Gemeinschaft demolcratischer $tarlsn
eine veränderte Verantwortung mit sich gebracht. '' Dieser verändelren Verantwortung trägt
das Bundesverfassungsgericht mit seiner Ausiegung des Grundgesetzes Rechnung.
2. "Für eine Beteiligung der Bundeswehr an militärischen Zwangsmalnahmen im Rahmen
der internationalen Friedensordnung ... müssen klare rechtliche Voraussetzungen geschaffen
werden. Dafür ist eine Klänrng deraerfassungslage erforderlich. Auch die Soläateä der Bun-
deswehr, die bei Einsätzen im Rahmen eines Auftrags der Vereinten Nationen ihr Leben ein-
setzen, brauchen ebenso wie ihre Familien rechtlich eindeutige Verhältnisse. " Mit dem Urteil
ist ciiese Eindeutigkeit der Rechtslage hergestellt.
3. "Was friedensethisch und friedensoolitisch für die anderen Staaten der Vereinten Nationen
gilt, das gilt auch für Deutsciland ...- Gerade weil Deutschiand militärische Gewalt h verbre-
cherischer Weise miSbraucht hat und durch den Einsatz militärischer Gewait von einer
Schreckensherrschaft befreit worden ist, hat das demolsatische Deutschland allen Grund, sich
im Rahmen der Vereinten Nationen oder von diesen gemä3 Art. 52-53 der Charta der Verein-
ten Nationen ermächtigten oder beaufuagten regionalen Organisationen an der Abwehr von
Aggressionen und Friedensbedrohungen oder der Wiederherstellung des Rechts zu beteili-
gen. " Die Voraussetzungen fiir eine solche Beteiligung sind mit dem Urteil geschaffen.
4. Eine "Beteiligung der Bundeswehr an Einsätzen unter dem Kommando der Vereinten
Nationen" muß "fallspezifisch auf einem breiten innenpolitischen Konsens" beruhen. Dieser
Einsicht wird in dem Urteil dadurch Rechnung getragen, daß die Entscheidung über eine
Beteiligung der Bundeswehr von einem Besctrluß des Deutschen Bundestages abhängig
gemacht wirci. .. '
Im Licht dieser llbereinstimmungen sind das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die
mit ihm herbeigeführten Kldrungen zu begnißen. Für die Bundesrepublik Deutschland, ihre
politischen Organe unci die Bundeswehr beginnt nun eine Bewährungsprobe. Der deutschen
Politik und den deutschen Soldaten ist bisher vieles ersDart eeblieben. Diese Zeit ist vorbei.
Schwierige und unbequeme Entscheidungen werden zu treffän, schmerzliche Konsequenzen
zu tragen sein. Die erweiterten politischen und militärischen Handlungsmöglichkeiten müssen
verantworfungsvoll gehandhabt werden. Alle Entscheidungen, die jetzt prinzipieil eröffnet
sind, müssen sich "ethisch an den Einsichten in die friedenspolitische Verantworfung im
Rahmen einer auf die Herrschaft des Rechts gegnrndeten internationalen Friedensordnung und
rechtlich steng an den Vorgaben des Grundgesetzes orientieren. Die bloße Suche nach neuen
Aüfgaben darf keinesfails bestimmend .sein. Der Gesichtspunlt des nationalen Interesses ist
legitim; er kann auch vor moralischer lJberforderung bewahren. Aber er darf immer nur im
Raimen der von den ethischen und rechtüchen Gesichtspunkten gezogenen Grenzen zur Gel-
tung gebracht werden."

Pressesteile der EKD
Hannover, den i2. Juli 1994
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Oqnmiscües ffiedensgebet Eslirysl
p.a. bis Komerell
Irrüuigstnße 2,, 7%14 Söorrdcrf

Än dm Vcocsitzerdq des Rats der EKD

Herrn I-ardesbisöof Prof. Dr. L Ergelhardl
Kirögtant der EKD

Hs-grhäuser Str. 12

3O149 Härrpger

Sehr ge$rter I€lr Bis&of E. Elgelhardt,

Esslirgen, den 30.11.94

l€hrferiigtrtg an tbrrn
Vizepnäs. D. Bartlt

wi-r darrkgr für öe enürcst .... aryIeiö reaa'ksr wir wrs für die iibersafury &r Prressgnitteihmg vcn thrrn
Dr. Bar'ö arüäßfidr de BilG-{füei]s an Einditzsr der B:ndesrr,elrr außerhalb des lWlfverteidigugsbereidrs.

Ecstamt md audr bfranfr hat rns rnn aber dodl, daß unsere ]aitisdre lnfrqe sr die enesseedcfän:ng fun

l.hrm der EKD lediglidr a'1" eire Arqelegaheit nerqelrder Infonaticn betnötd, wurde, die sidr gapissenecsr
a:r*r tibers<ra.rg dec kessde<tes eledigt. Die ffage ... bli$ irn IGrn r-rrbeanbrcrtet: I€s furr die
nargelisde Kirci'e in DerEsdrlarrl in dieser rur r+i-rtclidr histsisdrsr Shrde der dsrtsdrsr Onterrttict*eit
at sagen tnt, vrerrr rlas hnG\rerfassmqsgeriöt einsr bistorisö garaöseno Dam eirtreißL, ilnr an ercetzen
vers'Jdlt dttrdr eirE Art jtEisüisöer iGnalisaticn, .lie bei niiheren äsehen keinesr"egs rzcr plitisdrsr
tberfiuUmEen sidrer ists. ... Vb wild in der genarrrten Presseer:<fämg "an GoEtes kich, an Gottes Gebcrt Ltr'rd

GercÖtid<eit" erirnett? Lst &n rlie ERD inz.tisdtsr wieder p sehr KbdE irn SfurF rrr:n "Thrr r.trd Altartr,
daß sie fltirrt, ein so a,reisdnreidiges Rf.rllrteil arsiküd<Iidr I'laeriißf,1n an nijs-ssr? tfir sfud der Arffass-rg,
es wäre in aller Offaheit - niüb zr:Letzt irn Btid< auf die bistrerigur @eLrrisse des kmziliaren Pruesses
- a: verla:tbaren ge^resen: öe Redrtspolitiker nässsr in dgrrkratisdrsn Dida:rs eine so rcitE$erde
verfassrgsärderung goeirdlidrst örr::&i<en wd atnäigen, Lnd eban dies ist für viele in der Kirrdre niüt mit
der rrcLigen l€itsichL rrrd ffirdlidrkeit erfolgt. Gerade t-i Benrfssoldaten, die sidr rait &! ethisctgr
Gnrrdlagan ilrer Veranürrcrtr.rg irtsrsiv auceinardengesetzt haben, ist die Erbrid<Lrryterdenzr der c{ae ürteit
freie Balrr gibrt, tief urstritten.

Kqrkret setren wir aufgr:nd des c€saqten - \Ern rrEn sdrcn in der Offerrtfidrl<eit ei-ne kirrdrlidre Stellmqratne
abgebqt will - ffü die Kirdle öe Arfgbe, in allen urenlünsdrtgr Dertlidrl<eit dgr Diskrns dariber eiJzuleiten,
wie sidr derrr rnn rlac Dannbnrdt{füeil des Rre an den l\hnrdnrrgsidrtlirrisr für B-ndesrrürr rrrd
Rüsuingsfudustrie a-r "Arfreffertraltr-rg d- freien (?) lhftlrardels ud rn@rirdertsr aryang ar tdirkten (!)
tnd Rdtstoffst" verträLt, Rdrstoffsr, öe vrctrlgarerjct arde:ren geht;rran, derur Anrut ar:sg<rützt r,ri:d. Eht-söeidgd
ist hier dodt lrchl, daß diessr Ridrtlinigr eirr, verneintlidr vrn gesdridttJ-iösr Aryurblid< begiinstigt€s,
we l twe i t of f ensives lGnzrytzuqune fiegt. DieserlGnter(t, neingrvri.r, hätte
kiröliöerseits argesllrodren uerdgr mfssen, rrerrr eine Stellurqratne daz.l niöt. teütJ-idt naiv wirkgl soll
wtd ueltfrqrd. Es srtsteht nadr irrngr Lrnd rul3€n der Eirdnrck, dal3 die EKD die Arffcdenrrgen ihrer
Fliedensdenksörift vsr 1932 vergrffa Iäßt, wsrr sie ulten Benft.rrg 61f zrae l^-'l ieh'te Fclitikenprt ricn der
"\rerärdertsr Vennürwü-rrg" (kesseeklän-rtg Anrkt 1) r-rrter dsn Gebot. staatl-ider Verärdenngan die klare
Idenrrynach rein def ensiver Ausidrbnqdsrtsdrqrmilitärisdrgrllardelns (Ds 1932, Itbsclnitt
v, 3c) ar-trgibt. Dasselbe 9i1t in BIid< auf den AIIEll, hinsidtlidr der lbr#S[id-Kluft. als zgltnl-er lctrrftiger
thtreilsqtc]ls öe militä4nlitisöe kille abzulegan (Ds f, 3a), rrrbei hilEe arö besders rndr z'l erinrcrn
isL an die Ebrdenrng, Darstelh-rrg ricn Gerol-t a.r unterbirdgr (Ds % 2f). Ibt dies alles heube in den Hirtergma
an trretgr als 'troralisdre tiOerfonaenrf (Presseerklänrrg)? Wir vestdrer audr nift., res die abentoerlidre
Cegeniberstelh.rng vcn "raticnalsn lrrteresse' r.nrd 'trml-isdrer ibedcodenrng' l'E:ggr soll. tberfcuderr-rrg d:rdr
Gott cder nsr scnst?

hiir reilen, es nüßte l<larer r€rden, ryie irn KirclaEnt. &r ErD Eedaft htirrd .... So dijrfsr wir Sie um eine
prscnlidre entrrrcrt auf öese F\:agur trd tberfegtrEsl bittst rrd sird

mit gesdrdsberlidrgr eijß<t ltu:e
16 Iffierschriftsr
F.d.R. l,bll
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B undeswehr

Politik an
die Front
ln den Bundeswehr.Hochschulen

mehil sich l0itik an der

Bonner Militärpolitik. Die Militärs
lea$eren mit Zensur.

; ie Informationsscbrift Diskzrs hat
I I nur einen kleinen Leserkreis. Diets Auflage des Blattes, das an der
Fübrunpakademie der Bundeswehr er-
scbeint, beffigt rund 100 Exemplare.

Doch schon das war zuviel: Auf Ge-
heiß von oben mußte die lezte Ausgabe
des Disknrs wieder eingesammelt wer-
den.

Die Moral 6s1 engebenden StabsofE-
ziere, so beflirchteten die Verantwortli-
chen, gerate durch die Veröffentlicbung
kritischer Tbesen in Gefahr, mit deneD
drei Sozialwissenschaftler- der Bundes-
wehr-Kadenchniede sich gegen die Mi-
litärpotitik der Bundesregierung wen-
den.

Doch der interne Zensurversuch nützt
nichts: Allenthalben wächst an den wis-
senschaftlichen Instituten der Bundes-
webr die Kritik an den Bonner Plänen,
die Truppe filr weltweite Blauhetm-Ein-
sätze fit zu machen.

Erst rügten die drei Dozenten der
Fübrunpakademie in Flamburg, die Si-

cherheitspolitik werde hauptsächlich
,,von der militlirischen Fülrrung' - also
Generalinspekteur Klaus Naumann -
bestimmt. Pann unterscbrieb eioe
Gruppe von Gelehrten aus der ganze
Republik einen Aufruf wider die
,,tibermächtige Betonung des militäri-
schen Faktors in der neuen deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik".

Titel der Resolution: ,,Politik statt
Mlitär an die Front!' Mehr als 15 Pre
fessoren und Dozenten der Führungs-
akademie, der Bundeswehr-Univeni-
täten in Hamburg und München,
des Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts der Bundeswehr und des Militär-
geschichtlichen Forscbungsamts ste-
hen dazu.

Ihr Vorwurf: Die verantwortlichen
Politiker hänen die Debatte .viel zu
verkürzt auf die Rolle von Streitkräf-
teD und militärischer Machtausübung
fixiert*.

Nicht feindlicfus penzs1316eea oder
,kriegslüsterne Diktatoren* bedrohten
Europa jeEt, soudern vor allem ,Risi-
ken nicht-militärischer Natuf - etwa
marode Kernkraftwerke, Umweltzer-
störung und wirtschaftliche Unterent-
wicklung. Aber in Bonn, rügen die
Bundeswebr-Akademiker, .richtet man
sich vor einer alarmistisch aufgebauten
Drobkulisse auf klassische militariscbe
Gewaltanwendung ein',

Das zielt auf die unermüdlichen
Warnungen Naumanns vor neuen Ge-
fahren aus einem ,Krisenbogen von
Marokko bis Pakistan" und die Pläne
zum Umbau der auf weniger ats
3zt0 000 Mann schrumpfenden Armee:
In der Ara nach dem Kalten Krieg sol-
leu 50 000 ibrer Soldaten als .Krisenre-

Militärstrateg€n Rühe, Naumann: 
"Bei uns gibt es keine Inquisition"

DER SPIEGEL 45/1994
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hen.

aktionskräfte" einem weltweit einseu-
baren Expeditionskorps angehören.

Die ,,innere Umstellung" der Solda-
ten für die neue Aufgabe out-of-area,
rähmt sich ds1 Qsaeszlinspekteur, habe
er ,,bewußt forciert". Genau das sei die
,,falsche Weichenstellung', urteilen die
Wissenscbaftler. Die,,typischen Kriege
der Gegenwart und Zukunft" entsprä-
cben nicht dem Muster des Golfkriees
um Kuweis Ö1.

Vielmehr gehe es urn ,innerstaetliche
AuSeinandeng?,nggtu, alsO Bürger-
kriege: .Weder klassisches Militär, neue

Feindselige
Reaktionen Yon der

Hadthöhe

sogenurDnte Krisenreaktionskräfte noch
sogenaDnte,robuste' Blauhelme köan-
ten durch Intervention von außen viel
bewirken - wie die Beispiele Somalia
und Bosnieu zeiger'u

Militärische Gewalt sei da,eher frag-
würdig, sogar kontraproduktif'. Um
Krisen zu vermeiden, gelte es statt des-
sen -internationale Ordnungsstruktu-
ren' auszubauen, 

"kollektive 
Sicher-

heitssysteme" wie Uno uod KSZE.
Statt neuer Rtistung fordem die Wis-
senschaftler deshalb mehr Geld für zivi-
le Hilfswerke sowie ,,massive politische,
ökonomische, soziale und ökologische
Entwicklungsproglamme. in potentiel-
len Krisenregionen vornehmlig! ds1
Dritten Welt und der Nachfolgestaaten
der ehemaligen Sowjetunion.

Soviel Kritik an der neuen effizisllsa
Linie stieß auf feindselige Reaktionen
von der Hardthöhe. Das llaus des
CDu-Verteidigungsninisters Volker
Rühe versuchte es mit Einschilchte-
rung.

lm Ministerirrrn erhielten Experten
für DiensEecht den Auftrag, zu prtifen,
ob den Außässigen ein Disziplinawer-
fabren wegen Verstoßes gegen die
Treuepflicht gegenüber dem Dienst-
herm angebängt werdeu könnte. In
Hamburg mußten vorige Woche die re-
gimekritischen Sozialwisenschaftler
Rudolf Hamann. Volker Manhies und
Wolfgang R. Vogt vor dem ,,erweiter-
ten Führungskeis" um Akademie-
Kommandeur Generalmajor llartmut
Olboeter antreten, um ihre Ansichten
zu rechtfertigen.

.Bei uns gibt es keine Inquisition*,
lautet die ofEzielle Sprachregelnng.
Aber eine aveite Runde der ,,Diskussi-
on' beim Korntnandeur ist schon anbe-
raumt.

Dann, baben die Oberen venipro-
chen, dürfen die kritischen Thesen auch
im Dbkurs encheinen - allerdings nur
mit einem ofEziellen Kommentar verse-
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Christliche Kirche und Ziviler Ungehorsom
Vorlage zur Tagung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins "Salz der Erde" - "Licht der Welt"

von Martin Arnold - Ökumenische Aktion'steuern zu Ptlugscharen"
und Jürgen Quandt - Asylin der Kirche

Reinhardsbrunn, Mai 1995

l.) Gütekroft

Weißt du nicht, doß Gottes Güte dich zur lJmkehr treiht? (Rön. 2,4)

Unrecht und Gewolt

In einer Welt von Armut wird heute viel Geld anstatt für soziale Entwicklung lür die Er:-

möglichung eines Krieges zur "Sicherung" des Luxus der reichen Nationen ausgegeben;
staatlich geförderler Rüstungsexport verschlimrnefi die Menschenrechtssituation in vie-
len armen Ländern; doch gegen Menschen, die dadurch oder aus anderen Gründen zur
Flucht getrieben wurden, sind unsere Gesetze verschärft worden und werden rigorose
Abschiebemaßnahmen durchgef ührt.

Widenpruch ohne trfolg
Mit zahllosen öffentlichen Kundgebungen haben die christlichen Kirchen und darÜberhin-
aus viele Einzelne, Gruppen und Organisationen die staatlichen Stellen dazuzu bringen
versucht, von der gesetzlichen Ermöglichung des Unrechts abzulassen - ohne Erfolg.

Scholom-Hoffnung

Als christliche Kirche leben wir von der Schalom-Zusage Gottes. Darum lassen wir uns
nicht entmutigen, sondern vedrauen auf die Gütekraft. Mit Gütekraftwird auf eine neue
Weise die uralte Dynamik bezeichnet, die Mohandas K. Gandhi "Satjägraha" nannte.
lnspiriert (u.a.)von der Bergpredigt, erprobte und entwickelte er und nach ihm Martin
Luther King und viele andere weltweit die Gütekraft systematisch in der Praxis, und bie
brachten sie durch vielerlei Aktionsformen, darunter Zivilen Ungehorsam und die Ent-
wicklung eines konstruktiven Programms, in gesellschattlichen Konflikten zur Wirkung.
Sie trugen so erheblich zum Gelingen des Zusammenlebens, zum Schalom, bei. Die
Gütekraft wird wirksarn, wo (unter Verzicht auf Drohung oder Gewalt) mit Güte das Be-

wußtsein von Gut und Böse, von
Recht und Unrecht so aktiviefi wird,
daß die Beteiligten die Besserung
der Verhältnisse herbeiiühren.

Alle gev,öhnliche Gev,alt beschrctuh siclt
selber. Denn sie erzeugt Gegengeu,alt,
die ihr frtiher oder spciler ebenbürtig
oder {tberlegen sein wird. Die Gtitigkeit
aberv,irkt einfach und stetig. Sie erzeugt
keine Spannuilgen, die sie beeinlrcicltti-
gen. Bestehentle Spannungen entspa nrfl
sie, Miftrauen und lt4ifverslrittdnisse
bringt sie ntr Verflüchtigttng, sie ver-
stctrH sich selber, indent sie Giitigkeil
hen,orntfl.Dantnt ist sie die zv'echnci-
pigste und inten.sivsle Kr4fl.

Albert Sclu,eitzer

- \/ar:rt-r^rar+-rrna 1Älqq q ?nq -
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2.) Glaubensgehorsom

Ällan muß Golt mehr gehorchen ols den lfienschen. (Apg. 5,2g)

bei besonderen Gefqhren

Wenn die gesellschaftlich vorgesehenen Möglichkeiten ei'schöpft sind, d. h. wenn Cei"

Dialog nicht mehr möglich ist, sei es bei Gelahr im Ver-zuge aus zeitlichen, sei es aus
anderen GrÜnden, dann kann Glaubensoehorsam in der Form des Zivilen Unoehcrsams
legitim sein und in der lFr
Nachfolge Jesu unaus-
weichlich werden. In den
USA wird er auch
"devine obedience"
genannt.
Die Gewährung von
Kirchenasyl und die
Militärsteuervenrveige-
rung sind Handlungswei-
sen, die aus christlichem
Glaubensgehorsam die
Grenze zur Zeit gelten-
der staatlicher Vorsch rif-
ten überschreiten kön-
nen. Das Ziel ist es, aus
ch ristlicher Verantwo r-
tung die Menschenrech-

BEI DI

te, die die Veffassung
grundsätzlich gewährlei- .Th""g3:tlttstsebastian,Gitching -___-____, 

.'
stet, auch bei einer entgegenstehenden staatlichen Praxis oder Vorschrift im konkreten
Fall zum Zuge zu bringen. Darum wird Ziviler Ungehorsam auch als "VerJassungs-
gehorsam" bezeichnet.

Ziviler Ungehoisom bringi eine güekröftige Botschoft

Das Wesentliche am Zivilen Ungehorsam ist nicht der Gesetzesbruch. Wichtiger lst dle
Botschaft, die diese Handlung bringt, und die besondere Ar1 und Weise, wie diese Bot-
schafi vermittelt wird, nämlich von Menschen, die

- aus Liebe zu den "geringsten Schwestern und Brüdern"
- nach vergeblichen. legalen Versuchen und
- nach sorgfältiger Uberlegung
- sich offen zeigen und
- mit Ausdauer und innerer Kraft
- unter Verzicht auf Drohung oder Gewalt
- Unrecht deutlich machen und
- bereit sind, für die Überwindung dieses Unrechis selbst einen Beitrag zu leisten.

Wer Zivilen Ungehorsam leistet, eröffnet einen Konflikt mit staatlichen Stellen und setzt
sich der Gefahr staatlicher Zwangsmaßnahmen aus. Die Bereitschalt dazu, d.h. die
offene Bereitschaft, für die Überwindung des Unrechis, wenn es nötig isi, lieber Anfein-
dungen oder Leiden auf sich zu nehmen. als selbst zu Gewalt zu greifen, gehöfi zum
gütekräftigen Vorgehen und kann zur Entfaltung der Gütekraft besonders beitragen,
denn Leidensbereitschaft kann die Bereitschaft anderer fördern, sich in ihrem Gevvissen
ansDrechen zu lassen.

D}E F

R VEI

- Verantwortung 16/95 S. 306 -
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Ich verslelrc dic 1'i,'iegs.sle uert,e nt,eigenntg al.s einen.4kt tJcs:ivileit (.Ingehorsaiiis. ]clt
lnllc eilett.srtlchatt -ll-r liir.h,,r,'r'ltti<r-r itt l?ysog11. itttlctrctt da5 Eitt:elgsrr.l.rscil ltutgict.i
is/.

Kirchenast'l i.st ein Bcitrag nr politi.sclten Kullur'.

Bischof Spirel

Bi scltof von Loev,eni cJt

Überwindung des Unrechts

Der Glaubensgehorsam hat nach der Apcstelgeschichte die Verheißung, unrechtmäßige
staatliche ZwangsmaBnahmen übenn'indbar zu machen, vielleicht auch den Zwang zur'
Mitfinanzierung des Rüstungsverbrechens oder den Zwang einer lebensbedrohenCen
Abschiebung - bei Petrus und den anderen in der Apostelgeschichte war es das Gefäng-
nis.
Glaubensgehorsarn als Ziviler Ungehorsam, ob er von einzelnen Christinnen oder Chri-
sten, von einer Gruppe oCer von einer Kirche geleistet wird, ist in jedem Fall eine Angele-
genheit, die die Gesamtheit der GemeinCe angeht: Sie muß die Botschaft aufnehmen
und sich damit auseinandersetzen. Denn es geht um die f Ür die gesamte Gemeinschaft
wichtige Frage der Rechtmäßigkeit von Gewaltmaßnahmen.

Handelt es sich um Unrecht, bei dem Interessen von Mächtigen im Spiel sind, sc ist
keine schnelle Übenryindung des Unrechts zu erwarten, sondern es muß mit Versuchen
gerechnet werden, die Kritik zum Schweigen zu bringen , z. B- dureh -Verunglimpfung,
Einschüchterung, Bedrohung, Benachteiligung, Totschweigen usw.. Als Kirche sind wir
in solchen Fällen auigeru{en, ohne die klare Option für die Gerechiigkeit aufzugeben, auf
den Abbau von Gewalt und den Aufbau offener Verständigung zu hinzuwirken.
Auch staatliche Vorschr-iften sind geschichtlichen Veränderungen untennrorfen unC kön-
nen gebessert werden. Offener Widerspruch und offenes Recht-Handeln (2. B. Beherber-
gen von Flüchtlingen, die in ein Kriegsg.ebiet ausgewiesen werden sollen), kann so dazu
führen, daß ein öffentlicher Impuls zur Überwindung des Unrechts, z.B. zu einer Ande-
rung staatlicherVorschriften, gegeben oCerverstärktwird. Ziviler Ungehorsam kann den
Dialog über das Recht dringlicher machen und so auf eine neue Stufe heben. Die Kriegs-
dienstverweigerung wurde lange.schwer bestraft, bevor der Staat sie als Grundrecht
anerkannte. In Südafrika hat die Weigerung der Bischöfe, die katholischen Schulen nach
Rassenaspekten aufzuteilen, zur Überuvindung des Aparlheidssystem beigetragen. Auch
die neue Rechtsprechung zum Nötigungsparagraphen zeigt eine Entwicklung des Rechts
an, die durch Zivilen Ungehrcsam geförderl wurde.

Einmiscltung itt gesell-schaftliche Fragen karm :u :ivilem (hgehorsant v,erden. Da-
durch v,it'dv,eder die ()rdnmtg des Reclttsslaates tnch die der Kirche gefcihrdet.
(Slnodent,orlage Et,. Kirche im Rheinland)

Mit onderen zusommen

In vielen Ländern |eisten Christinnen und Christen, teils einzeln, teils in Gruppen, teils
unterstützt von ihren Kirchen, oder auch die Kirchen selbst Zivilen Ungehorsam als G!au-
bensgehcrsarn, z. B. in den USA unterstützt die United Church of Christ Militärsteueruer-
weigernde, Mennoniten-Gemeinschaften behalten selbst Lchnsteuer ein, cbuvohi es mit
hoher Strafe bedroht lst, in New Mexiko schützt die von vielen Kirchen getragene sanctu-
ary-Bewegung Flüchtlinge gegen die brutalen Abschiebe-Methoden der US-Polizei"

E.s besteht die Ateigung, schrrcll n .sagen, daJ3 Zivil Lltrgehorsanten besottdere seelsor'-

gerliche Aufinerl:santkeit geu'idmetv,erdenntt$. Als ob e sunt ProblenJril[e gittge !]th48
ntan nicht viel mehr sageit, da./3 dettjetigert Chrislen besondet'e Aufuterl:sanil:eit
geschenhyrerden ntt(J, die sich ntil der" jcl:igen (h'dnung zufriedengehen tntd clie es

absolti nicJtt beriihrt, da.fi I'erarntntg, Beu'ffinntgtttd I'erschnntl:Irngtntsere l4telt att
dert Rand des .4hgrurtdes ireiben !

rury
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Gesellschaft

3.) Aufgaben

So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus hefreit hot! (Gol. 5,t)

Gloubensgehorsom - Herousforderung un uns selbsf

Wir wollen einzeln, als Gruppe oder als Gemeinde Kirchenasyl und Militärsteuerverwei-
gerung als Möglichkeiten fÜr unseren eigenen Weg selbst enruägen und prüfen.

Unlerstüzung im Einzelfoll und für die generellen Anliegen

Wirwollen als christliche Kirche alle Initiativen für Gerechtigkeit, insbesondere diejeni-
gen, die aus Glaubensgehorsam Konflikte
riskieren, nach besten Kräften unterstützen.
Dies gilt einerseits für den einzelnen Fall des
Kirchenasyls, z. B. zur Überprüfung einer beab-
sichtigten Abschiebung, oder für den einzelnen
Fall einer Militärsteueruerweigerung z.B. zur
Ermöglichung eines Musterprozesses.
Andererseits wollen wir uns für die Verwirkli-
chung der Botschaften, die an die Gesellschaft
und den Staat durch den Glaubensgehorsam
zum Ausdruck kommen, für die Menschenrech-
te und für internationale Friedenspolitik, einset-
zen.
Wir bitten den Rat der EKD und die Deutsche
Bischofskonferenz, beim Kirchenasyl, bei der
Militärsteuerverweigerung und bei anderen
Reaktionen auf Unrechtssituationen die positive
Rolle des Zivilen Ungehorsams für das Ge-
rneinwesen zu erkennen und mitzuhelfen,
Mißverständnisse auszuräumen sowie Politi-
kern und Politikerinnen Angste davor zu neh-
men. Der Rat und die Bischofskonferenz sollen
so zum Abbau von Unrecht und Gewalt helfen

und die Kirchen, die Gruppen sowie die Christinnen und Christen eindeutig unterstützen,
die Zivilen Ungehorsam leisten.

uns der Gütekroft öffnen

Wir wollen uns als Kirchen der Tradition der Gütekraft, auch mit ihren politischen Erfah-
rungen, stärker öffnen, ihre Möglichkeiten und Wirkungsweisen in einem interdisziplinä-
ren Projekt wissenschaftlich erforschen lassen und sie den Gemeinden nahebringen. Wir
bitten die kirchlichen Gremien und Institutionen, dies ebenfalls zu tun oder zu unterstüt-
zen' 

I4/ir habert heute noch die Wahl: Gev,altloses Miteinander oder gettaltsame lrernich-
tnrg aller. Dies ist yielleicht die letzte Clnnce der Menschheit, nt'ischett Cltaos urtd
G eme i nschaft zu tycihl en.

Iv,lartin Lulher King -ir.

Literaturhinwei s
Theodor Ebert: ttätte sich der Hitlerisrnus gewaltfrei überwinden lassen? Gandhis
und Bonhoeffers Anfragen an die Strategie des Kampfes gegen das Nazi-Regime.
Eine Rückbesinnung 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vleltkriegs (Auszug aus
der Vorlesung "Konzepte der Ausbildung und des Einsatzes Ziviler Friedensdienst
im In- und AusLand" ).
gewaltfreie aktion - Vierteljahreshefte für Frieden und Gerechtigkeit Heft
LO3/!O4 2?. Jahrgang - 1. + 2. Quartal 1995, Seite 1 ff.

Juristrsc

- Verantwortung 16195 S. 308 -



Dietrich Bonhoeffer

G O TT UND D IE WE LT DAs soNNTAGsBtATT - NR. ,4 - 7. Apß,1 lsss
'ffi1

t AIs der Pastorensohn Wolf-Die-
ter Zimmezmann im fünften Se-
mester Theologie studierte, geriet
er zufällig in die Vorlesung eines
Privatdozenten namens Dietrich
Bonhoeffer. In einem großen Hör-
saal, vor höchstens zwanzig Perso-
nen, hielt dieser eine Vorlesung
über -Das Wesen der Kirche'. Das
war im Sommersemester 1932 an
der Berliner Universität. Zimmer-
mann war 21, Bonhoeffer 26 Jahre
att.

Zimmermann erinnert sich:
-Bonhoeffer las seinen Text nicht
vor, sondern interpretierte seine
Niederschrift für die anwesenden
Hörer. Er sprach langsam, stark
akzentuiert, mit einer keh.ligen
Stimme, doch ..ohre jEliches Pa-
thos.' Die Uberraschung kam
gleich am Anfang. Bonhoeffer sag-
te: -Heute wird immer wieder ge-
ft'agt: Brauchen wir die Kirche,
brauchen wir Gott noch? Doch
diese Fragen sind falsch gestellt-
Denh Gott steht gar nicht zur De-
batte. Er ist da, und er bleibt da.
Die Kirche ist da und bleibt Gottes

gert und Wemer von Haeftgen fder
anderthalb Jahrc später, als Adju-
tant von Oberst Stauffenberg, am
Attentat vom 20. Juli 1944 betei-
ligt war). Haeftgen damals zu Diet-
rich Bonhoeffer: -lch kann mit der
Waffe ins Führerhauptquartier
kommen; ich
weiß, wann die
Besprechungen
stattfinden; ich
bin bereit, mein
Leben einzuset-
zen.- Zimmer-
mann erinnert sich
zuhäcllst an De-
batten darüber,
was der Eid für ei-
nen Offizier be-
deute. Bonhoeffer
meinte: Die Besei-
tigung HitleE al-
lein helfe nicht weiter. Es müsse
dadurch auch zu einer Verände-
rung der Verhältnisse kommen.
Die Widerstandsarbeit sei deshalb
so schwierig, weil das -Danach'
genau vorbereitet werden müsse.
Vier Wochen vor der bedingungs-
losen Kapitulation ist Hitleß -Ver-
nichtungsbefehl" gegen Bonhoef-
fer noch ausgeführt worden.

Zimmermanns Buch -Bruder
Bonhoeffer' kommt zur rechten
Zeit. Es ergänzt andere Neuer-
scheinungen, zum Beispiel die wis-

senschaftliche Werkaus-
gabe, die in diesen Tagen
mit den Bänden 14 und
l6 vorankommt, und eine
Auswahl .Dietrich Bon-
hoeffer: Worte für jeden
Tag', die nun als Ta-
schenbuch vorlieg;t.

ARNIM JUHRE

Wo$-Dieter Zimmer-
mawr: Wir nannten ihn
Bruder Bonhoeffer- Wi-
chern-Verlag, Berlin. 144
Seiten, 24 DM

GESPRÄCH ZUM THEMA: MARTIN STöHR

Ein hoffrrungsvolles Leben
Wolf Dieter Zimmermanns Erinnerungen an Dietrich Bonhoeffer

Kirche. Wir sind nur gefragt, ob
wir das annehmen wollen oder
nicht.' Zimmermann nahm damals
auch an den Serninaren desjungen
Dozenten teil, wurde später dessen

-Senior' (Assistent). Nach dem
Krieg wurde er penönlicher Refe-
rent von Bischof Otto Dibelius und
seit 1954 für mehr als zwei Jahr-
zehnte Rundfunkbeauftragler und
Leiter des Evangelischen Rund-
funkdienstes in Berlin-Branden-
burg [West).

Seine Jinblicke in ein hoff-
nungwolles Leben' erhellen die
dramatischen Umbrüche zwischen
1932 und 1945 wie auch das kurze
Leben des Dieuich Bonhoeffer, der
seinen Freunden mehr als einmal
anvertraut hatte. daß er mit 39
Jahrcn sterben wolle. -Er hat das
öfter gesagt, manchmal nur so

hingeworfe.n, manchmal auch als
eine feste [Jberzeugung." Bonhoef-
fer ahnte schon früh, daß sein Weg
mit der .Bekennenden Kirche' po-
litisch mehr als schwierig werden
würde. Auch deshalb pfleg:te er die
ökumenischen Kontakte.

Zimmermann legte seine Exami-
na bei der Bekennenden Kirche ab,
die ihn später mit verschiedenen
Sondenufgaben betraute, so zum
Beispiel mit dem Betrieb eines il-
legalen Nachrichtendienstes. Doch
zugleich wurde er gewamt: -Wenn
Sie geschnappt werden, kennen
wir Sie nicht.'

Am 7. November 1942 feierte
der jungverheiratete Pastor Zim-
merrnann in seiner kleinen Woh-
nung in Werder bei Berlin seinen
31. Geburtstag. Zu Besuch kamen
Dietrich Bonhoeffer. Konrad Zwei-

Kirche ohne Privilegien
Dietrich Bonhoeffers Anstöße verdienen endlich eine ernsthafte Diskussion

I Welche Gedanken und Forderan-
gen Bonhoefros zur Gestaltung der
Kirche sind nach uie vor aktuell
und sollten uon den euangelischen
Kirchea Deutschlonds in die Wirk-
li c h heit um ges etzt werile n ?
Martin Stöhr: Ich wundere mich,
daß der Entwurf einer Arbeit aus
dem Jahr l9rt4, in der er über die
zukünftige Gestaltung und inhalt-
liche Schwerpunktsetzung der Kir-
che nachdenkt, kaurn beantwortet
worden ist. Es sind sehr konkrete
Vonchläge, die Bonhoeffer damals
gemacht hat. So soll die Kirche auf
ihre Pri,iilegien verzichten und ihr
ganzes Eigentum den Notleidenden
schenken.
I Aber das ist doch unreolistisch,
wenn man an die VeryJlichtungen
der Kirche denkt, sowohl im sozia-
Ien Bereich wie auch bei der Fi-
nanziertng der Evangelischen
Akatlemien, des Kirchettages oder
der Afueit in der Diften Welt.
Stöhr: Wofür ich plädiere, ist, da3
man diese Fragen emsthaft disku-
tiert, das Verhältnis zum Geld und
die Frage der professionellen und
spezialisierten Mitarbeiter. Bon-
hoeffer hat gefordert, daß die Pfar-
rer entweder einen zusätzlichen,
weltlichen Beruf ausüben, oder sie
leben von den Gaben der Gemein-

Dr. h. c. Martin Stöhr ist
Professor im Fachbereich

Theologie und Didaktik der
Gesamthochschule Siegen

de. Und er fordert vor allem, daß
die Gemeinden an den -weltlichen
Aufgaben des Gemeinschaftsle-
bens' teilhaben- Doch wo ge-
schieht das?
I Wer müßte denn die Gedanken
Bonhoefrets aufnehmen und den
Diskuss ionsp rozeß anst o ß en ?

Stöhr: Ich könnte mir vontellen,
daß Kirchengemeinden, Evangeli-
sche Akademien, Synoden und der
Kirchentag ein Jahr lang dieses
Programm emsthaft diskutieren.
Ich finde, Bonhoeffer hat nach 50
Jahren eine Antwofi auf seine sehr
überlegten Vorschläge für eine
arme, unprivilegierte Kirche ver-
dient. Für Bonhoeffer ist nur eine
Kirche, die für andere da ist, das
Ebenbild des Christus, der der
Mensch für andere ist.
I Lassen sich Bonhoefers Vor-
schlag e u ena irklic hea?
Stöhr: Das geht sicher nicht von
heute auf morgen. Aber aufjeden
Fall sollten wir in der Kirche über
neue Formen der Finanzierung dis-
kutieren, bevor sie uns von außen
aufgezwungen werden- Wir sollten
in der Gesellschaft die Diskussion
über eine allgemeine Kultursteuer
anstoßen, wie sie in ltalien erho-
ben wird. Die Bürger entrichten bei
diesem System 0,8 Prozent ihrer
Einkommenssteuer für soziale
Zwecke, können aber selbst be-
stimmen, ob sie dieses Geld der
Kirche. dem Roten Kreuz oder ei-
nem Frauenhaus zugute kommen
lassen, Einrichtungen, die alte Geld
brauchen.

Die Fragen stellte Jürgen Wandel
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EKD will stärker ,,Kirche für andere" sein
Dietrich Bonhoeffer als ,,Märtyret" oewürdigt / ,,Sehr konkrete Mahnung"
Flossenbürg/Coventry/Berlin. Die Evange-
lische Kirche in Deutschland (EKD) hat
bei den Gedenkfeiern für den vor 50 Jah-
ren hingerichteten Widerstandskämpfer
Dietrich Bonhoeffer zur Solidarität mit be-
drohten Randgruppen aufgerufen. Das
Beispiel Bonhoeffers könne auch der Kir-
che dabei helfen, die ,,ghettohafte Befan-
genheit in der Selbstbeschäftigung" zu
überwinden, sagte der EKD-Ratsvorsit-
zende, Landesbischof Klaus Engelhardt,
am 9. April im ehemaligen Konzentra-
tionslager Flossenbürg (Bayern), in dem
der evangelische Theologe am 9. April
1945 zusammen mit anderen Angehörigen
des Widerstandes gegen das NS-Regime
hingerichtet worden war.

Bonhoeffers Vermächtnis müsse die Kirche
,,neu buchstabieren lernen", betonte Engel-
hardt Dazu gehöre das Eintreten ftir arbeits-
lose, vereinsamte und alte Menschen sowie
Asylbewerber Auch die an den gesellschaft-
lichen Rand gedrängten Sinti und Roma so-
wie bedrohte jüdische Mitbürger müßten
stärker unterstützt und das ,,Wächteran-rt"
gegenüber dem Staat konsequent wahrge-
nomrnen werden. Vorbild sei Bonhoeffers
Vorstellung einer ,,Kirche lür andere".

Der baycrische Landesbischof Hermann von
Loewenich sagte, die Kirche dürfe nicht
schweigen, wenn Menschen in ihrer Würde
verletzt werden. Das sei eine ..sehr konkrete
Mahnung" des Widerstandskämpfers, so
Loewenich.

Auch in der Kathedrale von Coventry erin-
nerten Kirchcnverlreter aus Deutschland und
Großbritannien am 9. April an das Lebens-
werk Bonhoeffers. Er sei zum Symbol des

,,christlichen Widerstands gegen eine per-
vertierte Obrigkeit" geworden, so der EKD-
Auslandsbischof Rolf Koppe. Zu dem Got-
tesdienst in der mittelenglischen Stadt, die
im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Luft-
angriffe schwer beschädigt wurde, war auch

die Evangelische Synode deutschcr Sprache
in Großbritannien geladen.

Bei einem Gedenkgottesdienst int Berliner
Dom würdigte Bischof Woltgang Huber
Bonhoeffer als ,,Märtyrer und Patrioten".
Die Lebensgeschichten der ermordeten Wi- '

derstandskämpfer seien,,Hoffnungszeichen

Ungehorsam als Tugend - nur am 20. Juli?
Historiker, Offiziere, Theologen im Gespräch
über Widerstand (Nr.5/95; 44 Seiten).

Soldateneid Referat von Militärdekan Horst
Scheffler (Nr. 8a/95; 8 Seiten)

Zt bestellen bei GEP-Venrieb. Posrfach 50 05 50,

60394 Franl{un am Main, Te! : 069/5 80 98-189

Gemeinsame Erklärung von Kirchenvertretern zum Weltkrieg

tiNs

-r.
SNx.
i$i,;i

IttrlJi' r Ir i tryc ri t lr!ct wt rd e.

in finsterer Zeit" gcwcscn. Hubcr wur ntc dic
Dcutschen davor. sich beinr Gedenken an das

Kriegsende vor 50 Jahren ,,heimlich auf die
Seite der Sieger zu schleichen".

Vertreter des Internationalen Bonhoetfer-
Komitees und der Berlin-brandenburgischen
Kirche hatten am Vormittag Kränze am Grab
von acht Widerstandskärnpfern auf dem Do-
rotheenstädtischen Friedhof in Berlin nie-
dergelegt. Im Anschluß wurde in der KZ-
Gedenkstätte Sachsenhausen eine Ausstel-
lung über Hans von Dohnanyi, einenr
Schwager Bonhoeffers, eröffnet, der ab 1939

(egl-bild/Keystone)

rrrallgcbliclr un dcrr Vrrbclcitungctr zrtttr

Sturz Hitlcrs bcteiligt war.

Der Okumenische Rat der Kirchen würdigte
Ronlrocflcr rls .,Miirtyre r dcr Kirchc"- Scine'
Verbindung dcs Glaubens nrit sozialcrn und

politischenr Handeln sei bis heute Vorbild
für dic Kirchen, betonte der Ceneralsekretär
des Weltkirchenrates, Konrad Raiser, in
Kampen (Niederlande). Er erinnerte an Bon-
hoeffers Beitrag für die Entwicklung der
ökumenischen Bewegung sowie an seinen
Karlpl ucgun Nutiortalisrttus urttl Anlisc-
mtttsntus.

Das Konzentrationslager Flossenbürg, in dem der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bon-

Erinnerung mit ,,Scham und Trauer"

Frankfurt a.M. Hohe Kirchenvertreter aus

Crollbritahnien und Dcutschland haben in
einer gemeinsamen Erklärung ,,Scham und
'l'ruucr" übcr dcrt Zwcitcrr Wcltkricg ausgc-
drückt. Vertreter der Arbeitsgemcinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)
und des Kirchenrates von Großbritannien
und Irland hätten zusamnren in London des
Kriegsendes vor 50 Jahren gedacht, teilte die
ACK am 7. April in Frankfun mit. ,,Auch
nuch cinsnr halbcn Jahrhundcrt crinncrn wir
uns mit Schanr des Bösen dieses schreckli-
chen Krieges", heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig sollten mit der Erklärung dieje-
nigen geehrt werden, die in Großbritannien
und Deutschland dem ..nationalistischen
Haß" widerstanden hätten. ..Beschänrt erin-
nern wir uns daran, dal| viele in unse ren Kir-
chen versagt haben und dertr Willcn Christi

nicht gehorsam waren", bekennen die Bi-
schöfe und Pastoren aus anglikanischen, ka-
tholischen und protestantischen Kirchen. Sie
trittcrr tlic Kirelrcn, in Vrlbclciturrg utrl'tlic
1997 geplantc Zweite Eunrpiiische Okunreni-
sche Versammlung unter dem Thenra ,,Ver-
söhnung" ihren Widerstand gegen Rassis-
nrus, Antisenritisrttus, internationalcn
Watl'enhandel und Armut zu verstärken.

Unterschricbcn habcn dic Erkliirung untcr
artdcrcn dcr lutlrcrischc nrccklcrrtlurgisclrc
Landesbischof Christoph Stier, der katholi-
sche Weihbischof Alfred Kleincrrleilerr
(Trier) und der Berliner Pastor Wollgang l-o-
renz von der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen. Zu <Jen Unterzeichnern auf bri-
tischer Seite gehören der katholische Erzbi-
schof Maurice Couve dc Murvillc und dcr
anglikanischc llischr.rl' Kcith Suttou.

- Verantwortung 16195 S. 310 -
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Dietrich Bonhoeffer

habe die schwierige Periode in
Deutschland an der Seite der Chri-
sten erlebten wollen. Im Somrner
1940 sei er nach Nazi-Deutschland
zurückgekehrt. ,,Wir erinnern uns
heute an Bonhoeffer nichtweil er ein
heroischer Mensch war, sondern we-
gen seines Bekennens zur Person
Jesu Christi. Bonhoeffer sagte: Am
Schluß eines solchen Weges, wirft
man sich Gott in die Arme - ich
denke, das ist Glaube." Der Probst
für Süd-Nassau, Friedrich Weber,
machte sich Gedanken zur Theolo-
gie und heutigen Bedeutung Die-
trich Bonhoeffers. Die Kirche habe
sich mit ihrem Theologen schwer
getan. So babe er, Weber, miterlebt,
wie in einer Gemeinde ein erbitter-
ter Streit darüber ausbrach. ob das
neue Gemeindezentrum Bonhoef-
fers Name tragen dürfe,,,Und ande-
rerseits gab es Proteste, als in einem
Viertel, dessen Straße die Namen der
Widerstandskämpfer aus Militäir
und Politik tragen sollten. auch eine
Straße nach Bonhoeffer benannt
werden sollte. Der Christ und die

tsl

Wiesbadener Kurier 11. Aoril 1995

Eine Sonderbriefmarke erinnert an Dietrich Bonhoeffer
Präses der EKD-Synoder Rehabilitierung von Opfern der NS-Militärjustiz überfällig

Bonn. Der Präses der Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), Jürgen
Schmude. hat dazu aufgefordert, Todesurtei-
le der NS-Militärjustiz gegen Kriegsdienst-
verweigerer und Deserteure generell für un-
wirksam z! erklären. Diese ,,Iängst
überfällige Absage" an die nationalsoziali-
stischen Militärgerichte sei erst kürzlich
wieder von der Bundestagsmehrheit abge-

lehnt worden, und die allgemeine Rehabili-
tierung der Opfer steher weiter aus, kritisier-
te er Anfang April in Bonn.

Schmude äußerte sich anläßIich der Entge-
gennabme der Sonderbriefmarke zum 50.
Todestag des evangelischen Theologen Diet-
rich Bonhoeffer, den er als einen ,,überzeug-
ten und entschlossenen Kriegsdienstverwei-
gerer" beschrieb. Der Entwurf der Sonder-
marke im Wert von einer Mark mit einem
Porträt des Theologen und Widerstands-
kämpfers stammt von Antonia Graschberger
aus München.

schen Bonhoeffers Haltung eingenommen
hätten, wäre eine Diskussion darüber über-
flüssig, ,,ob das Kriegsende Niederlage oder
Befreiung war". Die Erinnerung an Bonhoef-
fer sei für die Kirche und die Christen in
Deutschland ein ..Stachel", weil er damals in
der evangelischen Christenheit fast völlig al-
lein gestanden habe. Er habe ein ,,vorbildli-
ches Beispiel des Glaubens und des uner-
schütterten Vertrauens auf Gott auch
angesichts des Todes gegeben", fügte
Schmude hinzu.

,,Leben für Grundwerte aller"

Bonhoeffer, der am 9. April 1945 als Betei-
ligter an der Konspiration gegen Hitler im
KZ Flossenbürg ermordet wurde, habe sein
Leben in Gewaltlosigkeit ftir die Grundwerte
aller hingegeben, sagte der Parlamentarische
Poststaatssekretär Paul Laufs (CDU), der
Schmude ein Album mit Erstdrucken der
Briefmarke überreichte.

;Am Schluß wirft man
sich Gott in die Arme"

Vera nsta ltu ng z u Dietrich Bon hoeffers Todestag

Mit einer GedenKeier gedachte
der Dietrich-Bonhoeffer-Verein. die
Kirchengemeinde Sonnenberg und
die Probstei Süd-Nassau des Theolo-
gen: Dietrich Bonhoeffer starb vor 50
Jahren im Konzentrationslager
Flossenburg. Hingerichtet wurde
der schon 1933 als entschiedener
Gegner der Nazis auftretende evan-
gelische Theologe wegen seiner Zu-
gehörigkeit zum Widerstandskreis
um Admiral Canaris. Vor zahlrei-
chen Zuhörern in Sonnenberger Ge-
meindehaus Wartburg würdigte
Pfarrer Karl Martin, zugleich Vorsit-
zender des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins, däs Werk des Theologen'
.Bonhoeffer kämpfte entschieden
gegen die Nazis, gegen staatliche
Unrechthandlungen."

Freunde hatten dem Geistlichen
1939 die Flucht nach Amerika er-
möglicht, erzählte Martin. Bon-
hoeffer habe die Chance gehabt, der
Einberufung und dem Krieg zu ent-
kommen, doch sei er sich unsicher
gewesen. In Amerika sei dann die
Entscheidung gefallen, Bonhoeffer

Der fnihere Justizminister und SPD-
Politiker übte deutliche Kritik am Umgang
der Bundesrepublik in den 50er Jahren mit
den Richtern, die Bonhoeffer Anfang April
1945 zum Tode verurteilt hatten: ..Der Vor-
sitzende des Standgerichts, das nach rechts-
staatlichen Maßstäben kein Gericht, sondern
ein Mordkommando war, ist sogar freige-
sprochen worden." Im Umgang mit der NS-
Stralustiz hätten sich bundesdeutsche Rich-
ter und Staatsanwälte der Einsicht verwei-
gert, daß es sich bei der zur Durchsetzung
der NS-Politik betriebenen Strafpraxis um

,,ein als Justiz verkleidetes Terrorregime"
gehandelt habe.

,,Anständiges Deutschland"

Bonhoeffer und seine Freunde verkörperten
nach den Worten von Schmude das ,,anstän-
dige Deutschland". Wenn bereits in den 30er
Jahren und unter dem Nationalsozialismus
große Gruppen oder die Mehrheit der Deut-

Widerstandskämpfer." Für Bonhoef-
fer sei das eine mit dem anderen
untrennbar miteinander verbunden
gewesen. DerWeg inden Widerstand
habe für Bonhoeffer theologische
Gründe gehabt, führte Weber aus.
Dei Mensch sei aufgerufen, weltlich
zu leben, das heiße, das Leiden Got-
tes in der gottlosen Welt mitzuleiden.
Dies mache den Christen aus, nicht
der religiöse Akt. Für Bonhoeffer
bedeutete dies. das Leiden Gottes im
Leiden der Mitmenschen zu sehen
und sogleich den Herrschenden ge-
genüber für die Leidenden einzuste-
hen.

Noch heute hätten die Gedanken
Bonhoeffers ihre Bedeutung. "Nachdem 20. Juli 1944 sagte er, die Kirche
sei nur Kirche, wenn sie für andere
da sei. Wie sieht es heute in den
Kirchen mit Selbstprüfung aus?",
fragte Weber.,,Gerade Krisenzeiten
verführen dazu, das Eigene noch
ängstlicher zu sichern und den Blick
für andere zu verlieren."

- Verantwortung 16/95 S" 311 -
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Aufruf der Solidarischen Kirche im Rheinland
im Jahr des S0.Jahrestages des Endes von Krieg und Nazi-Verbrechen:

Rehabilitiert Bonhoeffer, den Widerstand und die Deserteurel

Am 9.4.1995 jährte sich zum 50.Male der Tag der Ermordung des Theologen Dietrich Bonhoeffer, der
kuz vorKriegsende als Mitverschwörerdes 20.Juli 1944 einem'Standgericht'derSS zum Opfergefallen
ist. Führende Vertreter der EKD und ihrer Gliedkirchen haben das Andenken des lange umstrittenen
Theologen aus dem Kreis der Männer des 2O.Juli durch ihre Teilnahme an Gedenkfeiem geehrt.
Überuunden sind damit wohl die Zeiten, in denen sich evangelische Kirchenführer von Pastor
Bonhoetfer distanzierten und ein Bischof für den 'politischen Attentäte/ Bonhoeffer nicht beten lassen
wollte.

Nicht Theologen, sondem Politologen wie die Professoren Joachim Perels und Christoph U.Schminck-
Gustavus oder Juristen wie Dr.Ponnath und Dr.Jürgen Schmude haben die deutsche Öffentlichkeit im
Gedenkjahr 1995 darauf hingewiesen, daß der inzwischen vielgeehrte Widerstandskämpfer immer
noch nicht vom Standgerichtsvorwurf des Hoch- und Landesvenats resp. des Feindverrats rehabilitiert
ist. Mit Dietrich Bonhoeffer ist am 9.Aprilein Mann geehrtworden, der selbst nach höchster Rechtspre-
chung der Bundesrepublik Deutschland 'rechtmäßig' von einem SS-'Standgericht' verurteilt und
hingerichtet worden ist. So 1956 ein Senat des BGH, der seinerzeit zu 80 Prozent mit einstigen NS-
Richtem besetztwar. Der S0.Jahrestag des Kriegsendes ist 1995 überwiegend als Tag der Befreiung
vom verbrecherischen Gewaltregime der Nationalsozialisten und der ihr hörigen Volksgenossenschaft
begangen worden. Niemand hat es allerdings bislang für erforderlich gehalten, die Männer und Frauen
zu rehabilitieren, die im Widerstand und im Desertieren auf das Ende der NS-Verbrechen und des
Ausrottungskrieges des Deutschen Reiches hingearbeitet haben.

Wir fordem deshalb die Bundesregierung und die Fraktionen des Deutschen Bundestages auf: Leiten
Sie unverzüglich die erforderlichen Schritte zur Rehabilitierung Dietrich Bonhoetfers und allderMänner
und Frauen ein, die im Widerstand und im Desertieren aus dem verbrecherischen Krieg auf die
Befreiung unseres Volkes vom menschenverachtenden Nationalsozialismus hingearbeitet haben.
Setzen Sie sich für eine uneingeschränkte Rehabilitierung aller Betroffenen ein. Akzeptieren Sie keine
Teillösungen wie die Unrechtsvermutung bei Todesurteilen für Deserteure. Sorgen Sie dafür, daß die
skandalöse Unrechtsprechung der deutschen Gerichte aus den 50er Jahren nicht längerIm Namen des
Volkes' Bestand hat Ein befreites Volk kann die Unrechtstaten seiner Schergen und Unterdrucker nicht
län ger juristisch san ktionie re n.

Seitens der EKD waren bislang keine Bestrebungen zu vezeichnen, die Rehabilitierung Bonhoeffers zu
betreiben. Das Kirchenamt der EKD pruft unseres Wissens dezeit die Möglichkeiten und Aussichten eines
solchen Schrittes. Wir ermutigen den Rat der EKD: SeEen Sie sich unvezüglich für die juristische
Rehabilitierung Dietrich Bonhoeffers und die uneingeschränkte Rehabilitierung derMänner und Frauen des
Widerstandes und der Deserteure ein. Machen Sie lhren Einfluß als gesellschaftspolitische Kraft geltend.

Daruber hinaus setzen wir uns für eine innerkirchliche Auseinandersetzung über die Gestalt der Kirche
im Lichte der Theologie Dietrich Bonhoetfers ein. Unser Appell an die EKD-Gliedkirchen: Sorgen Sie
dafür, daß die Theologie-Studierenden umfassend mit der Theologie Dietrich Bonhoeffers konfrontiert
werden und daran wachsen können. Stellen Sie sich in Lehre, Verkündigung und kirchlicher Lebens-
praxis der Frage: Was ist uns die Botschaft Dietrich Bonhoeffers in seinerTheologie heute wirklich noch
wert? Wie antworten wir heute auf seine Herausforderungen, auf seine Vision von Kirche?

lm Juni 1995 - Solidarische Kirche im Rheinland Mönchengladbach

Als Mituntezeichner:
dietrich-bonhoeffer-verein e.V. Wiesbaden, Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der

Krie gsdienstverweigerer Bremen, Solidarische Kirche Westfalen und Lippe

Wir bitten Einzelunterzeichnerlnnen umseitig um ihre Unterstützung dieses Aufrufs. Wir bitten Basisgruppen und Vereine, kirchliche
lnstitutionen, die EKD, ihre Gliedkirchen und deren Gliederungen, sich als Mitunterzeichnerlnnen diesem Aufruf anzuschließen und ihn

ihrerseits zu verbreiten. Rücksendungen von Unterschliftenlisten und Anmeldungen von Mitunterzeichnerlnnen erbitten wir an das

Sekretariatder Solidarischen Kirche im Rheinland c/o Dr.Hans Wiesner, Schillerstr.73,41061 Mönchengladbach. - V-i.S-d-P.: A.de Kleine,

Ravensberger Str.128, 42117 Wuppertal, TeUFrx 0m21424672 - Redaktioneller Stand des Aufrufs: 15.6. 1995 -

- Verantwortung 16/95 S. 312 -



Wir unterstützen den Aufruf 'Rehabilitiert Bonhoefrer, den Widerstand und die Deserteure':

Name Adresse Datum/Unterschrift

Literalur'Hinweise: P.G.Schoenbom über Bonhoefrer in seiner Reihe'Politische Mäilyrer in del Nachfolge Jesu' in TRANSPA-
RENT Ausg.38/1995, zu bestellen beim Veilag Horstmann, Kothensh.l7, 47269 Duisburg, Telefon O2ßnffi175 - Dietz.TB 67:
Schminck4ustavus 'Der Prozeß gegen Dietrich Bonhoeffer und die Freilassung seiner Mörde/ Verlag J.H.W.Dietz Nachfolger,
lsBN 3{012-3067'8 - Heinz Ponnath 'Ein schändliches Urteil' Beitrag in 'Evangelische Kommentare' Ausgabe 4195

- Verantwortung 1,6/95 S. 313 _
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Dietrich Bonhoeffer

Prof. K.-H. Lehmann
Ev. Fachhochschule Hannover
Fachbereich Sozialwesen

BlumhardtStr.2
30625 Hannover

Tel.: 05'11-5301-115
Fax: 05i 1 -5301 -1 95

Brahmsstr.l4
31303 Burgdorf

Tel.: 05136 - 83 7 83

Aushang für Studierende des Hauptstudiums

lm Wintersemester biete ich das Strafprozeß-Seminar

Die Sondergerichtsuileile gegen Dietrich Bonhoetfer und Helrnuth Beck -
Antröge ouf Wiederoufnohme

an. Das Seminar beschäftigt sich mit den Voraussetzungen des Wiederaufnahme-
Verfahrens zur Beseitigung der Urteile vom 8-€.April 1945 gegen Dieterich Bonhoefler
in Flossenbürg und vom 13.Mai 1945 gegen Helmuth Beck in Amsterdam.
lm Seminar sollen u.a. die entsprechenden Anträge bzw. Anregungen an die
zuständigen Gerichte und Staatsanwaltschaften entwickelt werden.
Das Seminar wird voraussichtlich dienstags von 18 Uhr c.t. bis 20 Uhr im Abstand von
ieweils 14 Tagen stattfinden. Die Themenbereiche der Zitt.1 bis 5 sollen durch Referate
erarbeitet und diskutiert werden:

1. Sondergerichte und Sondergerichtsurteile des "Dritten Reiches" vor und nach dem
8.Mai 1945 (Dietrich Bonhoefter und Hellmuth Beck).

2. Leben und Werk der Hingerichteten - ein Überblick.

3. Die Ahndung des NS-Unrechts durch Gerichte der Bundesrepublik Deutschland.

4. Die gesetzlichen Grundlagen des Wiederaufnahmevertahrens

5- Die Bedeutung der Wiederaufnahmeanträge und der -verfahren für unsere Zeit

6. Abschlußdiskussion u.a. mit Historikern, Juristen und Theologen.

An dem Seminar können maximal 20 Studentinnen/Studenten des Hauptstudiums
teilnehmen. Voraussetzung für die Aufnahme ist die fruhere ertolgreiche Teilnahme an
einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich Strafrecht (Leistungsschein). An der Teil-
nahme Interessierte bitte ich, sich mit rnir bis spätestens 26.Juni 1995 in Verbindung zu
setzen und sich darüberhinaus zunächst in die folgende Liste einzutragen. Die
Zulassung zur Teilnahme ertolgt ausschließlich durch mich, sodaß die Eintragung in die
Liste keinen Anspruch begründet.

- Verantwortung 16/95 S. 314 -
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r Neuengamme r

I Ein ganzer Tag
in Neuengamme
kann an die Nieren
gehen. Das merkte
auch Bettina (17)

aus Mayen/Eifel.
Sie war gekom-
men, um etwas
übcr Dietrich Bon-
hoeffer zu hören.

Zunächst be-
merkte sie gar
nicht, in was ftir
einem Gebäude die
Vcra nstaltung
staltland. Das
Klinkerwerk gehör-
te zum Konzentra-
tionslager Neuen-
gamme auf Ham-
burger Stadtgebiet.
Hier mußten die
Gefangenen aus
fast allen Nationen
der Welt unter un-
menschlichen Be-
dingungen schuf-
ten.

Für einen Bon-
hoeffer-Tag der angemessene Ort,
wie spätestens in der Mittagspause
klar wurde, als ganze llundert-
schaften an den Führungen durch
das ehemalige KZ teilnahmen. Bet-
tina hatte noch nie zuvor ein Kon-
zentrationslagler gesehen. Waren
schon die Besichtigung der Rampe,
auf die die Loren mit Lehm von
den Gefangenen hinauf geschoben
wurden, der -ldylle" des Komman-
dantenhauses, des Appellplatzes
schlimm - richtig unfaßbar war
für sie. daß auf diesem Gelände
nach dem Krieg ein GeFängnis er-
richtet wurde und bis heute noch
existiert. Wie ihr erging es allen
Teilnehmern.

Obwohl Neuengamme weit vor
den Toren der eigentlichen Stadt
liegt, kam selbst noch gegen
Abend ein kaum abreißender
Strom von Bcsuchern zu der Bon-
hoeffer-Veranstaltung, keine Un-
bequemlichkeit scheuend. Am Vor-
mittag war der riesige Westflügel
des Klinkerwerks hoffnungslos
überftillt. Hunderte mußten stehen.
Und alle lauschten mit äußerster
Konzentration der,,Biographischen

Reportage" über den im KZ Flos-
senbürg ermordeten Theologen,
der von der Kirche gefordert hatte,
immer und überall .Mund der
Sfummen' zu sein.

In dii sehr gut ,,komponierten"
Reportage mit Dia-Einblendungen,
Musik und Erinnenrngen von Zeit-
zeugen erhielten die Zuhörer - zu
über 90 Prozent Jugendliche - ein
informatives und dabei dennoch
unterhaltsames Lebensbild und ei-
nen umfassenden Eindmck von
seinen theologischen und politi-
schen Vorstellungen.

Sein Schüler Albrecht Schön-
herr, der frühere Bischof von Ost-
berlin und Brandenburg, erzählte
nebcn anderen Zeitzeugen von
dem ,,besonderen Menschen" Bon-
hoeffer. Er begeisterte gleich mit
seinem ersten Satz: -lch soll also

von meinen protestantischen Erin-
nerungen an den heiligen Dietrich
ezählen."

Schönherr berichtete auch von
der Finsterwalder Regel: Nie über
jemanden sprechen, der nicht an-
wesend ist. Und dann genehmigte
sich der Altbischof den applaudier-

DAS SONNTAGSBLATT - FREITAG - I6. JUNI 1995
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Heiliger Dietrich
Die biographische Bonhoeffer-Reportage schlug die Zuhörer in Bann

Bonhoeffer-Reportage in Neuengamme. Dabei (von links): Albrecht Schönherr,
Renate Bethge und Eberhard Bethge Foto: Stefan Pflus

ten Stoßseufzer: ,. Wie würde es in
unseren Gemeinden aussehen.
wenn wir diese Regel anwenden
würden." Bezeichnend ftir Bon-
hoeffer war seine Entgegnung auf
Martin Niemöllers ldee, den Deut-
schen Christen beizutreten, um sic
von innen zu unterwandern. Bon-
hocffer: -Wenn ich in den falschen
Zug einsteige und dann im Gang
in die Gegcnrichtung laufe, kom-
me ich dennoch am falschen Ort
an.-

Diese Rcportage war Herzstück
des Tages, was die Art der Präsen-
tation und das große Interesse be-
trifft. Eingebettet war sie in die
Bibelarbeit, eine Podiumsrunde,
bei der es um das Danach, Zivil-
courage und Visionen von Kirche
heute ging, ein "liturgisches Frag-
ment" (Fragment, weil auch Bon-
hoeflers Leben wie das von Martin
Luther King nur ein Fragment
war). Am Abend beschloß ein
Rockmusical den Neuengammer
Tag. Auch die liturgischen Teile
der Veranstaltung fanden reges,

konzentriertes Interesse.
DEfLEV MUCKE

- Verantwortung 16/95 S. 315 -
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Pressezentru m Na ch richten redaktion

Pressemeldung Nr.: 1053 Datum: 15. Juni 1995

Bonhoeffers Botschaft heute

"Friede muß gewagt werden", mit diesem Bonhoeller-Zitat eröffnete der Vorsitzende
des Dietrich-Bonhoetfer-Vereins, Dr. Karl Martin (Wiesbaden), ein Podiumsgespräch
über Erfahrungen von Zivilcourage und Visionen von Kirche im Rahmen des
"Liturgischen Tages Dietrich Bonhoeffer" am Donnerstagnachmittag in der t(Z-
Geden kstätte Neuen gamme.

Bischof i.R. Albrecht Schönherr (Waldesruh) erinnerte in seinem Statement daran,
daß fur Bonhoeffer Christus und der Friede eng zusammenhingen. Er habe das
Friedensgebot Christi so verstanden, daß ein Mann wie Hitler, der den Krieg wollte,
beseitigt werden dürfte und müßte. Das Gebot Christi fordere von uns heute, dafür
zu sorgen, daß der Friede erhalten bleibe. Christus erwarte von uns viel Phantasie.
da für Frieden zu sorgen, wo heute Krieg sei.

Jeder Soldat sei eigentlich ein Soldat zuviel, meinte Franz Meyer (Leipzig) vom
Darmstädter Signal und Dietrich-Bonhoeffer-Verein. Er lehnt den Out-of-area-
Einsatz der Bundeswehr kategorisch ab. Außenpolitik könne ohne die Bundeswehr
gefuhrt werden. Wenn sie aber nur mit der Bundeswehr möglich sein, sei es
schlechte Außenpolitik. Auf die Frage aus dem Publikum, wie er die Aufforderung
des Kirchentagspräsidenten Benda zum millitärischen Eingreifen in Bosnien
kommentiere, erklärte Meyer, er könne sich nicht vorstellen, daß Benda das so
gemeint habe. Für ihn, Meyer, stehe fest, daß wir uns nicht mit Waffengewalt in den
Konflikt auf dem Balkan einmischen dürften.
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